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zum Thema Strafvollzug • • • 
V~ Stna6vottzug ~t ~ den 
letzten v.t~ Woc.he.n w.te.deJt 
unma.l.. buondVt-6 ne.ga.ü.v 
du1tc.h d.te. PJLU-6 e g eg ang e.n. 

zwu -6 pek;taku.fiilte F fuc.hte.n. 
haben cü...e Au6m~amkw d~ 
ö60entlic.hkw unUebf.>am au6 
den Be/tUn.elt Ju-.suzvottzug 
bUc.keJt l.a-6.6 e.n . Wähltend cü...e 
ge6l.üc.htete Ge0angen.e b~ 
heute. noc.h n..tc.ht "~c.h;t!' 
WWtde. , .6dzt d~ Ge.ßange.ne 
au--s Hau--s I V w.i..e.deJt ~ T e.ge.l.. 
Elt hat wähltend f.>e.~Vt 14tä
g.i..ge.n Ffuc.h.t une. Bank ii.beJt
naU.e.n. und da.nac.h zwu a.l..te. 
Flta.u.e.n. .i..n. .i..hlt~ (l)oftn.un.g be.
Jtaubt und al.-6 Sc.hl..tmm.6tu 
~e T ax.i..6ah!te.Jt.tn mä ~em 
Sc.hu/3 -.so vVtl..e.tzt, daß .ö.i..e. 
que.Mc.hnät6ge.l.ähmt bl.ubt. 

B~ au 6 ww~u .o.i..n.d nun 
e.Mt un.mal. .tm Hau--s 1 V alle. 
Au--sgänge. gu.VUc.he.n. und d~ 
J u.oti z.o e.n.atolt e.JtWäg t d.te. Au--s
Siihltu.n.g.obe.CÜJ'tgwtge.n. noc.h zu 
veft.6c.hält6en. . Bu 40 .000 Voll
zugf.>l.oc.keJtun.ge.n. hat e.6 22 ~-

ne.ute. V~haßtunge.n. gegeben. 
E~ ge.Jt.i..ng~ Pltoze.n.t.oatz , 
zwn Gl.ii.c.k, MMt hätte. d.te. 
J u.oüz R.ängf.>t 0ii.Jt Vottzug.o
e.oc.keJtunge.n. n.oc.h .otlte.n.g~e. 
Maf36täbe. angelegt. Auß Se.Ue. 
10 und 11 .tn d.tue.Jt Au.ogabe. 
be.Jt.i..c.hte.n wbt ii.be.Jt d.te. Plt.U 
.6 e.Vtkt.ältung e.n du BVK. V .tu e1t 
ßii.h.Ue. 6.i..c.h w.i..e.de.Jt e-i.nma..t be.
mii.ß.i..gt, bu "Belt.U6.ove.Jtblte.
c.heltn" da-.s Abf.>äze.n. de.Jt Stlta-
6 e b~ zum letzten Tag zu 
ooltde.Jtn. . 

S.i..c.heltUc.h w.tltd d.te. Fl.uc.ht 
6ii.lt u.Yl.-6 aU.e. Fo.l.g e.n. haben.. 
V.i..e. ößße.ntl..tc.hke.tt ~t be.un
Jtuh.tg.t u.n.d Leute. au--s dem Ge.-
6ä.ngn.M weltden n.w1 mä n.oc.h 
.oc.he.e.R.e.Jte.n Augen an.ge.6e.he.n 
a..f.6 volthe.Jt . W.i..Jt .ö.i..nd ke.i..ne. 
R.i..c.hte.Jt, abe.Jt bedanken kön
nen w.i..Jt uM be.i.. d.tuem Ge.
ßange.ne.n n..tc.h.t. Elt hat de.Jt 
Ju.6liz d.te. A1tgu.mente. g e.Ue.-
6Vtt, d.te. geb~tau.c.ht we.Jtden, 
u.m d.te. Vottzu.gf.>toc.kelt.Ungen 
n.oc.h me.hlt ~zu-.sc.hltänke.n . E.o 
btubt nu.Jt zu ho66e.n. , daß deJt 

• • ]U.6W.öe.natolt n..i..c.ht .i..n. CÜ...e. 
aU.ge.m~e. Hy.ote.Jt.te. v~näl.U 
und VoMc.hJL.tfite.n e.Jtl.ä.ßt, cLi..e. 
au,o d.tue.m VoJL6all ltUul.tie.
Jte.n . 

E-üt.em ande.Jte.n ~!ilge.ßan.ge.ne.n 
WWtde. de.Jt.Au.ogang bzw. UJLR.a.u.b 
zum Be.g1täbn.M .6 un.e.lt Mu.t.te.Jt 
veJLWe.i..geJt.t. V.i..e. Ve.lttltete.lt.i..n 
de.-6 T UlaM.ta.l..Ule.i..te.M 1 
hatte. cü...u en Antnag abg e.l.e.W 
wegen de.Jt e.Jthe.bUc.hen Fe.uc.ht
ge.ßahlt, d.te. nac.h .i..hlte.Jt Me.t
I'I.Wtg voltlag . EltWähn.;t weltden 
muß abe.Jt dazu., daß de.Jt Ge-
0angene .tn dltu Monaten en.t
R.M.oe.n wbtd (End.otna6e.) . Elt 
.oteht alle.Jtd.tn.g.o im V~dac.ht, 
an de.Jt Stltaßan.ze-i.ge (cü...e. .tn.
z~c.hen e.i..nge.6te.U.t ~.t) 
gef)e.n den TAL 1 bete.i..Ugt zu. 
.o ~. v .te.Uuc.h.t WaJt dada~tc.h 
da.o Auge deJt V e.Jt.tltete.Jt.i..n. et
WM g e.tJtii.bt. 

Geltade bu T ode.-6 ßä.lie.n .tn de.Jt 
Familie. .<:.ollte. mä d~ Ult
l.aub.o - u.n.d S on.de.Jtauf.>gangf.>mÖg
l.tc.hke.U gltoßzüg.i..g ve.Jtßah
lte.n we.Jtde.n . • ~ro:· 
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dM T dei.b.Ud dVt vott 1 hne.n üe.ge.nde.n OktobVt
au...6gabe. hat cüe.omal ein ,~!,{;tge.~ange.nVt au...6 dem 
Hau...6 1, Pa.t!U.c.k Ze.dA.Jt,i_, ge.,otaLte.t. Ett buc.ltä~
:ti.g.:t -t>..i..d1 v.<.ei. mLt de.tt An6e..'ttigung von CoUa.
ge.n und pia.nt..i..J!lkü.Jr.ze. ,oe...i..Jile. CJL6te. ÄLL.6.s.te.Uung . 

Nac.hdem de.tt He.Jtb.t>t E-i.nzug ge.ha..Ue.n fta..t w1d d-i.e. 
le.tzte.n Mnn..i..ge.n Tage. hinte.tt wt.s liegen , .ote.
he.n ul1.6 w..i..e.de.tt tttü.be. und kctUe. Tage. be.vott . U~td 
da,o n..i..c.ht nuJt jahttuze.dlic.h! Ve.tt Fa.U Ba.b-.s t 
Mttgt n..i..c.ht nWt-i.m Kna,o.t 5iilt "1tto.oüge." Ze...i..te.Jt. 
Ge.na.u da,o JU.c.h:U.ge. 1i.Ut de.u 8und Veu.:t-6c.he.tt Ku
m(;'l.a.lbeamte.tt da.tta.u 1 ft.Utzw.!Je.-i.-6 en , daß e.o wB 
v-tel. zu gu.:t geht und eine. noc.h ,o;tttengell.e Hand
habung von Vo.Uzug,oioc.ke.Jtwtge.n zu 6olc.de.ttn . 

Va.be..<.. ,o1:>JU.c.ht cüe. Za.h..t de.Jt M{ßbltäuc.he. bu Utt
laube.n. und ALL.6giütge.n (ZZ vo~1 .JO . 000) ~ü.Jt c.-i.d1. 
W..i..tt ho He.n , daß cüe Ju...6:ti.zvvt.Wa.U.ung lt-i.c.h.t a.u,o 
cüue.m E.<.nze.l~a..U e.-i.ne. ge.ne.tte.Ue. Ve.tt.!>c.hiilt~ung 
de.tt Au...6 6ü.hJtUng..s pJta.x.ü he.Jtle.de.t . 

W.<.tt wü.Mc.he.n Ve.M.o Pec.-i.c. e.-i.ne. ba...e.cüge. En-te.a.o-
6 ung a.LL.6 de.tt Ha 6 t . N .<.c. ht nutt nac.h uM e.tte.tt M e.-i.
n.ung o..i..nd 20 Ja.lvr.e. Ge.~ängrt.L.s Stlta.&e. genug. 

Htlte. Reda.k:ti.onl.lgemwt-öc.ha.S.:t ( ptu.s Hoppe.!' c.hen) 

PS: Va.,o Spe.nde.nkon.:to be.li..We.t un-0 mal.. w.<.e.de.Jt 
gttoße.n KwnmVt. Va.ttum n..i..c.ht ve.ttge.Me.n : 
L<.c.h-tbt..i..c.k,ope.nde! !! 
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dieses Vorbehalts darstellt -, ht sie de:1> Absender unter Angabe des 
Gnmcles zurliekzusenden. 

Da s Briefamt der JVA Tegel bittet alle Angehörigen und mit Insassen 
der JVA Tegel Im Briefwechsel stehenden externen Leser darum , be i 
Sehretben an Insassen grundsatzlieh zur normal en Anschrift auch die 
Angabt der Tellanstalt, '"der der je.,ellige Insasse Inhaftiert ist , 
zu ve,..,.,erlttn. 

jiNHALT:j 

Hoppel 1 ch en meint . .. 

Unrec ht an Denis Pecic 

Les e rbr iefe 

BDK kriti s iert StVoll zG 

Fra uen hi nter Gitte r n 

Recht{?) - Sprechungs 
Kuriosa 

AID S-Problematik 

Am Rande bemerkt 

Press espiegel 

I nsassenvertre tung 
Haus V 

Tegel Intern 

Vater werden ist nicht 
s c h\<~e r 

Proje kt 
"Ku l ture ll e Praxis " 

Haf trecht 

Abg eordneten hau s 
Landes pressedienst 

Der Buchtip 

2 

4 

7 

10 

12 

16 

17 

19 

20 

22 

24 

33 

33 

34 

38 

39 

'der licht blick' 3 



Unrecht an Denis Picic 

INFORMATIONEN ZUM FALL DENIS 
PECIC 

Ende Seotember muß Denis Pe
eie leider seine fast zwei
jährige Zeit im Rahmen des 
Str.afvo ll zugsarchi vs der Uni
versität Bremen beenden. Zum 
einen sind die ursorünglich 
nur für ein Jahr zugesagten 
Mittel der Universität end
gültig zuendegegangen . Zum 
anderen hat das Hanseatische 
Oberlandesgericht die schon 
greifbar nahe Entlassung aus 
dem Strafvollzug (und damit 
eventuelle Möglichkeiten ei
ner ABM-Finanzierung) zu
nichtegemacht. 
Denis Pecic befindet sich 
seit dem 30. Dezember 1964 
ununterbrochen in Haft. Er 
hat also schon lange die bei 
lebenslanger Freiheitsstrafe 
gesetzlich vorgeschriebene 
Mindestverbüßungszeit von 15 
Jahrenüberschritten. Nachdem 
Denis Pecic 18 ~onate Frei
gang erfolgreich hinter sich 
gebracht hatte, bescheinigte 
ihm ein psychiatrisches Gut
achten eine "günstige Sozi
al prognose" . Aufdies er Basis 
kam die Strafvollstreckungs
kammer beim Landgericht Harn-
4 'der lichtblick' 

burg am 14.5.1985 zur Ober
zeugung, daß die lebenslange 
Frei hei tss tra fe zur Bewährung 
ausgesetzt werden könne. Auf 
Beschwerde der Staatsanwalt
schaftin Lübeck hob das Han
seatische Oberlandesgericht 
Harnburg am 12.7.1985 jedoch 
diese Entscheidung wieder 
auf und ordnete an, die le
benslange Freiheitsstrafe 
weiter zu vollstrecken. Ein 
neuer Antrag auf Aussetzung 
der Strafe zur Bewährung darf 
nicht vor Ablauf eines 
weiteren Jahresgestellt wer
den. 
Im folgenden werden die bei
den Argumente der Gerichte 
nebeneinandergestellt. Auf 
eine i nha 1 tl i ehe Auseinander
setzung mit diesen Entschei
dungen wird vorläufig, auf 
Anraten des Am1a 1 ts von Herrn 
Pecic, verzichtet. 

1. WAS FUR EINE ENTLASSUNG 
SPRICHT 

11Beim Verurteilten, der die 
Tat im Alter von knapp 36 
Jahren beging und der heute 
56 Jahre alt ist, hat ·e i ne 
gewis se emotionale Nachreife 
stattgefunden . Während der 

langen Haftzeit hat er keiner
lei Gewalttätigkeit an den 
Tag gelegt; auch andere An
zeichen für kriminelle Hand
lungen sind nicht hervorge
treten. Nach dem vom Sach
verständigen erhobenen Frei
burger Persönl ichkeitsinven
tar waren ausgeprägte Züge 
der Selbstbeherrschung zu 
erkennen. Die ihm im Vollzug 
früher etikettierte Flucht
gefahr hat sich nicht be
wahrheitet. Seitdem er 1973 
seinen Kampf gegen die Voll
zugsanstalt aufgegeben hat, 
waren keinerlei Beanstandun 
gen gegen sein Vollzugsver
halten zu erheben; im Gegen
teil hat er sich als sehr 
zuverlässig erwiesen. Seit 
fünf Jahren hat er im Straf
vollzug derartig viele Aus 
gänge und Urlaubsvergünsti 
gungen erhalten wie kaum ein 
anderer Lebenslänglicher. 
Dennochhater damit nie Miß
brauch getrieben . 

Als langjähriger Verwalter 
der Gefangenenbücherei in 
Fuhlsbüttel und durch seine 
Mitarbeit an einem Kommentar 
zum Strafvollzugsgesetz hat 
er sich ein Betätigungsfeld 
geschaffen, das ihn schon 



bald von den übrigen Gefan
genen abgehoben hat . Durch 
seine Befassung mit Fragen 
des Strafvollzuges und durch 
die von ihm rea 1 i s i erte Foto
ausstellung über die Ent
wi ck 1 ung des Hamburger Straf
vollzuges sind ihm vielfäl
tige Kontaktezujuristi schen 
Mitkommentatoren und zu her
ausgehobenen Anaehöriqen des 
Strafvollzugsamtes bis hin 
zum Präses der Justizbehörde 
erwachsen , die für ihn eine 
enorme Zufuhr narzißtischer 
Gratifikationen bedeuten. 
Hinzu traten auch Verbindun
gen zu zwei Familien, bei 
denen es sieh nach Auffassung 
des Sachverständigen um emo
tionale durchaus tragfähi
ge Strukturen handelt .... 

Die gegenwärtige Lebensge
staltung des Verurteilten, 
die durch die persönlichen 
Kontakte zu Menschen einer 
höheren sozialen Sch icht und 
durch die noch fortwährende 
Arbeit auf dem Gebiet des 
Strafvoll zuges . . . gekenn
zeichnet ist, führt nach An
sicht der Staatsanwaltschaft 
zu einer Minderung seiner 
potenti ellen Gefährlichkeit , 
nach Auffassung der Kammer 
sogar dazu, die Gefahr eines 
Rückfalles in sein früheres 
straffälliges Verhalten als 
nahezu ausgeschlossen zu se
hen. Der Sachve rs tänd i ge 
hebt zutreffend hervor, daß 
der heutige Lebensrahmen dem 
Verurteil ten narzißtische 
Gratifikationen in einem Aus 
maße sichert, wie sie ihm 
Straftaten niemals 1 iefern 
könnten. 

Nach Oberzeugung der Kammer 
wird aber die Rückfallgefahr 
nichteinmal dann nennenswert 
steigen, wenn sich an die am 
30 . September 1985 auslau
fenden Verträge keine ver
gleichbare Beschäftigung an
sch 1 i eßt. Dem Verurte'i 1 ten 
bleibt zum einen die Foto
ausstellung , für die sich 
wieder einige Städte inter
essieren . Zumanderen leistet 
er Vorarbeiten für eigene 
Veröffentlichungen . Wenn sich 
dadurchauch kaum finanzielle 

Erfolgeerzielen lassen, wird 
das fürdenVerurteilten, der 
im Bezug auf die materiellen 
Seiten des Lebens äußerst ge
nügsam ist, keine Enttäu
schungen bedeuten. Seine e i ge
nen ideenreichen Aktivitäten 
sowie seine guten Kontakte zu 
Personen, die aufgrund ihrer 
beruflichen und sozialen 
Stellung wiederum über viel
fältige Verbindungen verfü
gen , werden auch über die 
nächste Zukunft hinaus dem 
Verurteilten ein sicheres 
Nezt bieten, um ihn nicht in 
sein früheres Verhalten zu
rückfallen zu lassen." (LG 
Harnburg 39 StVK 905/84). 

2. WAS GEGEN OIE ENTLASSUNG 
SPRICHT 
"Der Verurteilte ist eine 
schizoid - narzißtische Per
sönlichkeit und führt vor
nehm! ich eine rationale Exi
stenz. Beachtlichen geistig
intellektuellen Fähigkeiten 
steht eine auffallende emo
tionale Verarmung gegenüber. 
EineGefährlichkeit wäre nur 
dann nicht mehr anzunehmen, 
wenn der Haftverlauf eine 
grundlegende Umstrukturie
rung seiner Persönlichkeit 
mit sich gebracht hätte . Das 
ist nach den überzeugenden 
Gutachten des psychiatri sehen 
Sachverständigen Prof. Dr. 
Lindner ... nicht der Fall, 
im Gegenteil, die zu krimi
nellen Verhalten prädispo
nierenden Persönlichkeits
merkmale wie Egozentrizität, 
Strategie der Abspaltung und 
projektive Abwehr eigenen 
Versagens haben sich eher 
verfestigt .. . 

Wie der Verurtei 1 te sich nach 
einerHaftentlassung in Frei
heit mit den allt~gl ichen 
Problemen eines früheren 
Strafgefangenen konfrontiert 
unter gleichzeitigem Verlust 
der MöglichkeiteinerSelbst
wert erhöhenden Auseinander
setzung mit administrativen 
Versäumnissen des Strafval I
zuges verhalten wird, ist 
ungeklärt ... Der Erprobungs
versuch im Moritz-Liebmann
Haus hat insoweit keine neu-

en Erkenntnisse gebracht. 
Bestätigt hat sich die Ein
schätzung der Persönlichkeit 
des Verurteilten. Dieser hat 
an seinem narzißtischen Le
benskonzept konsequent fest 
gehalten und sich unter Aus
nutzung der ihm zugestandenen 
Freiräume weitere Felder der 
Selbstaufwertung erschlos
sen, sich aber dem eigentli
chen Leben im Moritz-Lieb
mann-Haus durch Aushäus i gkei t 
entzogen. Festgestellt wer
den kann damit nur ein Enga
gement zum Thema Strafvoll
zug von fanatischer Ei nd i men
sional ität. Sein ganzes Tun 
und Trachten ist auf das Auf
spüren und Anprangern von 
Mißständen des Strafvollzuges 
gerichtet, ohne daß es ihm 
dabei in Wahrheit um deren 
Beseitigung geht. Die Funk
tion seines Tuns erschöpft 
sich in der Aufspürung der 
Schuld anderer und lenkt da
mit von seinen eigenen Ver
fehlungen ab. Das hat ihm 
durch die Unterstützung an 
der Fortentwicklung des 
Strafvollzuges interessier
ter Kreise in der Haft einen 
Prominentenstatus erlangen 
lassen, hinter den für ihn 
die \.Jahrnehmung seines S ta
tusals Strafgefangener weit 
gehend zurückgetreten ist. 
Bei einem Leben in Freiheit 
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muß zwangsläufig mit einer 
Minderung der Zufuhr narziß
tischer Gratifikationen ge
rechnet werden. Eine Destab i -
1 isierung des auf diese Gra
tifikationen angewiesenen 
Antragstellers erscheint da
mit nahezu vorprogrammiert. 
Das Beschäftigungsverhältnis 
bei der Universität Bremen 
läuft in sechs Wochen aus. 
Dauerhaftes ist nicht an sei
ne Stelle getreten . Auf die 
Hoffnung, daß diejenigen, 
die ihn während der Straf
haft gestützt unddie Befr i e
digung seiner übersteigerten 
Selbstwertansprüche garan
tiert haben, i hm künftig die 

Erweiterung seiner Tätig
keitstelder ermöglichen und 
ihn damitauchweiterhin tra
gen werden, kann eine Aus
setzung der Freiheitsstrafe 
nicht gestützt werden . 

Die nicht auszuschließende 
Möglichkeit, daß er im Falle 
einer nachhaltig empfundenen 
narzißtischen Kränkung, die 
allein daraus entstehen könn
te, daß er so leben muß wie 
a 11 e anderenberufslosen ent-
1 assenen Strafgefangenen sei
nes Alters auch, versuchen 
könnte, die ihmerforderlich 
erscheinende emotionale Di
stanz gegenüber seinen Mit
menschen mit Hilfe neuer 
schwerwiegender Straftaten 
wiederzugewinnen, schließt 
seine bedingte Entlassung 
aus." 

(OLG Harnburg 2 Ws 252/85). 

Dazu unser Kommentar: 
E6 .iht buc.hämevtd, wenn ma.n 
cL<.e u.nt.Vt Pun.IU: z Cli.J.ngenüM.
te.n Gttiinde, cü.e gegen une 
E YLtia..6 6 u.ng 6 p!tec.hen, .Uu t. 
H~eJt ha.t. da.6 Obeltla.nduge-

IU.c.h:t HambWtg, -i.n d-i.e-6e.m 
Fa.U._ de.Jt zwe.Ue. Sena.t., une 
Ent6c.hudu.ng ge.bto SSen, cUe 
SiiJt e.i.ne.n .\len-6 c.hen vta.c.h 
zwan.z...i.g Ja.h!te.n. Ha.5t den to
talen ZMamme.n.bJtu.c.h be.deu . .te.n 
k.an.n. Je.t.zt zugt .oi.c.h cü.e. 
Rac.he. deJt JMüz an. dem Mann, 
deJt .o~c.h.oe.U ta.ngem rn..i.,t gan
zeJt KJta1t da.Jtwn bemiiht., Fe.h
f..e.Jt u.nd Illll.:tiime.Jt de.Jt St.JtaS
vof..f..6tJte.cku.ng a.u.fizu.de.cke.n. 
So e....i.nem f.le.n-6 c.he.n NaJtzi.ßmM 
VOitZU.We.Jtoen ze....(.gt, wa..6 VOJ'l 
d e.Jt Re.cltt6.o plte.c.h.u.ng (kein 
Fehler! ) zu. hatten ~t. H~e.Jt 
6~e.ht. j e.de.Jt de.u.t.lic.h, t00.-6 tn.U 
Ge.6ange.ne.n pa.o.oieJL-t, cü.e. .o...t.c.h 
Mc.ht. angf..uc.he.n, cüe. Mc.ht. 
zu. af..le.m Ja u.nd Ame.n .oage.n 
u.nd .o...t.c.h we.M.e.n. 

E6 mac.ht abeA Cli.J.ch ~ lu.t. u.nd 
g...i.b:t I<Jtä.6t we.Ue.Jtzu.l<.ämpa e.n. 
Ve.u.t.lic.h .oie.ht. man wie.de.Jt 
unmaf.., w~e. de.Jt S-taat Jte.a
gieJL-t. MU cü.u e.m Bu c.hf..u.ß 
.ooU un. Unbe.qu.e.me.Jt mundtot 
gemacht weJtde.n. Va.o w.<Ad 
Mc.ht. ge.Unge.n! Un6e.Jte. SoU
do.lt.(;tiLt g.U..t Ve.~ Pe.uc.. 

-gäh-
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Betr.: Rechtsberatung durch Mitglieder des Berliner Anwaltsvereins in Teilanstalten der 
Justizvollzugsanstalt Tegel . 

Liebe Mitgefangene! 

Der Berliner Anwaltsverein führt seit 1980 aufgrund derdamaligen Hausverfügung Nr. 8/1980 

eine Rechtsberatung der Insassen der JVA-Tegel in der Art und Weise durch, daß interes
sierte Rechtsanwälte in einem regelmäßigen Turnus montags die fünf Teilanstalten (TA) 
aufsuchen und dort mit beratungswilligen Gefangenen, die sich vorgemeldet haben, zusam
mentreffen . Der Schwerpunkt der angebotenen Beratung und eventue 11 en Rechtsbesorgung liegt 
nicht im Strafrecht, sondern im Zivilrecht, also z.B. Familien-, Miet- , und Arbeitsrecht . 
Bitte nehmt das Angebot wahr. 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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Auf oiesen .SeHen haben unsere .Ces er oas !Dorh. :Ihre !Duensche, Anregungen, 
Foroerungen, Krihik uno Urheil, muessen sich nicht! unb~oingl! mH o~r rnei
nung oer Reoakt:ion oecken. Die Reoakl!ion behae~h s1ch vor? Beüt·aege 
- oem Sinn enhsprecheno - zu kuenen. Anonyme Bne fe haben ke1ne Chance. 

Hallo Freunde! 

Durch einen Mithäftling hier 
in Meppen habe ich Euren 
LICHTBLICK vom Dez . '84 bis 
Juni '85 eingehend studie ren 
können. Da i eh zum ersten Ma 
le straffällig bin, seit 
10 . 5.1985 in Haft, zu 3 Jah
ren verurte i 1 t, 35 Jahre a 1 t , 
bin ich über das, was seitens 
der Vo 11 zugsbehördenmit Euch 
in Tegel getrieben wird, 
entsetzt. 

wundern, als Mensch der un
tersten Charge behande l t zu 
werden. Denn wer, außer dem 
Justizsenator, sollte diese 
permanenten Abweichungen, die 
in vollem Bewußtsein gemacht 
werden , unterbinden? 

Ich kann nur dem 11da oben 11 
danken, nicht in Berlin 
straffällig geworden zu sein, 
sonst, sicher wäre das so, 
säße ich schon vor Odins Ta
fel. 

Anbei übersende i eh Euch eine 
Karikatur aus dem 'Hustler' . 
Ich hoffe, Ihr kenntsienoch 
nicht und findet irgendwann 
mal Verwendung dafür. Ich 
meine, daß diese beispielge
bend ist für Eure Lage. 

Herzliche Grüße aus Meppen 

Claus K ü c k 
4470 Meppen 

Liebe Lichtbl icker! 

Ich bin die Freundin e ines 
Strafgefangenen in der JVA 
Diez . Ich lebe in Hamburg. 
Wir werdentrotzaller Schwie 
rigkeiten in kürze heiraten. 
ln Handschel Jen. Macht j a 
nichts . 

Durch meinen Freund habe ich 
die Zeitschriften 11 Licht
blick11 und 11 Durchblick11 ken
nengelernt . Für mich als 
Außenstehende ( 1 Tag Knast), 
finde ich die Zeitschrift 
11 Lichtbl ick11 informativer, 
da sie die Zustände im Knast 
besser veranschaulicht, die 
man als Außenstehender 
schlecht versteht. Für Ge
fangene mag die Zeitschr i ft 
11Durchbl ick11 mit ihren Ur
teilen und Paragraphen mehr 
nützen. Was mich aber bei 
beiden Zeitungen bewegt , ist 
das Thema 11Mutter und Kind 11 
im Strafvollzug. 

Ich bin selbst Mutter einer 
unehe 1 i chen Tochter und mache 
mir oft Vorwürfe, daß ich 
mein Kind in diese Situation 
hinein geboren habe. Es i st 
nicht so schlimm, daß meine 
Tochter keinen Vater hat, 
aber da ich eben allein bin, 
muß ich den ganzen Tag me in 
Kind abgeben. Wenn ich dann 
Zeit hätte (der Haushalt 
bleibt liegen) mit meiner 
Tochter zu spielen, muß sie 
in's Bett, damit sie morgens 
rechtzeitig zu meinem Ar
beitsbeginn weg ist. 

Es ist schon schwer ein Kind 
in 11 Freihe i t 11 großzuziehen, 
wieviel schwerer ist es dann 
im Knast, wen n ich weiß, daß 

man mir das (ich mag n ich t 
sagen 11mein 11

) Kind mit sechs 
Jahren wegnimmt . 

Niemals hätte ich es für mög
lich gehalten, daß seitens 
der Vollzugsbehörden ein 
so 1 eh an i ma 1 i sches Denken ·und 
Verhalten an den Tag gelegt 
werden könnte. Im Gegensatz 
zu Tege 1 ist Meppen das rein
ste Sanatorium. Um welche 
Kleinigkeiten sich da ge
stritten wird, isteigentlich 
unfaßbar. Mitall diesen Sa
chen ist man hier noch nie 
konfrontiert worden. Man 
merkt selbstalsAußenstehen
der, daß man versucht, dem 
Häft 1 i ng bei Euch den Aufent 
halt so unangenehm wie nur 
möglich zu gestal t en. Und 
wenn man dann noch e i nen Ju
stizsenator hat, der schein
bar auch voll dahintersteht, 
braucht man sich nicht zu 

KR\MlNELL WlRD MAN HIERZULANDE SCHNELL= 
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EINE TYPIStHE KRIMINELLE VEREINIGUNG 
(VoRMALC!. VERSAND LINI(ER SUCHHÄI40LER) 

Die Beate H. hat schon zwei 
Kinder geboren. Wo sind die? 
Sie hat die kleine Yvonne 
aufgegeben. Wo ist sie? Wie 
kann eine Frau in so einer 
Situation noch. Kinder gebä
ren? Wenn sie weiß, daß sie 
ihr weggenommen werden? 

Um besseres Verständnis zu 
erlangen (ich weiß, daß es 
nicht sehr groß ist), ich 
bin jetzt 28 Jahre alt, mei 
ne einzige Haftzeit betrug 
20 Tage, meine Tochter und 
ich haben oft nur das Aller
nötigste zu essen, von Klei
dung ganz zu schweigen. 

Es würde mich unwahrschein
lich freuen, wenn gerade 
Frauen im Knast mit mir 
Briefkontakt aufnehmen wür-
den. Wir könnten uns sicher
] ich gegenseitig helfen . 

Claudia Wolf 
Hütten 49 
2000 Hamburg 36 

Liebe Lichtblicker, 

als sich im Juni die PANORA
MA-Redaktion bei mir meldete, 
mit dem Angebot, mich zu den 
Zeitungsverrissen nachmeiner 
Verhandlung zu äußern, nahm 
ich diese Gelegenheit wahr. 
Wir drehten einen ganzen 
Nachmittag in der Hasenheide 
~b, indem ich mich über die 
Praktiken des Revolverjour
nalismus auslies. 
Ich war froh, einmal sagen zu 
können, wie die Presse bei 
meinem Fall recherchierte. 
8 'der lichtblick' 

Desto erstaunter war ich, 
mich als Headl iner einer 
Reportage über Drogen im 
Strafvollzug wiederzufinden . 
Anscheinend sind sich die 
Herren gar nicht einig gewe
sen, was sie nun eigentlich 
recherchieren sollten. 
Auch ich füh le mich genauso 
geprellt wie Ihr. Vor Jour
nalisten . kann ich nur noch 
warnen. Selbst mit seriösen 
Zeitungen, wie die ZEIT, ha
be ich schon die schärfsten 
Korken erlebt! Meiner Haft
prüfung und Verhandlung sehe 
ich mit größter Sorge entge
gen. Aufgrund der Schar von 
anwesenden Journa 1 i sten glau
be ich fest an die Befangen
heit der Staatsanwaltschaft 
und· des Richters. 
Mit freundlichen Grüßen 
Christiane F. 
"Wir Kinder vom Bhf. Zoo 11 

Liebe Ko 11 egen, 

wie ich höre, habt Ihr meinen 
Beitrag "Zum Mißverständnis 
des offenen Vollzuges" im 
September-Heft abgedruckt? 
Könnt Ihrmir bitte zwei Hef
te als Belegexemplare schik
ken? Könntet Ihr mich über
haupt auf Eure Bezieher] iste 
setzen? Seid Ihr an weiteren 
Beiträgen interessiert oder 
ist Butzbach 11zu weit weg"? 

Anbei ein Artikel aus der FR . 
Mein Sohn klagt beim BVG . 
Ein echter Sohn seines Va
ters 

Eu·ren Beitrag der dem An
staltsleitereine Chanc_egab, 
fand ich gut! Fairness ist 
n ich t teilbar . Laßt Euch 
nicht von den Blinden dumm
sch~-..rätzen. 

Gute Grüße! Haltet die Nasen 
im Wind! 

Michael Heise 
6308 Butzbach 

Leserbrief zum Artikel von 
E. Wronski 

Zu 2: 
Hier wird die Drogenproble
matik in der JVA Tegel herun
tergespielt. Gerade wenn He
roin stark gestreckt wird, 
stellt es eine doppelt hohe 
Gefahr dar; denn nicht die 
Substanz alleine ist gefähr
l ich, sondern die beigemeng
te Substanz. 
Mir wurde in einer Haftan
stalt Heroin angeboten, wel
ches mit Kristallzucker ge
streckt war. Diese Dosis 
kann tödlich sein . Hierbei 
spielen dieStreckmittel eine 
wesentliche Rolle. Da Heroin 
( 1 ei der) nicht offen feil ge
boten wird undauf geheimsten 
Wegen an den Verbraucher ge-
1 angt, wird man/ frau schlecht 
größere Mengen beschlagnah
men können; dennwelcher Dea
l er setztsieh der Gefahr er
wischt zu werden aus. Heroin 
kommt meistens in guter Qua
lität, für bares Geld in die 
Haftanstalten. Daß daraus 
ein guter Gewinn zu erzielen 
ist, mag verständlich sein. 
Viele dieser Gefangenen den
ken auch an ihren Weg nach 
der Strafe. Würde man/frau 
eine bessere Bezahlung für 
die geleisteten Arbeiten in 
den Haftanstalten geben, so 
würde manches Rauschgiftge
schäft nicht entstehen. Es 



ist doch lächerlich, daß 
manche Gefangene mit DM 700 
entlassen werden. Auch wird 
die Vorsicht dieser Leute 
(Dealer) bescheinigt, wenn 
nurgeringeMengen an Heroin, 
welche stark gestreckt sind, 
vorgefunden werden . Zudem 
werden diese geringen Mengen 
bestimmt selbst bei den Kon
sumenten vorgefunden, denn 
welcher Junkie denkt nicht 
bei dem Kauf auch schon an 
der. "übernächsten" Hit 
(Schuß)? 

Gefangene die clean sind, 
heißt noch lange nicht, daß 
diese auch geheilt sind. 
Denn, wie bekannt, gibt es 
keine Zeiten, in denen man/ 
frau von einem Erfolg des 
Geheiltsein sprechen kann . 
Zudem sollte auch an die 
Zwangssituation gedacht sein, 
in der sich der gefangene 
Drogenabhäng ige bewegt, näm
lich: Knastalltag. In diesen 
Gemäuern können kleine Prob
leme, die wir draußen so ab
tun, riesig große werden. 
Mag es an einem Brief 1 iegen, 
an die Brcut, die beim Besuch 
über Trennungspricht und und 
und . Gerade diese Personen 
sind dann bis zum äußersten 
Grad gefährdet, was manchmal 
in einem Rückfall endet. Ein 
Drogenabhängiger gilt auch 
in den Haftanstalten als la
bil und sens i be 1. Es ist dann 
hier die Frage, kann dieses 
Problem dann durch Hausstra
fen geklärt werden? 
Ich muß hier kurz selber er
wähnen, daß ich lange Zeit 
in Haftanstalten Drogen zu 
mir genommen habe . Dabei ha
be ich auf die Folgen ge
schissen; was heißt , daß ich 

auch süchtig wieder vor der 
Entlassung stand. Ich war 
genau wieder da, wo i ch am 
Anfang schon war, nämlich 
drogenabhängig und dafür 
war ich dann in Haft?! 
Daher kann schlecht Herr E. 
Wronski (derTyp geht mir mit 
seinen Phrasen auf die Ner
ven) von einer Wi llenslosig
kei t sprechen. Nein, erzeigt 
hierdurch seine Unerfahren- , 
heit, genau wie der Drogen
beauftragte Heckmann . Es 
sollte den Leuten doch auch 
einmal der gute Wille zugute 
gehalten werden, anstatt an
dauernd, wie in dem Bericht, 
über diese herzuziehen. 
Natürlich wollen diese Leu
te, die zwar clean aber noch 
immer drogenabhängig sind, 
aufhören aber wie denn? 
Drogenabhängige sind immer 
gefährdet, auch nach Jahren 
der Abstinen~. Für die Wis
senschaft wird hier immer 
die Frage offenbleiben, wa
rum dies so ist. 

Zu 7: 
Die Statistik, daß 40% der 
Drogenabhängigen als geheilt 
anzusehen sind, stimmt in dem 
oben erwähnten Bericht nicht. 
Das heißt, es mag zwar sein, 
daß diese jungen Menschen 
noch nicht öffentlich wieder 
in Erscheinung getreten sind, 
aber wissen wir oder sie, 
was diese tun? Ich selber 
bin 5 Jahre nicht aufgefal 
len, habe aber in dieser Zeit 
genauso weitergedrückt. 
Zudem brechen immer mehr Leu
te das Angebot des § 35 ab, 
was mit späterem Knast ver
bunden ist. Die Gefängnisse 
sind übersät mit Gefangenen, 
die wegen ihrer Sucht ein
sitzen . Ich frage mich wirk
lich, warum er (E . Wronski) 
versucht die Bevölkerung zu 
beschei ßen? Das Meer der 
Drogenabhängigen vergrößert 
sich zusehends, wobei viel e 

Alt-Junkies wieder zur Nadel 
greifen. Er sollte vor allen 
Dingen mal nach der Statistik 
suchen, die ihm bescheinigt, 
wieviel Drogenabhängige al
lein in den Haftanstalten 
Berlins einsitzen. 
Ich finde es sehr schlimm, 
daß die Justi z sich durch 
eine Drogenabteilung ein Ar
mutszeugnis ausschreibt. 
Kranke kann man/frau durch 
eine Therapie eventuell hei 
len; Gesunde aber brauchen 
keine. 
Ich selber bin 33 Jahre alt 
und davon 16 Jahre auf der 
Nadel . Habe viele Knäste 
kennengelernt und weiß, wo
rüber ich geschrieben habe . 
Es ist ein Thema, daß man/ 
frau tagelang wälzen könnte. 
Trotzdem wünsche ich jedem 
Junkie, der es schaffen will 
aufzuhören, viel Glück. 

Andy G e m b a 1 1 a 
z. Zt. Alt-Moabit 12a 
1000 Berl in 21 
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BDK kritisiert 

Ehemalige Mitgefangene 
hatte Flucht vorbereitet 

StVollzGj 

\' un der cllll1ohcn~.:n f.n ~~~. >k«l 
26) fehlte aut•h gestern )ed<· Spur 
Dw wegen Morcle,; zu ~Im J :a!"ln·n 
Haft verurtetltt· Fr;w wur am Mttt 
woch einer St rafvoUz:ug~beamltn 
auf der Knesebeckstraße iCharlot· 
tcnburg) entwiChen (dil' .. Berliner 
Morgenpost .. herichtett>l. 

Liebesbeziehung 
unter Frauen 

Die geplante Flucht war von der 
ehemaligen Mitgefangenen Edda 
K. C25) vorbereitet worden. Die bei
den Frauen hatten sich im Gcfang. 
nis kennengelernt Edda K. war im 
Mai 1984 zu einer 30monatigen Han 
wegen Rauschginhandels verur
teilt worden. Am 19. August dieses 
Jahres wurde d1e Strafe abgesetzt. 
weil Edda K. eme Drogentherapie 
beginnen wollte. Die Pohzei ver
mutet. daß Edda K. bei der Flucht 
half, weiJ zwt~chen beiden Frauen 
eine Liebesbeuehung bestehe. 

Edda K. hatte am M1ttwochmor· 
gen am Großen Stern ein Taxt an
gehalten und als Fahrtziel das .. Ca
fe Tiago" an der Knesebeckstraße 
angegeben. Zu dem Fahrer sagte 

Die spektakulären Fluchten 
in den letzten vier Wochen 
sind wieder einmal eine Ge
legenheit, um in der Presse 
über di e angebt ich so "la
sehe" Justiz zu berichten . 
Am 13.9.1985 fanden wir in 
der BERLINER MORGENPOST den 
obenstehenden Artikel . Ein 
Gefangener kann die Flucht 
einer Mitgefangenen nicht 
krit is i eren . Sie mußte wis 
sen , was sie tut . Für uns 
istdervorletzte Absatz die
ses Art i ke I s interessant. · 
Der Bund Deutscher Krimina l 
beamter, in diesem Fa I 1 der 
Landesgeschäftsführer Werner 
Throniker, erklärt: "Schwer
verbrecher se i en nich t zu 
resozialisieren. Erfahrungs
gemäß benutzen Kapitalver
brecher einen Freigang immer 
wieder zur Flucht. 11 

14 Tage später flieht wäh
rend einer Ausführung der 
Gefangene Eberhard Babst . Er 
sollte bei seiner Vollzugs-

10 ' der lichtblick' 

~1c. daU dort Cllh' Fr~und111 w ste1 
~en W(·rde. d1e .t•s :.t-ln t'ilil(" hab~ 
Da:- T<.tXI l ra( J.(t'lli.tll 111 dem Mu
tnPnt ,·or dem Cat(• cu1. als E~· 1 
Muskat und die Bt><~mtln do11 Platz 
nahmc>n. Ev1 Mu!:kat sprang sofn11 
m den Wagen und dte flucht b<' 
gann 

Für den Bund Deut!::r:her Knml· 
nalbeamter CBDK I außerte sich ge. 
stern der LandesgrschäftsfUhrer. 
Werner Throntcker. Der BDK h<>· 
dauere. so Thromcker. daß .. wieder 
emmal Fahndungsbeamte mit er
heblichem Personalau fwand" etn· 
geschaltet werden mußten. Die 
Vorstellung. Schwerverbrecher 
seien zu resoz1alis1ercn. sei eine II· 
lusion. Erfahrungsgemäß benutz· 
ten Kapitalverbrecher einen Frei· 
gang immer wieder zur Flucht. Der 
BDK habe kein Versllindms dafUr. 
daß eine verurteilte Mörderin ohne 
Bewachung Freigang gehabt habe. 

Justizsenator Rupt>rt Scholz kUn
digte gestern eine emgehende Prü
fung des Falles an. Ob - und wt>nn 
ja - welche Fehler gemacht worden 
seien, könne noch ntcht gesagt wer· 
den. Er erwane in den nächsten 
Tagen einer. ausfUhrliehen Bericht 
der Anstaltsleitung. rä 

helferin sein Kind treffen. 
Diese Flucht war natürlich 
für die Presse das Tüpfel
chen auf dem " i" . Hier konn
te man doch wieder einmal 
die viel zu "großzügige" Ur
laubs- und Ausführungspraxis 
der Justiz kritisieren . Eber
ha rd Babs t steht im Verdacht, 
auf seiner Flucht eine Taxi
fahrer in überfallen und 
zwei alte Damen in ihrer 
Wohnung in Wannsee beraubt 
zu haben . Diesem Mann ist 
sche i nbar nicht klar , was er 
mit seinem Ausgangsmißbrauch 
alles angerichtet hat . Wie 
wir der MORGENPOST vom 
Freitag, dem 4. Oktober 1985 
entnehmen konnten, erklärte 
der Justizsenator Rupert 
Scholz in der MORGENPOST: 
"Ich habe die Straftaten mit 
Betroffenheit zur Ken·ntni s 
genommen. Ungeachtet dieser 
traur igen Erfahrung und des 
sen, daß es in den zurück
t iegenden Jahren relativ we
nig Mißbrauchsfälle gegeben 

hat, ist der Leiter der Ju 
sti zvo llzugsanstalt Tegel an
gew iesen worden, zukünfti g 
die Notwendigkeit von Ausfüh
rungen noch strenger zu 
kontrollieren . " Das heißt, 
nun hat die Justiz einen 
Grund gefunden, die Ausfüh
rungen noch weiter zu er 
schweren und auch bei der 
Url aubsgewährung noch stren
gere Maßstäbe anzulegen. 

Ebenfallsam 4. Oktober '85 
fanden wir in der MORGEN
POST den nachfolgenden Ar
tikel. 

Kein Urlaub für 
Schwerverbrecher 
Scharfe Kritik am Strafvollzug 

bei Schwerverbrechern übte ge. 
stern der Bund Deutscher Krimi
nalbeamter <BDK). Der Berliner 
BDK-Landesvorsitzende Ulrich 
Gähner: .. Der humane Straf,·ollzug 
rür Berufs· und Gewohnhcitsver· 
brecher w1e Eberhard Babst kann 
nur noch als Katastrophe fUr die 
Allgemeinheit und als lebensbe· 
drohliches Sicherheitsrisiko fUr 
den Einzelnen angesehen werden." 

Berufsverbrecher seien, so Gäh· 
ner weiter, weder resozialisierungs. 
willig noch resozialisierungsfahig. 
Deshalb dürfe diesem Personen
kreis weder Ausgang. Hanurlaub 
noch sonstige Strafvergünstigun
gen gewährt werden. Um gefahrli
ehe Wied~rholungstäter von den 
Vergünstigungen im Strafvollzug 
auszuschließen, müsse das Straf. 
vollzugsgesetz geändert werden. 

Darin übt der Bund Deutscher 
Krim i na I beamter, d i esma I ver
treten durch den Landesvor
sit zenden Ul r i eh Gähner, wl e
der völligunsachliche Kri 
tik . Gähner: "Der humane 
Strafvollzug, für Berufs
und Gewohnheits verbrecher 
wie Eberhard Babst, kann nur 
noch als Katastrophe für die 
Allgemeinheit und als lebens
bedrohendes Sicherheitsrisi 
ko für den Einzelnen ange
sehen werden. " 

Berufsverbrecher sind, so 
Gähner weiter, weder resozi
alisierungswillig noch reso
zialisierungsfähig. Deshalb 
dürfe diesem Personenkreis 
weder Ausgang, Hafturlaub 



noch sonstige Strafvergünsti
gungen gewährt werden . Um 
gefährliche Wiederholungs
täter von den Vergünstigungen 
im Strafvoll zug auszuschlie 
ßen , müsse das Strafvollzugs
gesetz geändert werden. 

Nanu, woher hat denn der 
Landesvorsitzende, ebenso 
wie der Geschäftsf ührer des 
Bundes Deutsche r Kriminal
beamter, dieses Wissen? Die 
Prozentzahlen von Mißbräuchen 
bei Ausgängen (1984 von 
40.000, 22 Verhaftungen) sind 
ge ring . Kriminalegen sind 
der Meinung , auch Kapital 
verbrecher lassen sich reso
zialisieren und bei Mördern 
sei die Rückfallquote beson 
ders gering. Entgegen dieser 
Meinung von Fachleuten ist 
der Bund Deutscher Kriminal 
beamter Berl in der Ansicht, 
Schwerverbrecher sind nicht 
zu resozialisieren. Woher 
beziehen diese beiden Herren 
ihr Fachwissen? Weder der 
Landesvorsitzende noch der 
Geschäftsführer sind mit der 
Ermittlung von Kap i talver
brechen betraut . Seide sind 
auf normalen Dienststellen 
und versehen dor t ihre "Ar
beit", soweit sie nicht für 
ihre "verantwortungsvolle" 
Tätigkeit beim Bund Deutscher 
Kriminalbeamter freigestellt 
sind. 

Den Empfeh 1 ungen des BDK fo 1-
gend, müßte für Berufsver
brecher eine besondere Form 
der Inhaftierung gefunden 
werden . So etwas hatten wir 
schon einmal im Dritten 
Reich. Da gab es für Berufs
verbrecher spezielle Lager, 
die dann späte r auch für an
dere Menschen benutzt wu rden. 
Dem BDK könnte man empfeh 1 en, 
wieder für die Einführung 
solcher Lager zu plädieren. 

Der Gesetzgeber schreibt die 
Resozialisierung vor. Die 
Strafe soll nicht nur Vergel
tung sein. Vielleicht soll
ten die Herren vom BDK auch 
ma 1 im Strafvo 11 zugsgesetz 
nach l esen und nicht der ijf
fentl ichkeit empfehlen, wie 
im Mittelalter wieder Ver-

1 iese einzurichten, in denen 
die Straftäter ihre Strafe 
bis zum letzten Tag absitzen 
so 11 en. 

Die Interessen einer Berufs 
sparte zu vertreten ist le 
gitim. Aber warum wird immer 
wieder auf den Strafgefange 
nen 1 rumgehackt 1 und bei je 
der sich bietenden Gelegen 
heit (Fluchten, Mißbräuchen 
von Ur 1 auben usw.) eine Pres 
seerklärung abgegeben? Sinn 
und Zweck dieser Presseer
klärungen ist allen klar! 
Hier wi rd versucht, dem Bür -

ger eine Unsicherheit vor
zuspielen, die eigentlich 
gar nicht gegeben ist. Der 
normale Bürger möchte sich 
abends ohne Furcht auf die 
Straße wagen können, und mit 
d ieser Angst spielt der BDK. 

Im TAGESSPIEGEL vom 4. Okto
ber 1985 fanden wir einen 
Kommentar , in dem der Verfas 
ser schreibt , daß dem BDK 
der Bei fa 11 der Menge bei 
solchen Erklärungen sicher 
ist. Wir drucken zum Schluß 
dieses Art i ke 1 s diesen Kom
mentar ab, weil wir ihn be
merkenswert fanden. Dieses 
Blatt, das ja eher konser
vativ ist, folgt nicht den 
Thesen des Bundes Deut scher 
Kr iminalbeamter, sondern 
plädiert für die Resozial i 
sierung . 

Die Täter sind schl ieß1 ich 
für ihre Verbrechen verur
te i 1 t und so 11 en nicht nur 
sinnlos ihre Strafeabsitzen . 
Der Gesetzgeber hat fes tge-

legt, daß neben der Vergel 
tung fü r die Tat, die Reso
zialisierung desVerurteilten 
zu betreiben ist. Das heißt, 
es soll versucht werden, ihn 
wieder in die menschliche 
Gesellschaft einzug1 iedern. 
Das kann man aber nur, wenn 
er am Leben te i 1 nimmt. Am Le
ben teilnehmen heißt aber 
auch Ausgang, Urlaub, Frei 
gang. 

-gäh

Kein niedriger Preis 
Die Groß!dhndung ist vorüber. Eberhdrd ßdl>.~t. 

der sich wJhrend seiner knapp T.Wf'iwikhil!c'n 
Aucht nicht etwcr versteckte. sondem mit ungP· 
wöhnlicher Dreistigkeit drei schwere Strdltdtt!n 
beging, sitzt wieder dort. wo er hingehört. Ohne 
dem Richter vorzugreifen: Er wird dif' J-laftdn.~ld/t 
Tegel in diesem Ja.hrtßusend wohl krlum noch 
verlas.sen. 

Doch in die Freude über die gute Arbeit d<•r 
Polizei mischt sich Bedrückung, denn die schwere 
Verletzung der TdXilahrerin, die diesem Mrlnn vor 
die Pistole geriet. ist durch einen Richterspruch 
nicht zu repdrieren. Die Frau ist das tragische 
Opfer einer FehleinschCitzung der Justiz. und dds 
Disziplinarverfahren gegen &bsts bedJTitete Be
gleiter wird zeigen. WdS noch alles sdUel gei<Jufen 
ist. 

Wer immer in solchen Situationen nach hartem 
Durchgreifen ruft. wer Vollzugslockerungen ver· 
ddJTiml und die schädlichen Auswirkungen libe· 
ra/er Höhenflüge beschwört, muß auf den Beifdll 
nicht lange warten. Die erste Stellungnahme vom 
Bund Deutscher Kriminalbeamter lag schon in der 
Redaktion, als die Pressekonferenz der Polizei 
noch nicht einmal begonnen hatte. Das Fernschrei· 
ben erweckt den Eindruck. der Stra!vollzug s.·erde 
von naiven oder böswilligen liberalen gesteuert 
die sich nichts sehnlicher wünschten, als von 
entlttufenen Strliflingen ausgeraubt zu werden. 

Justizsendtor Scholz hat gestern Augenmaß 
gezeigt und nicht in den Chor derer eingestimmt. 
die in Gesetzeslinderungen die Lösung des 
Problems sehen. Ist er nun ein naiver lJbera.Jer? 
Offenbar nicht. denn er hat ja gerade kürzlich 
außerordentlich pingelig dem als ..Ausbrecherkö
nig• bekannten Ekkehard Lehmann unbewachten 
Ausgang ~'f!rweiger1 - zweieinhdlb Monate vor 
dem reguliiren Strdlende. Die mögliche ../lfiß. 
brauchsgefahr• muß bis Ende Nov<:>mber wdlten. 

Da eben liegt dds Problem: Alle Rufe nrlch 
Wasser und Brot. nach Streichung der Resozirl· 
lisierungsversuche für GewohnheiL-;verbrecher 
bleiben inkonseqtJent, wenn sie keine Vorschl<iw• 
für dr~s Leben .dcrnach" enthcJlten. AJs ob &bst. 
Ende 1991 nach zehnjährigem schweren Kerker 
in die Freiheit entlassen. nicht ebenfc~lls hlittl' 
Amok laufen können, wie er es nun 1985 getan 
bat. 

Wer es also wilL mag konseqtJent den I V~ 
zurück antreten und grundsJtzliche Sicherungs
verwahrung für Gewohnheitstäter, echte .lebenr<· 
liingliche· Hdit und dergleichen mehr forrlt>rn. nit> 
Vorbereitung auf ein Leben in Freiheit dber k<tnn 
es nur durch h"ontakt mit eben dit>st'r Freihell 
peben. Im let2ten Ja./1r ziihlte dif' Justü• ·l'n••nltiiiiJ! 
bei 40 (I()() Ausgiinpen und Fiillen von 1/dfll/rlrlub 
22 Fl'slnahmen nach ernf'ulen StraftdtPn. /)c~s i.~t. 
zumal wenn es unbett>iligte Opfer wiP im l·ri/1 
Brlbst lnrdt•n. kt>m niedriger Preis. A/l,•r clic• 

Altf'rntltil'f' kommt uns tPurer zu stehl'n. {111 
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Das ist die Welt, in der sie oft jahrelang leben müssen: die 8,6 
Quadratmeter große Zelle im bayerischen Frauengefängnis Aichach. 
Und während der Strafvollzug in den letzten Jahren humaner wurde, 
machen es sich die inhaftierten Frauen gegenseitig schwer 

Unter dieser Uberschrift mit 
der nachstehenden Einführung 
erschien im WELTBILD Nr. 19, 
vom 13.9 . 1985, ein Bericht 
über Aichach. Auf den beiden 
folgenden Seiten haben wir 
den WELTBILD-Report den Er
fahrungswerterr einer Inhaf
tierten gegenübergestellt. 
Wir haben uns darauf be
schränkt den Artikel auszugs
weise zu zitieren und bewußt 
darauf verzichtet ihn im 
Original abzudrucken, weil 
der dort veröffentlichte 
Schwachsinn in seiner Kom
plexität einem mündigen und 
kritischen Staatsbürger kaum 
zugemutet werden kann . 

Mir stellte sich beim lesen 
dieses Reports die Frage 
nach der Blauäugigkeit der 
Autorin (möglicherweise 
glaubt sie das, was sie da 
verfaßt hat) oder ob sie für 
die Form 
s~attung 

Ieitung 
erhalten 

ihrer Berichter
von der Anstalts 
ein Extrahonorar 
hat? Mi r will es 

fast so scheinen ... 

Der Anstaltsleiter von Ai
chach, Deuschi, hält s~ine 
11 Knüppelhochburg11 für "mo
dern und menschenfreundl i eh", 
wie anhand von Beispielen 
verdeutlicht werden soll. 
Das Tragen von Privatklei 
dung ist erlaubt ... ; "die 
Zellen, in denen längst Bet
ten anstelle von Pritschen 
stehen, können sie mit Bil
dern, Topfpflanzen, Decken, 
Kissen und Teppichen wohn! i 
eher machen" (WELTBILD) . 

Aichach verfügt über eine 
Abte i lung für kleine Kinder 
inhaftierter Frauen, "um den 
Strafval lzug gerade für we r
dende und für Mütter kleiner 
Kinder mensch licher zu ma
chen", so Deuschi, und wei
ter sagt er : "Unsere Aufgabe 
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ist auch jede einzelne Frau 
seelisch so zu stabilisieren 
und beruflich so weit aufzu
bauen, daß sie nach der Ent
lassung wieder voll inte
griert werden kann". Desha 1 b 
auch die Ausbildungsmögl ich
keiten und das reichhaltige 
Freizeitangebot, das leider, 
so WELTBILD, "die wenigsten 
Frauen' nutzen••. 

Und um das Maß vollzumachen, 
wird zum Schluß folgendes 
kundgetan: "Verglichen mit 
dem~ was manche Frauen ihren 
Mi tgefangenen antun~ sind 
so lche unnötigen Versäumnis
se mancher Beamtinnen Klei
nigkeiten . In der Regel aber 
genießen die 112 Beamtinnen~ 
die in Aichach rund um die 
Uhr im Schichtdienst arbei
ten~ das Vertrauen ihrer 
Schützlinge ". Wer einmal im 
Knast war weiß, daß dieser 
letzte Satz die unverschäm
teste Lüge überhaupt bein
haltet. Den Knast, mit einem 
guten Verhältnis zwischen 
Bediensteten und Inhaft ierten 
möchte ich mal sehen. Aichach 
gehört jedenfalls bestimmt 
nicht dazu . 

Nach der in WELTBILD propa 
gierten Realität, nun zur 
Knastrealität der Inhaft ier
ten . 

DieAusb i ldungsmöglichkeiten 
zu r "erfolgreichen lntegra
t i on nach der Ent I assung ' ' be-

inhalten ca. 10 Ausbildungs
plätze, verteiltauf folgende 
Berufe: Hauswirtscha f tsge
hilfin (2-4), Friseuse (2), 
Schneiderin (6). Ansonsten 
Ausbildungsvermittlung durch 
das Arbeitsamt im Freigang. 
Bei einer durchschnitt! ichen 
Belegung von ca . 350 Frauen, 
stehen f ünf Freigängerplätze 
zur Verfügung ... 

Gearbeitet werden darf wo
chentags von 7. 00 - 11.20 Uhr 
und von 12 . 00 - 15.20 Uhr, 
für Stundenlöhne zwischen 
63 und 85 Pfennig die Stun 
de; oder im Akkord mit 85 
Pfennig Grundlohn. 

Zum Freizeitangebot: 

Zweimal pro Woche Fernsehen, 
von 19.00- 21 . 30 Uhr. Dabei 
sind die Frauen eingeschlos
sen, und wer ma I auf To i 1 ette 
muß , kann nicht mehr zurück. 
Abendkurse, einmal pro Wo
che: Schach (10- 15 Teiln.), 
Kochkurs (16 Teiln.), Gitar
rengruppe (10 Teiln. ca.), 
Bastei- und/oder Strickgrup
pe ( 1 0 Te i 1 n • ) u n d La i e n -

spielgruppe (ca . 10 Teiln . ). 



Bei allen Gruppen ist die 
Teilnehmerzahl begrenzt, ei
nige Kurse fallen häufig 
aus. Einziges Sportangebot 
ist alle 14 Tage eine Gymna
stikgruppe (Sportraum ist 
nicht vorhanden!). Alle drei 
bis vier Monate findet für 
das ganze Haus eine Theater-, 
Musik- oder sonstige Veran
staltung statt. 

Besuch: Zweimal 30 Minuten 
pro Monat unter Bewachung. 
Trennscheiben sind nicht un
üblich. Berührungskontakte 
sind verboten ... 

Weitere Freizügigkeiten: 

Zv-Je ima 1 (!) in der Woche 
Aufschluß/Umschluß. Einmal 
an einem Wochentag, von 
17.00 - 19.00 Uhr, und das 
andere Mal wechselweise an 
einem Samstag oder Sonntag 
von 13.00- 16.00 Uhr. Jeden 
ersten Sonntag im Monat ist 
Besuchssonntag . Fällt ein 
Aufschluß auf einen solchen 
Tag, bleibtder Aufschluß aus 
und die Zellen zu .. . 

Um 23.00 Uhrwirddie Zellen
beleuchtung ausgeschaltet. 
Ein- und ausgehende Post so
wie Zeitschriften werden zen
siert und willkürt ich ange
halten oder nur teilweise 
ausgehändigt. 

Das alles ist Knastrealität 
von der in WELTBILDherzlich 
wenig bzw . gar nicht berich
tet wurde , weil sie offen
sieht! ich nicht ins Konzept 
des propagierten 'modernen 
und menschenfreundlichen" 
Vo II zuges paßt. 

Aichach, mit 350 Haftplätzen 
(bei 2 000 Haftpl ä tzen für 
Frauen in der BRD) größte 

deutsche Frauenhaftanstalt, 
in der auch Vera Brühne und 
lngrid van Bergen "eingeses
sen" haben, hat eine unrühm-
1 iche Vergangenheit. Im da
maligen Zuchthaus waren bis 
zur Befreiung durch die Ame
rikaner, dieAichach zunächst 
mit dem benachbarten KZ 
Dachau verwechselten, weib-
1 iche W i de rs tandskämpfer innen 
(gegen das Nazi-Regime) un
tergebracht . Man muß sich 
fragen ob Aichach diese Ver
gangenheit bis heute über
wunden hat . .. 

• •• GESCHNITTEN WeRDEN, 
DllHIT SIE. · · -

Im Strafvollzug allgemein 
und in Aichach besonders 
zeigt der Staat sein wahres 
Gesicht, s e i n e Auffas
sung voneinerfreiheitlichen 
und rechtstaatlichen Grund
ordnung, was er von seinen 
Gesetzen und den Rechten des 
einzelnen Bürgers hält (näm-
1 ich gar nichts). Ein Beweis 
dafür i~t die Zielsetzung 
des § 2 StVollzG , der besagt, 
"daß der Gefangene im Vollzug 
der Freiheitsstrafe fähig 
werden soll, künftig ein 
straffreies Leben in sozialer 
Verantwortung zu führen••. 
Dieser Paragraph beinhaltet 
eine große Mißbrauchsgefahr, 
denn schon ein Briefkontakt, 
ein Geburtstagspaket oder 
eine Zeitschrift, die ein (e) 
Inhaftierte (r) regelmäßig 

beziehen und lesen möchte, 
kann diesem Ziel in den Au
gen der Vol Jzugsorgane zuwi
derhandeln. 

lmVollzug der Freiheitsstra
fezeigtder Staatwie er sich 
die Resozialisierung vor
stellt und zwar zum unmündi
gen, unkritischen, devoten 
und amorphen Staatsbürger, 
der sozusagen auf Knopfdruck 
wunschgemäß funktioniert. 
Somit wird der Knast zur 
Push-Button-Factory (Knopf
druckfabrik Ausdruck für 
vollautomatisierte Betriebe). 

Daß dieser Trend vorhanden 
ist, läßt sich anhand von 
Vorgängen beweisen, über die 
uns eine in Aichach Inhaf
tierte in zwei Schreiben im 
September in Kenntnis setzte. 

Im ersten Fall geht es um 
die Untersagung des Brief
verkehrs mit Erwin P. Remus 
und Werner Schuren. Merk
würdig daran ist, daßdie Be
troffene bisherkeinen Brief
kontakt mit Remus hatte und 
auch in Zukunft keinen sol
chen beabsichtigt ... 

Hier auszugsweise aus der 
Begründung dieser Verfügung: 

Der Gefangenen. .. wird ge
mäß § 28 Abs. 2, Nr. 1 
StVollzG der Schriftwechsel 
mit dem Gefangenen Erwin P. 
Remus, z. Zt. JVA Werl, so
wie dem Außensprecher der 
Solidarität, Werner Schuren, 
untersagt. 
Nach den hier vorliegenden 
Erkenntnissen ist der Gefan
gene Remus erster Sprecher 
einer Gruppe .. Solidarität .. , 
Werner Schuren ist der Au
ßensprecher der Gruppe .,So
lidarität ... Ziel der 11Soli-
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dari tät" ist, in jeder Ju
stizvollzugsanstalt Vereini
gungen von Inhaftierten zu 
gründen und diese Vereini
gungen dann auf Bundesebene 
zusammenzuführen, um dadurch 
gemeinsame Ziele der Inhaf
tierten zu verfolgen. 
Dies stört die Anstaltsord
nung und ist auch nach der 
Rechtsprechung des Bayeri
schen Obersten Landgerichts 
nicht durch Art. 9 Grundge
setz gedeckt, sondern unzu
lässig. 
A ichach, den .... 

~~~SillE.JHt:IT? 
1>As ~t MIIDet 11oiA 1:w1 ~ 
IL>i .. IJnget\ fr d %.Cl .seu, ! lttll ·--· ~ 

Der zweite Fall beinhaltet 
das Thema diszipl inierender 
Maßnahmen im Strafvollzug. 
Die Betroffene hat sich eine 
Reihe von Hausstrafen "einge
fangen", nur weil sie dem 
durchaus menschlichen Be
dürfnis lange und ausgiebig 
zu schlafen nach Möglich
keit gerne nachkommt . Dazu 
sei angemerkt, daß die Gefan 
gene den Zuschnitt von Stoff 
teilen für die Schneiderei 
sortiert, damit im Durch
schnitt jedoch nur drei Ta 
ge in der Woche beschäftigt 
ist und somit Gelegenheit 
zum Ausschlafen hat. Einer 
Beamtin war diese Langschlä
ferei e in Dorn im Auge, zu
mal die Gefangene auch noch 
die "Frechheit" besaß 
sich einer Anwesenheits
kontrolle von der Zellentür 
aus dadurch zu ent z iehen , 
daß sie die Tür des vor ih
rem Bett stehenden Schranks 
öffnete. Solch 11 impertinen 
tes11 Verha 1 ten mußte gemaß
regelt werden. So schritt 
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die Beamtin zur Tat und weck
te die Langschläferin recht 
unsanft zur morgendlichen 
Unzeit von 8 . 30 Uhr . Die Be
troffene reagierte darauf in 
ihrem schlaftrunkenen Zustand 
sehr menschlich, was die Be
amtin zusätzlich zu einer 
Meldung bezüglich der 11un
passenden11 Bek 1 e i dung (Nacht
hemd mit 1nem Knastrock dar 
über) veranlaßte, in einen 
Strafrapport vor der stell
vertretenden Anstaltsleite
rin mündete und zur Verhän 
gung folgender Hausstrafen 
führte: VierWochen Freizeit
sperre, Einkaufsperre und 
Reduzierung des Briefmarken
einkaufs von DM 26,-- auf 
DM 8,--. Der Anstaltsleitung 
schiendiese Form der Bestra
fung geboten, angesichtsder 
11Sc.hwere der Schu 1 d11 der Ge
fangenen. 

Gegen das Verhalten der Be
diensteten wurde Beschwerde 
eingelegt, die erwartungsge
mäß nichts fruchtete, da man 
an der 110bjektivität11 der 
Bediensteten keinerlei Zwei
fel hegte. Durchschriften 
dieser Beschwerde in Form 
eines 11 0ffenen Briefes11 , u.a . 
auch an den bayerischen Ju
stizminis·ter und an den LICHT
BLICK, erreichten keinen der 
Empfänger. Sie wurden alle 
angehalten und zur Personal
akte genommen, da der Inhalt 
angeblich 11grob unrichtig 
und erheblich entstellend11 

gewesen sein sollte. Für al
le Schreiben erhielt die Ge
fangene eine Anhalteverfü 
gung, nurnicKt für den Brief 
an den Justizminister . . . 
Ein Schelm , der Schlechtes 
dabei denkt. . . 

Aber von Willkürakten und 
Rechtsb r uch und - beugung 
kann selbstverständlich kei
ne Rede sein. Wer anderer 
Ansicht ist , wird im nun 
folgenden Fall eindeutig ei
nes Besseren belehrt . . . 

Die Gefangene ist rege lmäßi 
ge Bezieher in von Hubert 
Wetzler 1s Broschüre, . INFO 
zum Strafvollzug in Praxis 
und Rechtsprechung, einer 

von der juristischen Fach
welt anerkannten Zeitschrift, 
die namhafte Juristen zu ih
ren Beziehern zählt. 

Letzteres war jedoch für den 
Zensurmetzger der Aichacher 
Vollzugsbehörde kein Hinde
rungsgrund den Inhalt des 
Beitrages von Denis Pecic im 
INFO 1/85 als anstössig 
zu empfinden und vor Aus
händiqung der Zeitschrift 

an die Gefangene zu entfer
nen. Statt des konfiszierten 
Beitrages fand die Gefangene 
nun eine schriftliche Be
gründung für die Fledderei 
vor . Zum besseren Verständ
nis für unsere Leser hier 
der Wortlaut dieses in Bay
ern ganz normalen Wahnsinns: 

TEXT DER ANHALTEVERFüGUNG 

Anhalteverfügung zum Geleit
wort von Denis P~cic, INFO 
zum Strafvollzug in Praxis 
und Rechsprechung : 
Auf Seiten 7-9 des Heftes 
1/85 ist ein Geleitwort von 
Denis Pecic über Strafvoll
zugsgesetz und Strafvo 11 Zugs
wirklichkeit abgedruckt, in 
dem in einseitiger und bös
wi lliger Weise Kritik am 
StVol l zG geübt wird. So geht 
der Verfasser davon aus, daß 
im StVollzG das Recht ver
letzt und unterlaufen würde. 



In manchen Vollzugsanstalten 
herrschte eine schier un
glaubliche und böswillige 
Willkür. Dies gelte auch für 
die Gerichte als verlänger
ter Arm der Anstaltsleitung, 
die stets zum Nachteil des 
Gefangenen unterlaufen wür
den . Aufgrund dieser einsei
tigen Äußerungen wird der 
Eindruck hervorgerufen, daß 
die Justiz grundsätzlich 
rechtstaatliche Prinzipien 
verletze. Hierin i st eine 
erhebliche Gefährdung des 
Vollzugszieles sowie der 
Sicherheit und Ordnung der 
Anstalt zu sehen. 
Gern. § 68 Abs. 2, Satz 2 

gez. Laib 
(stellvertretender Anstalts-
1 eiter) 

Als ich die Anhalteverfügung 
zum ersten Mal las, dachte 
ich, ich steh' im Wald und 
die Reh'lein sagen du zu 
mir, doch ist das mit dem 
Denken im Knast so 'ne Sa
che. Wer das tut, ist hier 
eigentlich verkehrt. Und mit 
dieser gewonnenen Erkenntnis 
versuchte ich damit aufzuhö
ren (mit dem Denken). 

Da wird doch g 1 attweg ge
sagt, Willkür und Rechts
bruch gäbe es im Strafvoll
zug nicht und wer das Gegen
teil behauptete, würde ein 
f alsches Bild vom St rafvoll
zug zeichnen . Das ist in ho
hem Ma~e lächerlich und 
hi rnrissig, denn indem der 
Artikel von Denis Pecic zen
siert wird, werden genau die 
Tatbestände erfüllt, deren 
Existenz im Vo llzug von den 
Herren so hartnäckig geleug
net wird - nämlich Wil lkür 
und Rechtsbeugung. 

Das alles kann natürlich 
nicht ohne Folgen bleiben, 
denn wo die Wahrheit zur Lü
ge und Recht zu Unrecht de
klariert werden, wird Wider
stand zur Rechtsfrage! 

Fazit: Beamte sind Menschen, 
die uns Probleme schaffen, 
die wir ohne sie nicht 
hätten!!! - rdh-

]fl d.ey Ver{assvnf ' 
feht san:z detd!,.cl.. : ( 

Eine Zeru;IIY ..__/..r-J 
r.~·ndet rucht 

sfaff. 
0 

Die Lichtbl Iekredaktion steht 
vo 11 i nha l t 1 i eh zu dem Ge
leitwort von Denis Pecic in 
der INFO zum Strafvollzug 
1/1985. Auch wir sind der 
Meinung, es wird nirgendwo 
so unterschied! ich und wi ll
kürlich entschieden, wie im 
Strafvollzug. 

Kritik muß aber sein und 
wenn der Zensor einer Frauen
haftanstalt dieses Geleit
wort als einse i tige und bös 
willige Kritik am Strafvoll
zugsgesetz ernpf i ndet, ist das 
schlimm. Tucholsky sagte 
einmal: "Die sich angespro
chen fühlen, sind gemeint." 
Das trifft auch in diesem 
Fall zu. Außerdem heißt es 
in dem Beschluß: "Dies gelte 
auch für die Gerichte als 
verlängerter Arm der An
staltsleitung, die stets zum 
Nachteil des Gefangenen un
terlaufen würden." Da hat 
der Herr/Frau Zensor das Ge
leitwort nicht richtig ge
lesen, denn dort steht es 
doch ganz anders. Dort steht: 
"Verliert die Anstaltslei
tung, dann negiert sie den 
Beschluß und arbeitet auf 
Zeitgewinn zum Nachteil des 
Gefangenen." Das ist eine 
unbestreitbare Tatsache, wir 
hatten hier in Berl in dafür 
auch schon Beispiele. Man 
denke nur an den Meetingbe
schluß. Der wurde auch ein
fach nicht ausgeführt, und 
erst nach massivem Druck aus 
der Öffentlichke i t geschah 
etwas . 

Es ist traurig, daß sich eine 
Strafvollstreckungsbehörde 
anmaßt da rüber zu entschei
den, was ein Inhaftierter le
sen darf und was nicht . Der 
Artikel 5 des Grundgesetzes 
garantiert die Meinungsfrei
heit. Auch in Aichach! Wenn 
die Insassinnen so ein Ge
leitwort lesen, machen sie 
sich doch selbst ein Bild 
dazu. Warum infantil isier t 
man die Gefangenen und meint 
dieses Geleitwort gefährdet 
das Vol lzugsziel? 

ln WELTBILD heißt es, der 
Anstaltsleiter von Aichach 
hält sein Gefängnis fü r men
schenfreundlich. Das Ver
schlägt e inem die Sprache! 
Geradezu köstlich empfand 
ich den Satz: "ln der Regel 
aber genießen die 112 Beam
tinnen, d ie in Aichach rund 
um die Uhr im Schichtdienst 
arbeiten, daß Vertrauen ih
rer Schützlinge." Die Gefan
genen und die Beamten werden 
durch einen tiefen Graben 
getrennt. Man kann sich ge
genseitig akzeptieren und 
miteinander reden, aber 
letztendlich schließen die 
Beamten die Tür hinter den 
Gefangenen zu. 

Aus einem Besehe i d des s te li 
vertretenden Teilanstalts-
1 e i ters des Hauses I in Te
gel zitiere i eh: "Sie so 11 -
ten während derweiteren Ver
büßung der Strafe die Gele
genheit nutzen, sich see-
1 isch und körperlich unter 
dem fürsorgerl ichen Einfluß 
der Betreuungspersonen des 
Strafvollzuges zu stabil i 
sieren." Der Satz hätte als 
letztes Wort auch unter dem 
Aichach-Artikel stehen kön 
nen; er paßt genau. 

Wie Engagement für den ge
setzmäßigen Strafvollzug be
lohnt wird, sieht man deut-
1 ich an dem Fall Denis Pecic, 
über den wi r auch in diesem 
LICHTBLICK ab Seite 4 be
richten. 

- gäh-
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RECHT(?)-S PR ECHU NG S - KU R IOSA 
Für Joachim F. stand sein 
Entlassungstag fest : der 29. 
April 1985. Er befand sich 
zum ersten Mal im Strafvoll 
zug und hatte zwei Freiheits
strafen von 12 bzw. 18 Mona
ten zu verbüßen. Von der Ein
weisungsanstaltkam er direkt 
in den offenen Vollzug der 
JVA Gütersloh. Alle Lockerun
gen ver! iefen beanstandungs
frei . 

Da die erste Strafe zum 2/3-
Zeitpunkt zur VerbüBung der 
zweiten Strafe unterbrochen 
wurde, hatte das Landgericht 
Sielefeld im März 1985 über 
die Strafausset zung zu beiden 
Verurteilungen zu entschei
den. Die JVA Güters loh befü r
wortete die vorzeitige Ent
lassung und gewährte Joachim 
zusätzlichen Sonderurlaub zu 
deren Vorbereitung. Die be
:eits vorzeitig eingeschalte
te Bewährungshelferin erfuhr 
von der Staatsanwaltschaft, 
daß diese einer Strafausset
zung ebenfalls zustimmt. 
Sein früherer Arbeitgeber 
gab die schriftliche Zusage, 
daß er am 2. Mai 1985 wieder 
bei ihm beschäftigt wird. 

Dem Einzelrichter der Straf
vollstreckungskammer Siele
feld waren derart günstige 
Entlassungsvoraussetzungen 
offensichtlich zuviel des 
Guten. Er besche ini gte Joa
chimzwar im Hinblick auf die 
18monatige Strafe eine gün
stige Soz ialprognose, doch 
bei der 12monatigen Strafe 
hielt er sie f ür nicht gege
ben und vermochte das Wagnis 
des Erprobungsversuches in 
letzter Sache nicht eingehen. 
So bekam Joachim zwei Be
schlüsse des gleichen Rich
ters nach einer Anhörung. 
Ein Restdrittel wurde aus
gesetzt, das andere nicht. 
(StVK F 32/85 (17) vom 26. 
3. 1985) 
Da Joachim irgendwo mal ge
hört hat, daß bei gleichzei
tigen Entscheidungen in ver
schiedenen Aussetzungsverfah-
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ren die Zukunftsprognose nur 
einheitlich sein kann, wand
te er sich in berechtigter 
Hoffnung an das Oberlandes
gericht Hamm und begehrte 
die Aufhebung der ab 1 ehnenden 
Entscheidung. Das OLG gab 
se iner Argumentation zwar 
recht, sah jedoch keinen An
laß, den angefochtenen Be
schluß aufzuheben. Die Be
gründung (Beschluß vom 20 . 
5. 1985 - 3 Ws 332/85) 1 autete 
wie folgt: 
11 Dem Beschwerdeführer ist 
zwar darin beizupflichten, 
daß in den Fä 11 en, in denen 
gleichzeitig in verschiedenen 
Verfahrendie gemäß § 57 Abs. 
1 StGB zu treffenden Ent
sche idungen anstehen, die zu 
stellende Zukunftsprognose 
nur eine Einheitliche sein 
kann , so daß es ihn zu recht 
verwundert, daß er in einer 
Sache bedingt entlassen und 
im vorliegenden Verfahren 
eine solche Entscheidung ab
gelehnt worden ist. Dies be
sagt aber nichts darüber, 
welche der beiden Entschei
dungen als fehlerhaft anzu
sehen ist. Derhierangefoch
tene Beschluß ist in keiner 
Weise zu beanstanden . Die 
Aussetzung der Reststrafe 

ist vielmehr mit überzeugen-
den Erwägungen abge 1 ehnt wor
den. Ob g 1 e i ches auch für den 
Beschluß gelten könnte, mit 
dem der Rest der Strafe aus 
dem Urteil des Amtsgerichts 
Arnsberg vom 7. 10.1983 zur 
Bewährung ausgesetzt worden 
ist, hat d~r Senat nicht zu 
überprüfen. ' 1 

Darüber entsetzt und fru-
striert, nahm Joachim seine 
Zustimmung zum offenen Voll
zug zurück und ließ sich in 
seine "Mutteranstalt" Det
mold verlegen . Dort stellte 
er einen Reststrafenausset
zungsantrag. Binnen 14 Tagen 
machte das neu zuständige 
Landgericht Detmold dem Spuk 
ein Ende. Es setzte den noch 
nicht verbüßten Rest aus, 
ohne daß es einer Anhörung 
bedurfte, da StA und JVA die 
bedingte Ent 1 assung befürwor
ten. (I StVK 107/85 vom 11. 
7.1985) 

Joachim wurde dann zwar 
(blitz-) entlassen, doch der 
Arbe i tsplatz war futsch. Nun 
bezieht Joachim (verheiratet) 
Stempelgeld . .. 

S. D l e b o 1 d e r 
Postfach 301 
4760 Werl 
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AIDS hinter Gittern 
l=lroblernatik im Rechtsausschuß 

Der AIDS-Bericht im letzten 
LICHTBLICK hat die Gemüter 
ziemlich erhitzt. Er war der 
Grund für eine Presseerklä
rung der Alternativen Liste 
und auf Antrag der SPD Ta 
gesordnungspunkt für die 
Rechtsausschußsitzung im Ab
geordnetenhaus von Berl in am 
19.9. 1985. Wegen dieses Ar
tikels und der Rechtsaus
schußsitzung besuchte uns in 
der Redaktion Renate Künast. 
Sie wollte sich vor Ort auf
klären lassen über die Ab
lehnung der Veranstaltung 
mit Professor Bienzle. Wir 
hattenein sehr interessantes 
Gespräch und danken der Ab
geordneten für ihren Besuch. 
Bedauerlich finden wir es, 
daß immer nur Abgeordnete 
der Alternativen Liste den 
Weg zu uns nach Tege 1 finden. 
Wir hätten gerne auch einmal 
Vertreter der anderen im 
Parlament vertretenen Partei
en zu Gast. 

Bei der Rechtsausschußsit
zung im Abgeordnetenhaus er
klärte der Abgeordnete Gerl 
von der SPD: Durch die Pres
se wurden besonders die Ge
fangenen und die im Justiz
vollzug tätigen Bediensteten 
beunruhigt. Wir begrUßen die 
ausführ! iche Berichterstat
tung im LICHTBLICK! Pro
fessor Bienzle hatte seine 
Bereitschaft erklärt, anonym 
Blutuntersuchungen bei den 
Insassen der JVA Tegel vor
zunehmen. Warum wurde das 
Hearing und die Untersuchung 
von der Anstaltsleitung ab
gelehnt? Solange sich jeder 
anonym außerhalb der Anstalt 
untersuchen lassen kann, 
sollten auch Gefangene diese 
Möglichkeit haben. Er fragte, 
was mit den Gefangenen pas
siert , wenn bekannt wird, 
daß sie den HTLV-1 I I-Virus 
haben . Außerdem wollte er 
wissen, wieviel HTLV-1 I I-Vi
rus-Infizierte es in den Ber-

1 iner Justizvollzugsanstal
ten gibt. Viertens, welche 
Sicherheitsvorkehrung er
scheint unter medizinischen 
Aspekten als angemessen und 
schließlich als fünften 
Punkt, wie sich die Berliner 
Justiz bei den verschiedenen 
Aktionen der einzelnen Ju
stizministerverhaltenwürde. 
Die Abgeordnete der AL, Re
nate Künast, meinte, Gefan
gene dürfen nicht isoliert 
werden. Sie fragte erstens, 
wie die Differenzen zwischen 
dem Senator für Justiz und 
dem Senator für Gesundheit 
aussehen und ob, zweitens, 
schon ein Konzept für den 
Knast bestünde. Drittens, 
was al !gemein auf der Ebene 
Gefangene/Bedienstete ge
tan werden müsse. 
Der FDP-Abgeordnete Bethke 
berichtete, daß es Bespre
chungenmit den Gesundhel tsäm
tern gibt und eine Blutun
tersuchung nur auf Wunsch 
der Gefangenen vorgenommen 
werden kann. Keine Reihenun
tersuchungen! Vor Aufnahme 
in die Anstalt sollen die 
einer Risikogruppe zugeord
neten Gefangenen auf die 
Möglichkeit einer kostenlo
sen Blutuntersuchunq auf
merksam gemacht werden. Bei 
'Positiven• wird dann das 
Ergebnis in die Krankenakte, 
die nur dem medizinischen 
Personal zugänglich ist, ein
getragen. Es findet eine in
dividuelle Beratung durch 
Anstaltsärzte statt. (Diese 
Behauptung beweist, daß der 
Abgeordnete Bethke wenig 
Ahnung vom Knast hat. Er 
sollte, um seine Sachkunde 
auf den letzten Stand zu 
bringen, vielleicht einmal 
die LICHTBLICK- Redaktion 
aufsuchen. Wir würden ihm 
gerne Fallbeispiele von der 
''ind i viduellen Beratunq und 
Betreuung" durch Ärzte im 
Knast zur Kenntnis bringen.) 

Der Abgeordnete erkl ä rte 
weiterhin, die im LICHTBLICK 
erwähnte Bienzle-Veranstal
tung wurdenicht auf dem nor
ma 1 en Weg beantragt und daher 
abgelehnt. 

Ein direkter Kontakt der In
sassen mit externen Ärzten 
ist nach dem Strafvollzugs
gesetz nicht möglich . Außer
dem bedeutet es eine Uber
gehung von Dr . Rex, dem In
ternisten. Im Anschluß an 
diesen Bericht veröffent-
1 icht der LICHTBLICK einen 
Brief, den Dr. Rex zu der 
AIDS-Problematik an uns ge
schriebenhat. Im Pressespie
gel kann der Interessierte 
Reaktionen der Berliner Pres
se nachlesen. 

Der LICHTBLICKbleibtweiter
hin dabei, daß die Anstalts
leitung mehrfach um eine 
Veranstaltung mit Professor 
Bienzle gebeten wurde . Be
fremd! ich, daß Professor 
Bienzle bisher auf unser 
Schreibennicht reagiert hat . 
Hat er kalte Füße bekommen 
oder gibt es eine Anweisung 
von "oben"? 

Bei der Rechtsausschußsit
zung wurde ferner erklärt, 
es sei geplant, an die Ge
fangenen Informationsblätter 
auszugeben . Diese haben wir 
i nzwi sehen bekommen und konn 
ten festste 11 en , daßwir das, 
wasunsda als Neuigkeit ver
kauft wurde, alles längst 
kennen. 

Die SPD bestand noch einmal 
darauf, daß die Blutunter
suchungen extern durchgeführt 
werden sollten, da ansonsten 
keine Anonymität gewährlei 
stet werden kann . Weiterhin 
fragte die SPD, wie die CDU 
zur Anregung der AL, kostenlos 
Präservat ive und Spri tzen 
auszugeben , stünde. Der Se
nator erklä rte, es gibt kei
ne Kondome auf Krankensehe in , 

'der lichtblick' 17 



also gibt es auch keine im 
Vollzugsbereich. Hinsicht
l ich der anonymen Untersu
chunq erklärte er , die Be
funde müßten eingetragen 
werden . Falls der behandeln
de Arzt erkrankt, muß sich 
der Vertreter aus dem Kran
kenblatt informieren können. 

Das bedeutet Eintragung in 
die Krankenakte. Wenn eines 
Tages ein Gesetz erlassen 
wird, nachdem a 11 e HTLV-11 I
Infizierten dem Gesundheits
amt gemeldet werden müssen, 
kann man sicher sein, daß 
die Justizvollzugsanstalten 
dieses tun. Außerdem behaup
tet der Senator , auch drau
ßen gäbe es keine Anonymität, 
weil das Institut für Tro
penmedizin den Befund kennt 
oder der Hausarzt weiß, daß 
der Patient HTLV-1 I I-infi
z iert ist . Oie Abgeordnete 

KBVA ö.B .Mo. 
Innere Abteilung 
- Leitender Arzt -

An die 
Redaktionsgemeinschaft 
•der lichtblick• 
Seidelstraße 39 
1000 Berlin 27 

Betr.: Ihre AIDS-Berichter
stattung im September-Heft 
1 85 des LICHTBLICKS. 

Sehr geehrte Herren! 

Ich bin Ihnen sehr dankbar, 
daß Sie dieses außerordent
lich wichtige Thema, aus dem 
die Sensationspresse gerade 
in den letzten Monaten ihr 
Kapital 

Renate Künast wollte wissen, 
wi e der Senator zu (kleinen) 
Informationsveranstaltungen 
steht, wenn es keine anony
men Untersuchungen gibt. Der 
Analverkehr sei schließlich 
nicht "abscha ffba r" ; somit 
könnten Präservative und 
Spritzen zum Kauf angeboten 
werden. Da rauf ant\·/Ort ete 
der Senator, Aufklärung, die 
nötig sei, geschähe durch 
Merk- und Informationssehr i f 
ten. Und Kondome werden nicht 
verkauft oder angeboten, da 
keine Nachfrage besteht. 
(Siehe da zu : am Rande be
merkt.) 

Wir danken 
d ieck von 
AIDS-Hilfe 

Christ ian Wi en
der Deutschen 

für die Bericht-
erstattung über die Rechts
ausschußsitzung. Christian 
Wiendieck ist zuständig für 
die Betreuung und Beratung 

vi e 1 Schadenangerichtet hat, 
so ausführlieh und infonnati v 
behandelt haben. Auch wenn 
derzeit einausführliches In
formationsblatt von vollzug
licher Seite für alle Gefan
genen ( 11 AIOS 11

) in Druck ist, 
kann objektive Information 
gar nicht oft genug gestreut 
werden, um alle zu erreichen 
und letztlich hoffentlich 
auf lange Sicht die Verände
rungen in Einstellung und 
Verhalten zu bewirken, von 
denen allein eine Begrenzung 
der Infektionsausbreitung zu 
erwarten ist. 
Sie schreiben im r>edaktionel
len Teil, daß von 50 befrag
ten Gefangenen a 11 e ausnahms
los bereit wären, sichanonym 
auf das Vorliegen von HTLV
III -Antikörpern untersuchen 
zu lassen. Anonym deshalb, 
wei 1 ein Großteil die Befürch
tung hätte, daß bei einer Un 
tersuchung durch Arzte im 
Vo 11 zugder Datenschutz nicht 
gewahrt bleiben würde. Dazu 
ist zweierlei zu sagen : 
1. Alle mir bekannten, im 

Vol lzug tätigen Ärzte se-

von HTLV- 1 li-infizierten Ge
fangenen. Die Deutsche AIDS
Hilfe ist bereit, anonyme 
Beratungen und Betreuungen 
von Infizierten durchzufüh
ren. Mitgefangene, die ano
nym bleiben wollen, können 
sich per Schreiben an die 
Deutsche AIDS - Hilfe e.V., 
zu Händen Christian Wien
dieck, Bundesplatz 11, 1000 
Berl in 31 wenden oder täg-
1 ich zwischen 18.00 Uhr und 
19.00 Uhr unter der Rufnum
mer 853 10 00 eine Nachricht 
für diesen hinterlassen. 

-gäh-

hen bisher ihre ärztliche 
Schweigepflicht, die ja 
immer auf den einzelnen 
Patienten bezogen ist, 
durch die AIDS-Problema
tik weder berührt noch 
eingeschränkt. Wenn Sie 
die einschlägigen Presse
veröffentlichungen zu die
sem Problem prüfen, wer
den Sie erkennen, daß 
Ärzte sich nicht im Sinne 
einer Schweigepflichtein
schränkung geäußert haben. 
Auch in Bezug auf eine 
allgemeine Meldepflich
tigkeit von HTLV- III-In
fektionen in der Bevölke
rung äußertsichdie Mehr
zahl kompetenter Stimmen 
negativ bezüglich einer 
Meldepflicht - trotz der 
unbezweifelbaren Bedürf
nisse epidemiologischer 
Forschung und Gesundheits
po 1 iti k. 

2. Was die anonyme Untersu
chung von Insassen in 
Vollzugsanstalten angeht, 
so mögen die damit erheb
baren Daten wissenschaft
lich ganz wertvoll sein, 
aber nur, wenn alle Ge-



fangenen sich ausnahms 
los daran beteiligten. 

Ich möchte jedoch die damit 
verbundenen ~achteile , die 
Sie auch dem Kapi te 1 über den 
Umgang mit dem Test in dem 
abgedruckten Merkblatt der 
Deutschen AIDS-Hilfe entneh
men können, nicht verschwei
gen: 
Für den Einzelnen , der mit 
dem Ergebnis "positiv" kon
frontiert \'lürde, bestände die 
große Gefahr, miteinem blas
sen Laborbefund, der für sich 
allein wenig Aussa9ekraft 
hat, allein gelassen zu blei 
ben. DerBefund allein -wenn 
er kontrolliert und bestätigt 
worden ist - besagt zwar ei
niges, aber zu wenig bezüg
lich des individuellen Risi
kos, tatsächlich an AIDS zu 
erkranken. Eingehende , wie
derholte ärztliche und er
weiterte kostenträchtige La
boratoriums - Untersuchungen 
sind erforderl ich. 
Ich habe inzwischen viele 
infizierte Menschen unter
sucht undberaten. Obwoh 1 ei
nige wenige dazu neigen , ih
re gesundheitliehe Gefährdung 
zu verdrängen , und so rück
sichtslos mit ihrer eigenen 
Gesundheit und ihrem eigenen 
Leben und der Gesundheit von 
anderen umgehen wie bisher, 
stellt der HTLV-III-positive 
Befund für die überwiegende 
Mehrzahl eineerhebliche see
lische Herausforderung dar 
und wirft auch in der Folge
zeit so zahlreiche belasten
de Fragen auf, denen nicht 
durch Merkblätter oder 
schriftliche Informationen 
allein~ sondern nur durch 
vertrauensvolleärztliche und 
soziale Kontakte begegnet 
~'/erden kann. 
Auch die AI DS-Hi 1 fe wäre auf
grund ihrer begrenzten per
sonellen Kapazität derzeit 
hoffnungslos überfordert, 
\oJenn sie durch alle infizier
ten, d. h. HTLV-111-positi ven 
Menschen , in Anspruch genom
men werden soll te. 
Für die jetzige Situation 

wäre es schon ein großer A R d b k 
Fortschritt, wenn sich aUe t--__ m __ a_n __ e _ _ e_m_e_r_t~ 
Angehörigen der in zwischen 
weithin bekannten Ri s i kogrup
pen untersuchen ließen und 
1 ernten, siehrisikobewußt zu 
verhalten . Nach meiner Ein
schätzung hat siehd ie gegen
wärtig gehandhabte Praxis 
freiwilliger Untersuchungen 
und - bei positivem Befund -
Einbestellung derBetroffenen 
zu weiteren Untersuchungen 
und Beratungen durch mich be
\'lährt . 
Daß sich unter den Insassen 
von Vollzugsanstalten ein hö
herer Anteil von Infizierten 
bef indet als unter der Nor
malbevölkerung , kann nieman
den überraschen . Letztlich 
wissen wir alle über die 
Übertragungswege - und da vor 
allem über die Rolle des He
roin - Bescheid. Dennoch sind 
die Vollzugsanstalten nicht 
die "AIDS-Hochburgen" , die 
Presseorgane aus ihnen ma
chen . 
Ich hoffe, daß Ihre Bericht
erstattung auch dazu bei
trägt, die undifferenzierte 
AIDS-Angst unter den Insassen 
auf ein vernünftiges Maß zu
rückzuschrauben unddamit un
gerechtfertigten und verlet
zenden Diskrimi nierungs- und 
Isolationstendenzen unterein
ander einen Riegel vorzu
schieben . 

Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Rex (Internist) 

WEISE WORTE 

In der Sitzung des Rechtsaus
sch usses am 19. September, 
erklärte der Justi zsenator: 
Da es keine Kondome auf Kran
kenschein gibt, gibt es auch 
keine kostenlos in der JVA. 
Bei den Gefangenen besteht 
kein Bedarf dafür. 
Woher der Senator für Justiz 
diese Information hat, ist 
nicht bekannt. Seit eh und 
je hat die für den Einkauf 
in Tegel zuständige Firma 
keine Kondome in der Sorti-
mentsliste. · 
MitSicherheit würde sich auch 
kein Gefangenerdem allgemei
nen Spott aussetzen und beim 
Einkauf so etwas bestellen. 
Da Gefangene diese Waren aus
händigen, wäre Anonymität 
nicht gewährleistet. 
Gerade in der jetzigen AIDS
Hysterie ist es angebracht, 
über den Sani Kondome auszu
geben . Keiner wird sie sich 
als Ersatz für Luftballons 
holen. denn es gehört schon 
Mut dazu, zum Sani zu gehen 
und Kondome zu verlangen . 

-gäh-
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Berlin will 
AIDS-Strategien 

koordinieren 
Zw1~dwn \'<'rt r<'tl'rn <kr Senat,;. 

' ('l'll·allun)<(t:n für c.;t'.Sltndht' lt. Ju. 
"uz und Inneres fand Jetzt em Ge. 
-<prach über dil.' AIDS-Problematik 
111 den Bereichen der Feuerwehr. 
der Polizei und in den Vollzugs
ilnstalten statt. Wie Senatsrat Dr. 
Götz Sankowsky von der Gesund. 
heitsverwaltung mitteilte, will man 
dte Strategien in dieser Frage koor
dinieren. Die Gesundheitsverwal
tung soll federführend sein. 

Auch über die Vorwürfe in der 
September-Ausgabe der Gefange. 
neozeitschrill .. Lichtblick" disku· 
tierten die Teilnehmer dieser Run
de. Im .. Lichtblick" wurde behaup
tet. der Leiter der Haftanstalt Tegel 
habe es abgelehnt. daß Professor 
Ulrich Bienzle von der neugeschaf
fenen AIDS-Beratung der Gesund
heitsverwaltung an einem Hearing 
mit Gefangenen über die AIDS
Problematik teilnimmt. Der 
Wunsch nach anonymen AIDS-Un
tersuchungen der Gefangenen sei 
auf taube Ohren gestoßen. 

Wie sich jetzt herausstellte. war 
offenbar die Gefangnisleitung von 
dem geplanten Hearing-Termin 
nicht informiert. Dr. Sankowsky: 
.. Professor Bienzle wird hinein
kommen". Ob allerdings ein Hea
ring mit 1600 Häftlingen sinnvoll 
sei, müsse noch überlegt werden. 

Das gilt auch illr die anonymen 
Untersuchungen. Schon jetzt kann 
jeder Häftling, der es wünscht, sich 
untersuchen lassen. Bisher jedoch 
ist es in Gefcingnissen üblich, daß 
bei ärztlichen Untersuchungen die 
Ergebnisse in die Krankenakte ein-
getragen werden. . 

Offene Türen hat auch der Ver
band der Justizvollzugsbedienste
ten mit seiner Forderung nach ge
zielter Gesundheitsvorsorge für die 
Bediensteten eingeranpt. Auch 
hier wurden und werden entspre
::hende Maßnahmen getroffen. -ska 

(Berliner .\lorgenpos t 
vom 3. 10 . 1985) 

Doch abgelehnt 
Zu .. Bt:rlin will AIDS-Strategien 

koordtnieren" vom 22. 9.: 
In diesem Artikel wird behaup

tet, die Anstaltsleitung wäre über 
die geplante Veranstaltung mit 
Prof. Bienzle nicht informiert wor
den. D1e Redaktionsgemeinschaft 
des .. Lichtblick" legt Wert auf die 
Feststellung, daß die Leitung der 
J ustizvo!lzugsanstalt mehrmals 
um die Genehmigung illr diese 
Veranstaltung gebeten wurde. 
Mehrmals wurde dieser Antrag ab
gelehnt. Am 10. 9. hat der Leiter 
der JVA-Tegel. Herr Lange.Lehn
gut, der Redaktionsgemeinschaft 
im Beisem des Vollzugsleiters die 
Gründe für die Ablehnung mitge
teilt. 

Michael Gähner ... Lichtblick" 
Justizvollzugsanstalt Tegel 

Tegeler Hät:tling~ schlug~n Birgitta \Volf für das Bundesven 

Gefangene helfen dem "Enge) 
Dei Vt> r).!ang 1 ~1 n1<'111 alltaglich· 

Aur' \'or"dlloJ.! , ·un Str~fgef;mge. 
nen der Ju~tltl·ull !.lJJ.!!:'<IIl!<t<llt Tegel 
soll Jt' tzt dt•r i:l1llhngen Bu-g~tta 

Wolf 111 Murnau d a~ Bundesver
dienstkn·ul. n•rli!'tten werden. Die 
Ehrung kommt n1cht von unge. 
fahr: Die engagient' Prau betreut 
seit mehr al;; 50 Jahren Gefangene. 

Bl'horde - 1.ustan<.hg 1\.ir Birgltla 
Wolf. wed ste m Bavern lebt - lehn· 
Lt' ab DiP Prufung des Anliegens 
habe .. zu kemem positiven Ergeb· 
niS gefuhrt." 

Die Idee wurde 1m April in der 
Redakllon der emZ1gen unzcnsier
ten Gefangenenzei tschrift in 
Deutschland . .. Der Lichtblick ", in 
der Tegeler Strafanstalt geboren. 
Die Rt~dakteure hatten von dem 
beispiellosen Engagement Birgitta 
Wolfs gehört und einen mehrseiti· 
gen Bericht verfaßt Aber sie woll
ten nicht nur Beifall klatschen, son

Die Strafgefangenen gaben nicht 
auf. Sn: berichteten erneut über ihr 
Vorhaben. wandten sich wieder an 
den Bundespräsidenten. Der er
hielt auch \'On Lesern des ., Licht· 
bhcks" Post; unter anderem von 
Abgeordneten, leitenden Beamten 
der Justizbehörden- nicht nur aus 
Berhn. Sie alle setzten sich für eine 
Auszeichnung Birgitta Wolfs ein. 

dern auch handeln. 
In einem Brief an Bundespräsi

dent Richard von Weizsäcker 
schlugen sie den .. Engel der Gefan
genen" für das Bundesverdienst· 
kreuz vor. Im Mai flatterte der 
.,Lichtblick"-Redaktion ein Ant
wortschreiben der Bayerischen 
Staatskanzlei auf den Tisch. Die 

Diesmal hatten die Initiatoren 
Erfolg. In der nächsten Ausgabe 
des ,.Lichtblick" wird zu lesen sein: 
.. In Übereinstimmung mit dem 
Bayerischen Ministerpräsidenten 
hat der Bundespräsident Frau Bir
gitta Wolf den Verdienstorden der 
Bundesrepublik Deutschland ver
liehen. Dazu gratulieren wir von 
ganzem Herzen ... 

Auf Vorschlag· \ 
gen bekommt 
Bundesverdien: 

ferin. Sie rettete 
folgung durch 
sten .. Später be 
ehe Strafgefan~ 
fangnisse im Ir 
gagierte sich s• 
Als unbequeme 
hörden schriet 

Birgitta Wolf - mehrfach ausge
zeichnet - war schon während des 
Krieges eine unerschrockene Hel-

(Die Tageszeitung 
vom 5. 10. 1985 ) 

Wegen des Besitzes von 0,0~ 
Gramm Haschisch wurde gestern 
ein Tegeler Strafgefangener zu ei-
ner Freiheitsstrafevonsechs Mo· 
naten, die auf zwei Jahre zur Be-
währung aus.gesetzt wurden, ver-
urteilt. Aus Arger, weil er keinen 
Urlaub bekommen habe, habe er 
das Haschisch in der Haftanstalt 
erstanden, sagte der Gefangene. 
Er könne allerdings nicht begrei-
fen, weshalbeswegensoeinerge
ringfügigen Menge •die man 
zweimal angucken muß, um sie zu 
sehen•, überhaupt zu einem Pro-
zeß kommen könne. Wäre es nach 
dem Staatsanwalt gegangen, so 
hätte der Gefangene für die win
zigeHaschischmengeein weiteres 
halbes Jahr brummen müssen. 

Wie Tancs "'cj t 
"' · '- tU1g vom 

Schadensersatz 
vergessen 

17. 9 . 1985) 

Wegen Sachbeschädigung einer Arrest
zelle im Haus 1 wurde gestern e in Tegeler 
Insasse vom Amtsgericht zu einer Frei· 
heitsstrafe von vier Monaten verurteilt 
(siehe tazvom 14.9 .). Angesichts der Vor
strafen desAngeklagten sah sich das Ge
richt außerstande, die Strafe zur Bewah
rung auszusetzen. Er habe die Panzer· 
glasscheiben der Zelle zerstört. um .. be
wußt• gegen die Anordnung der Arres t· 
maßnahme zu protestieren, h1eß es Da
bei ganz vergessen hatte das Gencht. 
über die Klage des Senators für Jusilz auf 
5.000 Mark Schadensersatz für die zer· 
störten Scheiben zu befinden. taz 

PRESSE 
LH E22E 

(Volksblatt Berlin vom 
WIEN: Ein Richter des Kr· 

richts Korneuburg bei Wien i: 
Freitag unter dem Verdacht dE 
stechlichkeit festgenommen w.c 
Dies bestätigte der östetreict 
Justizminister Harald Ofner ge 
Der Richter soll dem Justizmin 
um zufolge .im Zusammenban 
Haftfragen hohe Beträge her<: 
lockt· haben. Es könne sich 
auch um Verfahren im Zusan 
hang mit dem. Glykol·Weinsk 
gehandelt haben. 

(D ie Tageszeitung vom 11 
Heroin im Knast 
Ein Tegeler Gefangener, beldem Irr 
zember vergangeneo Jahres zwölf 
gramm Heroin gefunden worden w~ 
wurde gestern vom Amtsgericht fT1 
sprechen. Der Stoff war bel einer 
trolle der Gemeinschaftszelle von de 
cherheitsbeamten Im Jackenärmel 
Angeklagten gefunden worden. 01 
Gefangene war damals erst wenige~ 
den zuvor in die Zelle umgezogen, ~: 
Sachen hatten einige Zelt unbewacl' 
den Gängen herumgestanden. Det 
geklagte bestritt, etwas von dem Sto· 
wuBt zu haben. ·Hier gab es tatsäe 
eine Unzahl von Möglictlkeiten, wie 
Heroin darein gekommen sein kc 
sagte die Richterin. 
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AIDS-lnlormationen im Gefängnis ,c•\ ('I I 

( ''" I c IJ/J der Gefangenen-~ · · .. , Schwerer Zugang / ._• I 
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eher. )!rundcll' eme :\utlulfl• k(lr 
respnnd1ertt- mll Gt.>fangc.:nen und 
deren Angf'hongen Jn 1hrc.:n A rl"lll· 
ven stapeln s1ch nwhr al~ 00 000 
Bnefc 

Aber auch Enttauschun!(<•n bl te 
benihr ntcht erspart. Sdwn etnmal 
hatten Jüdische 1-'reundl· stc fu r das 
Bundesverdienstkreuz 'urgeschla
gen - <)hne Erfolg. Verhlllert er
klärte s1e, daß s1e künflt!( auf dtc:.(' 
Auszc1chnung vertl<·htcn wcrclt: 
Den Gefangenen m Tegel tuht·be 
w1rd sie die Ehrun~ vermutlich 
nun doch annehmen 

AIDS im Gefängnis, das ist ein Thema, das schon für vie l Aufre
gung sorgte. Natürlich: die Häftlinge haben Angst, das Virus Z\J ha· 
ben oder zu bekommen, die Justizvollzugsangestellten fürchten 
die Ansteckung. Umso wichtiger wäre eine gezlelte Aufklärung. 
Damit gibt es Schwierigkeiten. 
Prof. Bienzle, der Lei1er des AIDS. 
Teams, war bereit, am 21 .9. in einer öf
fentlichen Veranstaltung in der Haftan
stalt Tegel alles das zu erzählen, was er 
am AIDS-Telefon und in ungezählten Ver
anstaltungen auch •freien• Menschen 
über die Krankheit mitteilt. 

Tegeler Höftlin· 
rgitto Wolf das 
·euz. fo1o dpo 

Die Initiatoren smd glücklach 
darüber. Das geht auch aus dem 
Artikel i n der nächsten Ausgabe 
des .. Lichtblick" hervor: "U nser 
Dank gilt auch dem Präsidenten 
der Bundesrepublik Deutschland. 
Herrn Richard vor1 We1zsacker, dN 
durch die Verleihung d1eser Aus
zeichnung einem Menschen. der 
die Hilfe für die Außenseiter der 
Gesellschaft als Lebensaufgabe ge
wählt hat. d ie längst faUJge Würdl· 
gung erwies.·· Uwe Danneobaum 

Der 'Lichtblick', die Zeitung dar Gefange
nen in Tegel, berichtet tn seiner neusten 
Ausgabe, daß der Anstaltsleiter Lange
Lahngut dies ebenso wie das Anerbieten 
Bianzles, zu einem anonymen Bluttest 
nach Tegel zu kommen, abgelehnt habe. 
Als besonders gefährdet im Gefängnis 
gelten Drogenabhängige, die· weil es ja 
verboten Ist • von anderen benutzte Na· 
deln zum Injizieren nehmen. Oie Justiz· 
verwaltung lehnt es ab, diesen Gefange
nen saubere Nadeln zugänglich zu ma
chen. 

Die AL griff Inzwischen diesen Vorfall auf 
Undverwahne sich erneut gegen eine Kri· 
tik des Justizsprechers Königshaus. sie 
arbe1te mit · Einzelfällen•, um gegen d1e 
Justizverwaltung zu polemisieren. Oie
ses Beispiel mache deutlich, so Renale 
Künast (AL), da8 die Justizverwaltung die 
Politik •von · Gesundheitssenator Fink 
konterkanert•. Es ginge nicht an, beson
ders gefährdeten Personen •schlichtweg 
Aufklarung und Hilfe• zu verweigern. 
Königshaus fühlt sich auf den Arm ge
nommen: esse! bezeichnend, daßdie AL 
solche Erklärungen Immer erst nach 
Dienstschluß abgebe, wenn eine Aufklä· 
rung des Sachverhalts nicht mehr mög
lich sei. 

1den vorderVer-
Nationalsoziali· 

llte sie jugendli· 
e, besuchte Ge
.nd Ausland, en
r be1 der UNO. 
ritikerin von Be· 
ie mehrere Bü-
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· es -z.c 1 t.\JI1& 
\ "'g, Kriminale und 

Kriminelle 
Berlin (ap)-Ein humaner S!raf· 
vollzug für ,.Berufs- und Ge
wohnheitsverbrecher• muß nach 
Aosichl des Bundes Deutscher 
Kriminalbeamter (BDK) als Ka· 
taStrophe für die Allgerneinheit 
und als drobendes Sicherheitsri· 
siko für deoeinzelneo Bürger an
gesehen werden. Der Berliner 
Landesvorsitzende des BDK, Ul· 
rieb Gähn er, erklärte, Scbwerkri· 
minelle seien weder resozialise· 
rungswillig noch resozialisie
rungsiahig. 

Der Anstaltsleiter lange-Lehngut sei von 
Prof. Bienzle nie um eine Veranstaltung 
oder einen Blu"es"ermin angegangen 
worden. DieBmeder 'Uchtblick' -Redak· 
tion um einen Informationsabend habe er 
allerdings abgewiesen. Es werde geprüft. 
ober nicht das Thema noch mehr anheize 
und damit einen gegenteiligen EHekl er· 
zsele. Königshaus: ·Es liegt uns nichts 
daran, irgend jemanden zu stigmatisie
ren•. mk 

t ":~:'• \ 
'Om I . 10. 1~>85) 

Gibt's bald den Fochonwolt? 
Bonn, -4 Oktober 

Rechtsanwälte sollen kuntlig Fachgebiets· B<.~ 
zeichnungenführen durfen Das sieht ein Gesetzent
wurf der Bunde~regierung vor, dem der Bundestag 
:zustimmte. Die Anwalte müßt.en aber den Nachwels 
besonderer Befähigung auf ihrem Gebiet erbringen. 

he 
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Ist der Strafvollzug 
in Berlin zu human? 

fl:• fJrf .. nf ••hkt"\1 1~1 tn•UJII..t 
'''K' ~r.c·h mmt-t fothr.dt.-1 01\.' n"'~h 
n .. r f't,lltt't uaC'h d••n tA"Idt•h 
St)IWt'l't:tbrt<"h,..rn. d.:n"'n .. -or nun 
,., t~,,r fut drt"~ Woctwn \43htt'lk1 
,.,n,·: bf w~t. tl\.f!r. Aus(uh:'Vntl dte 
)o"'lu('l\1 t;tcluncen •1. ~: C..h' u ... 
S1t~r,·olll\lf b@a der R~g<tlung '-'On 
Han~rft&t hu·~n, ... n t.:um1ndC'S~ 
bt-'• Sch~t"~nmrnf'l!~r. :uchl "'•n 
""t-!tfrt-fn.!t,.n Vorst~lh.mgrn :aus" 
01'"' • &rlJner Morg~npoi!. sprac-h 
mit JtnhUc::U\Ot ProL R:.apc=r 
Sc-hol>. 

1 ... -dc flucht car.es Stn~!\f.~n 
Ul\ dtr Se-nator ... ist be-unNhJ· 
gen~ DtnnO<'h lehn d1e Erfahr•nc. 
d~ß d1P f"lucht von Ct!i.ngtne-n 
mtaSl nu"ht wr Bt-ge-hung neuer ,ge 
wtthttiN Strat\.attn fUhrt Mf'Ht 
a.:h• cJ dem Tater nur darum. zu 
entkommen und sJch zu verst~k· 
ktn 

Von ;o 92i lnhafllenen, d•e 198; 
U'\ Sc:Hn A•Js~;.n~. Hanurlal.lb odtr 
~ .. rl"ll(.tftl cchabt hatten. ~u~n $0 

Srhnl:. nu: 22 \,·e:gen des Vtr. 
d1chu e.nu ne-uen Strat\at ft11ge. 
nommfn v.ord~n Pror Sct-.nlz ln 
lflft:r • .. ·ntt.u~a~ktNn(, du! \'Om 
C#s .. vut.er ..,~hnct".ns als Mlat-1 du 

U••'•••fo•llu 11&: fi\.1 1t l.oi<.'idtC"h g••...., ulit 
1'-l ''""'kl ,,h~•r. \'HI lh·>1r: .~ IIC(, da" 
nlt.h\ \ •II II I{ IIU)/U:oothf t\"ßr-n I$.~ 

t\Lo( oht t•lnw.-n.:• j(t->leHU: F'r-.Kt: 
oo d~r Str4fvuJ11u~ ~lllaft~rJeh,:t: 
lC'NOil (yr S.. hv.t•rk nmmll!"lle nu:ht 
" .• ", '-'"ltfrt•!f1th•n \'hr<~<,._..IJung,.n 
JUS&t-h,. ~'"~\Wvnt:t ~:- Sm~t·~r 
~.:,.,n (~!" Cnmdxt-t.t.ankt: rln 

Stn~h·vHl~u:~ Cf'-' ,u.., m~ Cc~4:1K• 
r'l'"n •llnl4hh«t 4n. etr ~br-r m 
rrt'lht'l\ \;.nd ohfl( Str.d\.at ... ,liU E!~ 
..t.*Qhn.-n '' \·,.rnunlb~e 

Umgan;; mil der 
Freiheit lernen 

Antiernfalls bf:s.tund"- Ote Cc1~hr 
:iaß •.n \.lnvort)..r•tt•t •1.1io d•r fuf\ 
ttntlass~ntr Str1f.gefangener mtt 
dtr f'"rl.! th\"lt ntcht umgthen konnt.! 
.Dann y"•urdt er ers~ recht w1eder 

.uaCI'alllg wercl<n s•lll• Schol1 .. 
Dt• ~dJahr~e• f:,., Muskat, 1~ 

wt~rn MMdtszu whn J ahn:n Han 
\~nJncUt. w1r 1r. etnem Tax1 geflo
hen. du t1ne Fre'-inchr. bf..stt>lh h&t
'~ W;" t.u ~r(ahren war. v.·ußt~ d1t 
Anttllt d11ß dlt'it f"rtur.dan ku:-z 
t v-.·or entl.a•un v. o:'d~:t war Hat!.t-

mi\n dot r11• 11• n~·Uhor •lt ~ l't•J,.,, 
n~u::.;(••n ;.J,. tnAt1 JJ .. r t->n ~1 ~ kkt 
Au~fuhrvnx .:1•w•hnr" 

Duv Ju .. u; ,of'lnfll\l•r ~' h111t lh· 
flUC"h\IJeC t-1t,rf1~·nn und thr~ fn·uto 
dm warton lf. 11.tr A•.,lfilt 111 rmv•: 
\('J'UMhC:ht"f\ fit<r-t•tf'h.-r vnl.,f)(• 
br(ll\ ~l Ot'" Ar \toaJt ha~·t' k ... Jtt..:tl~t 
Ant-...J,•punk.t• .,.a F"ra~o~ ~tu"'i(;;.t 
mc:h1 "'"tln 1htHT1 Au,can.c !ururi< 
ketut"n ~'\lr"O• :\ti ~((.l.."'tr.aßr. .. h 
I"M. $() d ... : Sf'r.att~r .a.•t ang...-."rC.n('t 
w~ondf!f, d)'ß tHo1 "'·~·.t.Itetw-n Ct:. n
(t-.. rw:n u.btr t:l1,. ~r-.tm;lt c:,.. Ct-••r. 
n.u\6 von \'ollz-u,c:sk.ei<t-runcf'n )U"~ 
sc:hl•e81Kh der Ant~ll•l••~• s--lbot 
rnlscht-1dtn saUt und ntcht. "Je
b,.her. ein Croppo.nl<lltr Im ub
rts:~n \Vfrden dJtt Prurungen tw1 
df:n VoU.&:ug"l~dttnan"~~:n 11\Jt:h 
kunntg n~C'h •trenaen Maßnaben 
durchg~ruhn werden mussen • 

Der zwt1f1tht 8an1u•lJber F.b~r. 
nud &bst f48), 19~1 eO..nf•ll$ tu 
zthn Jahnn Frelhttt,straf~ verur 
teilt. wo1r aus der Wuhn\.lng km .. r 
VoU&u.gshtlfe-ttn cenuchtet. WG er 
sernen Sohn t~rren 'Qüte Sch!Jiz 
.tu d1~<em F1U 04t PNfunt. nt~ 
JrC'h du .. bettien a~•mcen dlt thn 
t..c:~tt~ot hattf<n, •tnt-S f'thl\.'trhal 

Auf d e r Fluct'lt Et.•rhotO &obu. :" 
1ehn ;ohu:" "9'''-'''•''" •• Ch ,.,... 

~ .. nc -.('"hutd.c f!trTlA"' 'ht h..t..t•l\. c1 .... 
e-n. noch 'Ln l:n'l1 .. ur du· Fr...~ .. 
war~m ma.n hl:t:l :.ur sj\ ht'tht:"t1 
ncc~t ~hren: Volltu~r::.- oder l•: 
crf:ahn=nt ~,mm1lbt~n'\\t nut"',. 
sch:dct h.Jbf! f:m~ Au,tüh.n..mK 
k.;mn avs :-echtla.:tn:n Cl'\.lndt:t. l hlr 
du:-ch .Ju$tttvo!lt.o.~tt .. blolltl"'t~ .,,.,.", 
gen 0Jt Anstalt h1.,1\ da. rur at.l. 
tf'IChend, nachdem ~~ 'bto1 fruhtrtn 
Aus!lihrungen du Bankrou~r. 
keine ZwLsch~nO.Ut a~at~n hat. 
te" 

Z u de-n VOUlUt:»IUCMt'Nn~tn ie 
ho:en t-1.n d~IWt>C"hijJ.fl Hat\urlt ub 
pro Jahr, Auar101hrun.ctn Auu:•na 
~'~•g•IIJ! uder ~·~·n fndt dtr Str• 
ft de:- Cbercana .n de-n ;oec-nann 
ttn o!!~n.n. \;ol~,~• dn Ccotlanlt 

Au\,.,., ""oft ~1\1\.0frrrfon f"v· M.n 
tCOI, w.-c;e.n Mo·o-~ ".,v•le•tt 

' ... • .. r.r ... M-. ..... -:r. A.l.- t1it-... \~ 
~ ,1'\-.tt):~·•~.er-n ·· ··:d-·n .~·d"' h ft\o! 
•tnh'~ IA·"~ltnl'!"\ft-0 \'Hfti~U\~lt_,rt 

..;rr x .. ~ö.hn. o~r.f\bt-~ unter •nt.tl"lt•m 
Col· t"'l~( .. dtt H.-r.diiuet. dtr &Utcn 
f'uhr.sn~ und dt-r cun')ll.~tn Soual 
J.irogr .. ,s.! f;r.~ ~·K·htJ~t RuUr s.p~t•h 

t:.t e!t nH:ht t:me IUu:.ton. Schwer· 
.., t·:bre•dttr tf:M>ZI~hSit:nm tu wol· 
ft<n., Senator Sc:hulz .. Ne1n B~l 
JfHf' l~Wt'I'St- an d er H\·!tCP:J~tll''~ 
runs:;serfolg be1 Cefangtnen. dt~ 
v..el(er. Mordt-:- •.Ct:t Tllt~hta.ss Cln· 
''tzen. ver~:etc-h:>wtn-.:- hoch ln 
Berhr. k' uu!kttüt-s&e.Jungen. dlt 
Mrßtnurr.5.quNt GPJ Vollm&slak. 
k~run~tn unt~r •m•rr Pr..,t.<:n tu 
~lten frk 
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Die Insassenvertretung des 
Hauses V hatte das Mitglied 
des Rechtsausschusses im Ab
geordnetenhaus, Renate Kün
ast , zu einem Besuch einge
laden. Gleichzeitig wurde 
auch der LICHTBLICK gebet en, 
an der Veranstaltung teilzu
nehmen. Hier unser Beri cht : 

Für die Mitglieder der I. V. 
war es wichtig einen er sten 
Kontakt zu Renate Künas t her
zustellen . Ein zweiter Grund 
war der Fall eines Gefange
nen, der unter der ärztli chen 
Behandlung im Haus V beson
ders zu leiden hatte. Der 
LICHTBLICK berichtete darüber 
in der Sept ember - Ausgabe . 
Die ärztliche Versorgung ist 
bekanntlich in der gesamten 
Anstalt so gut, daß man es 
nach Möglichkeit vermeid~n 
sollte einem Arzt zu nahe zu 
kommen . In der Teilanstalt V 
ist es noch etwas schl immer 
(falls das möglich i st) . Der 
22 ' der lichtblick' 

dor t ige Arzt hat schon ei n
ma l sämtl iche Krankheiten ge
habt und ist so in der Lage 
nichtnurdurch Studium, son
dern auch durch eigene Erfah
rung seine Patienten zu "hei-
1 en" . Dabei macht es ihm dann 
auch wen ig aus , wenn ein Pa
ti ent, der unter einer auf
geplatzten Kopfnarbe (Silber
plattenträger nach Kopfopera
tion), sich eine Behandl ung 
erst mit Hi lfe eines Rechts
anwaltes er kämpfen muß. Ob 
der Arzt darunter auch schon 
einmal gelitten hat? 
Herzkrank zu sein ist beson
ders schlimm . Henn man dann 
auch noch unter Pflegschaft 
stehen sollte, ist der Zug 
nu r mit großem Glück aufzu
halten . Zwei Herzanfäl l e ha
ben bei diesem Arzt nicht 
ei nmal genügt um ein EKG an
zufert igen. Ist Ja auch nur 
ein unnötiger Kostenfaktor. 
Erst al s s i ch der Anwalt des 
Gefangenen an den Gesamtan
stal tsl eiter wandte, kam Le
ben in die Sache . Auf einmal 
klappte all es bestens; der 
Patient bekam ärztli che Hi l
fe und somi t ei ne Chance , 
noch ein paar Jahre älter zu 

werden. Was machen Gefangene 
in diesem Haus eigentlich, 
wenn sie nicht die Hilfe ei
nes Rechtsanwaltes haben? 

Das als kleiner Ausschnitt 
der Arbeit von Äskulaps gro
ßem Jünger in der Teilan
stalt V. 
Es wird Zeit, daß sich die 
Abgeordneten einmal überle
gen, ob man nicht doch Ärzte 
für die Justizvollzugsan
stalt einstellen sollte. Was 
wir bis jetzt hier haben, 
Ausnahme der Zahnarzt, 
scheint dieses Prädikat nicht 
unbedingt zu verdienen. 
Renate Künast hat sich zu 
diesen Vorgängen Notizen ge
macht und sie ist hoffentlich 
in der Lage, auf alle Par
teien einzuwirken, diese mit
telalterlichen 'Dr . Eisen
bart-Zustände' zu beseitigen 
oder zu mildern . 
Haus Sonnenschein nennen die 
Gefangenen der Teilanstalt V 
ihr Haus. Liebevoll ist das 
sicherlich nicht gemeint , wie 
im weiteren Verlauf des Tref
fens zu hören war. Da war 
dochdieRede von einem Teil
anstaltsleiter , derdas Blaue 
Band der niedrigsten Urlau
berrückfallquote nicht ver
lieren möchte . Das vermeidet 
er dann , indem er so wenig 
Ausgänge und Url aube bewil
ligt , daß ihm nichts ver
frieren kann . Da kann es dann 
schon vorkommen , daß er einem 
Gefangenen in Aussicht 
stel lt , wenn ein Gutachten 
gemacht wird, dann bekommst 
du Urlaub . Der Gefangene 1 äßt 
eines machen und es ist auch 
noch positiv . Fei n, denkt er. 
Schnell zum Teil anstaltslei
ter . Pech gehabt , denn der 
macht ihm klar , Gutachten 
sind für ihn nicht interes
sant . 
So kann man Gefangene behan
deln, muß sich dann aber 
nicht wundern, wenn die 
Stimmung im Haus immer 
sch l echter wird . Die Stim
mung im Haus V i st schlecht. 
Wohngruppenvoll zug, er wird 
im Haus V in der übelsten 



Art praktiziert . Da kommt 
wirklich kein anderes Haus 
mehr mit. 15 Gefangene sind 
dort auf einer Station . Wenn 
man einen Arbeitskollegen 
auf einer anderen Station 
besuchen möchte, muß man sich 
melden . In kei nem anderen 
Haus sind Gefangene derar t 
in ihrer Bewegungsfreiheit 
eingeschränkt. Der Teilan
staltsleiter wurde auf die
ses Problem von der I .V. an
gesprochen und redete sich 
mit einer angeblichen Ver
breitung von Rauschgift und 
A 1 koho 1 heraus. 

In der Anfangszei t des Hauses 
V konnte man sich ni cht über 
zuwenig Vormeldungen bekl a
gen. Das hat sich in der 
Zwischenzeit grundlegend ge
ändert . Schuld daran sind die 
Zustände in diesem Haus , die 
man durchaus als menschenun
würdig bezeichnen kann . Wenn 
dieses die moderne Form des 
Strafvollzuges sein soll, 
und wo soll t e man besser 
diesen durchführen können, 
wie in dem modernen Haus, 
dann lieber zurück in unsere 
guten , alten Backsteinbauten, 
wo man sich wen igstens nicht 
in der Zel le bel auschen l as
sen muß und somit noch ei nen 
kleinen Rest Intimsphäre hat. 

Wenn auch oftmals die Macht 
des Abgeordnetenhauses über
schätzt wi rd , so hoffen wi r, 
daß ein fortwäh rendes Auf
den-Tisch- bringen der Miß
stände wenigstens eine klei
ne Linderung bringen. 

-spi-
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PROTOKOLL EINER S ITZUNG DER 
I.V. 5 MIT IHREM TE ILANSTALTS
LEITER AM 10.9.1985 

Nach der Begrüßung durch den 
Teilansta l tsl ei t e r , Herrn 
Auer, wu rde unve rzüg l ich zur 
Tagesordnung übe rgegangen. 

Punkt 1 
Frage der I . V.,wiedie Haus
leitung dazu stehe, unseren 
Freistundenhof in Eigenini 
tiative zu gestalten , wi e 
etwa das Aufstellen von Bän 
ken, Einri chtung e i nes Fisch
bassins usw . 

Antwort des TAL 
Das Bauen e i nes Bass ins ver
stößt gegen die Bestimmungen 
für Sicherheit und Ordnung, 
da ja ein solches Bass in 
turnusmäßig kontrollier t 
werden muß. Dementsp rechend 
müssen das Wasser und d ie 
Fische entfernt werden. Was 
die Bänke angeht , so ist die 
Fre istunde zum Zwecke der 
Bewegung gedacht und ni cht, 
um sich auszuruhen. Anson
sten ist unser Hof im Ver
gleich zu anderen Tei lanstal 
ten ohnehin sehr schön . 

Punkt 2 
Frage der I. V. , wiedie Haus
leitung zu den letzten skan
dalösen Vorfäll en bei der 
ärztlichen Verso rgung steht. 
Wobei die Fäl l e der Insassen 
Klaus B. von der Sta tion 1/ 2 
und des Peter B. von der 
Station 3/4 angesproc hen 
wurden. 

Antwort des TAL 
Die Hausl e i tung hat keiner
lei Ei nf l uß auf irgendwel
cheä rzt lichen Maßnahmen, er 
klä rt s ich aber bere it, mit 
dem für die TA 5 zus tändigen 
Arzt, Her rn Dr . Grund, ein
mal zu sprechen . 

Punkt 3 
Frage der I . V., wie d ie Haus
te i tung dazu steht , inner
halb des Hauses das Treppen
haus bi s 20.00 Uh r zu öffnen 
dam i t man andere Gefangen~ 
besuchen ka nn . 

Antwort des TAL 
Eine derartige Maßnahme sei 
nicht im Konzept des Hauses 
vorgesehen , außerdem bleibe 
es jedem Insas sen übe rlassen 
einen entsprechenden Vormel
deranden j ewe il igen Bet reu
er zu r icht en, um die Stati 
on fü r eine begrenzte Zeit 
ve r la ssen zu dür fen. 
(Anmerkung der I . V., das Kon -

zept des Hauses besagt genau 
das Gegenteil) 

Punkt 4 
Frage de r I .V., warum die TA 5 
im Ve rgl eich zu ande ren 
Häuse rn nu r drei mal im Jahr 
ein Meeting hat und warum 
von den 34 f reien Term i nen 
des Jahres 1985 keinweiterer 
f ür das Haus 5 genutzt wur
de? Es muß doch im Interesse 
der Anstalt 1 iegen, wenn der 
Konta kt zu den Angehörigen 
gewa hrt ble ibt. 

Ant wor t des TAL 
Die angeführten freien Ter
mine sind sogenannte Aus 
weichtage, die zwar in den 
seltensten Fällen benötigt 
werden, aber eben frei blei
ben müssen. Außerdem ist es 
j a so , daß jedem Insassen 
zwei Regelsprechstunden und 
zwei Sondersprechstunden zur 
Verf ügung s tehen. Wenn es 
dann zusätzlich noch etwas 
geben sollte , so kann man ja 
einmal in der Woche telefo
nieren und hat die zusätz-
1 iche Möglichkeit des Schrei 
bens . Di es alles zusammen 
re icht , nach Meinung der 
Hauslei tung bei weitem aus, 
um den Kontakt nach draußen 
aufrechtzuerhalten . Zu wei
teren Zugeständnissen 1 iegt 
kein Anlaß vor. 

Nach ei nem "freundl iche n" 
Händedruckwurde d ie I .V. ent
lassen. Es ist müßig, darüber 
nachzudenken, ob alle diese 
Argumente des TALdemeigent-
1 ichen Konzept des Hauses 
entsprechen, denn schließ
lich und endlich befinden 
wir uns hier im Wohngruppen
vollzug. 

leider ist es aber so, daß 
man den Eindruck gewinnt, 
der TAL ist an einem echten, 
modernen Wohngruppenvollzug 
zum Zwecke der Resoziali
sierung, wie es der Gesetz 
gebe r vorschreibt, nicht in 
teressiert. 

Man f red Lehmann 
TA 5 
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Irrgarten 

DIE REAKTION AUF UNSERE~ AR
T I KEL IJBER HAUS I V IN DER 
SEPTEMBERAUSGABE DES LIBLI 
STÄRKTE UNS IN DER VERMUTUNG, 
DASS WI R MIT DIESEM THEMA IN 
EIN WES PENNEST GESTOCHEN 
HATTEN . AUS D I ESE:M GRUND 
FUHL TEN Wl R UNS VERANLASST 
EINE FORTSETZUNG UNSERES 
ERSTEN BERICHTES ZU BRINGEN. 
IN DEM ZWEITEN TEIL GEHT ES 
UM DIE ENTSTEHUNGS- UND ENT
WICKLUNGSGESCHICHTE DER SOTHA 
ZU DER SICH DER MITBEGRUNDER 
DIESER ANSTALT ÄUSSERT. IM 
ANSCH LUSS AN DI ESEN BER ICHT 
SIND NOCH ZWEI LESERBRIEFE 
DAZU ABGEDRUCKT. 

IN DER NOVEMBERAUSGABE DES 
LIBLI WIRD EIN DRITTER TEIL 
UBER HAUS IV ERSCHEINEN. IN
HALTLICH GEHT ES DANN UM DEN 
DERZEITIGEN ZUSTAND DER 
SOTHA! 
Haus IV wurde anfang der 70er 
Jahre unter dem Eindruck 
zahlloser Unruhen , die den 
Tegeler Knastalltag berei 
cherten, fertiggestellt. Die 
Bambule von 1 69 wurde zum aus 
lösenden Moment für die Er
richtung einer sozialthera
peutischen Abteilung im Haus 
IV. Initiatoren und Mitbe
gründer dieser Konzeption 
waren der damalige Justizse
nator Baumann und Dr. Hein
rich Kremer, der zu dieser 
Zeit Anstaltsarzt und haupt
amtlicher Leiter des Haus IV 
war . Dr. Kremer entwi ckel te 
ein Konzept mit 20 sogenann
ten Vo 11 zugsstörern, das ver-
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oder Wirrgarten? (2) 

suchte mit einem Minimum an 
Reglementierungen auszukom
men und versuchte a 1 s wesent
liches Modell das Prinzip 
des Gruppenvollzuges zu im
plizieren. So entstand Fach
bereich I, Sozialtherapie . 
Hier wurden Einzelbehandlun
gen mit Gruppenbehandlungen 
kombiniert, um so den Ver
such zu machen, die Fehl 
entwicklung des Inhaftierten 
zu beheben . So wurden auch 
soziale Verhaltensweisen 
in sogenannten Aktionsfeldern 
allgemeiner Art geübt. Dane
ben existierte noch ein Fach
bereich II, Schulstation. 
Diese bestand aus einer 
Hauptschul klasse mit ca . 30 
SchUlern und einer Real 
schulklasse mit ca . 20 Schü
lern . Etwa 80 Plätze standen 
für den Fachbereich III zur 
Verfügung, soziales Training. 
Hier wurden gruppendynami
sche Veranstaltungen, Ein
ze 1 gespräche so\'lie Trainings 
kurse veranstaltet. Als Trai
ningsbasis existierte eine 
Konfliktkommission, in der 
Probleme in Gegenwart von 
Bediensteten besprochen wur
den. 

~wf>-f'lGSftiE'RAf'l~ 
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Der große Frei raum im Haus 
IV gegenüber den anderen 
Teilanstalten mit den weit
reichenden Befugnissen der 
Therapeuten, die ein Ver
trauensverhältnis zu ihren 
Klienten aufbauen sollten, 
führte zu paradoxen Situati 
onen , die heute noch genauso 
Gültigkeit besitzen. So z. B.: 
"Sie sollen offen zu mir 
sein; auch wenn sie sich da
mit selbst gefährden können . 
(Siehe Brief von Dürr an den 
Leiter des Fachbereichs So
ziales Training, zitiert 
nach: Arbeitsgemeinschaft 
Sozialpolitischer Arbeits
kreis AG SPAK, Rundbrief 
Strafvollzug /Fürsorgeerzie
hung Apri 1 1978, S. 14). 
Sie entscheiden selbst, aber 
ich bestimme, was sie zu 
entscheiden haben. Sie haben 
ihre Pflichten freiwillig zu 
erfüllen , aber wir können 
sie auch dazu zwingen!" 
Der Arbeitskreis Soziales 
Training in der TA IV zog 
darum die Konsequenzen und 
beendete im April 1 78 die Ar
beit im Haus IV . Die gemein
same Basis war zerstört. Es 
wurde richtig erkannt in 
welcher Zwickmühle sich die 
Gefangenen befinden. Handel n 
sie therapeutenkonform, han
deln sie gegen ihre eigenen 
Interessen . Handeln sie nach 
ihren Interessen, müssen sie 
befürchten, bestraft zu wer
den . So stehen die Gefange
nen im Haus IV in einer Dop-



pelbindung gefangen und wer
den somit zusätzlich zu Ge
fangenen ihrer eigenen Psy
che. 

Als das Strafvollzugsgesetz 
1976 im Frühjahr verabschie
det wurde, ergab ·sieh für 
Haus IV eine - heute eigent
lich Ursache allen Obels
groteske Situation . Hierzu 
hat sich Dr. Kremer (im Rah
men einer Befragung in dem 
Buch: Kriminalpolitik und 
Strafvollzug, 1. Auflage 
November 1978, Vertrieb über 
Sozialpolitischer Verlag, 
SPV GmbH, Schlesische Str. 33, 
1000 Berlin 36, Herausgeber 
Jörg Staiber) folgendermaßen 
geäußert: 

"Als das StVollzG im Früh
jahr 1976 verabschiedet wur
de, war ich völlig verblüfft, 
wie die Therapeuten darauf 
reagierten. Nämlichmit einer 
nicht zuübersehenden Abwehr. 
Sie 1 ießen plötzlich Sprüche 
los: 'Wir brauchen doch kein 
Gesetz. Man braucht uns doch 
nicht geset.zl ich vorzuschrei
ben, was wir tun oder lassen 
sollen' . ln diesem Gefühl 
aus eigener Omnipotenz mit 
Menschen umzugehen, die sich 
zu unterwerfen haben, fühl
ten sie sich nun ei nge
schränkt. Denn das, was sie 
als ·Berufsaufgabe tun, ge
schieht nicht mehr aus eige
nem Omnipotenzgefühl heraus, 
sondern ganz schlicht, weil 
es gesetzlich vorgeschrieben 
ist. Und damit ist es kon
troll ierbar. Das gilt für 
alle Berufsgruppen im Straf
vollzug, die bis dahin sozu
sagenunkontrollierbar gear
beitet haben: der höhere 
Dienst, die Juristen, die 
Psychologen, die Ärzte und 
auch die Gruppe der Sozial
a r be i t e r . 1 

• 

Soweit Dr. Kremer zum 
StVollzG und therapeutischen 
Freiraum. 

Diesem Gesetz kann von der 
rechtlichen Seite her das 
Gute abgewonnen werden, daß 
Sicherheitsinteressen nicht 
Vorrang vor Resozialisierung 
haben dürfen . So heißt es im 

§ 2 StVollzG, daß "im Voll
zug der Freiheitsstrafe der 
Gefangene fähig werden soll 
künftig in sozialer Verant
wortung ein Leben ohne Straf
taten zu führen" . Ziel ist 
soziales Training, sich al
lein in der Gesell schaft 
behaupten zu können, wie im 
§ 4 StVollzG konkretisiert 
wird. Die Bereitschaft des 
Gefangenen ist zu fördern und 
zu wecken. Die §§ 6 und 7 
vervoll ständigen den Resozia
lisierungstrend. "Der Mit 
wirkungspfl icht des Gefange
nen steht die Förderungs 
pflicht der Anstalt gegen
über" (Dr. Kremer). 

Und ab hier beginnt die Ver
gangenheit mit der Gegen
wart des Hauses IV zu ver
schmelzen. 

Im Vollzugsplan sind genau 
die Inhalte festgelegt, wie 
Arbeit und Berufsausbildung , 
Weiterbildung, besondere 
Hilfs- und Behandlungsmaß
nahmen, Vollzugslockerungen , 
Urlaub, sowie Entlassungs
vorbereitungen, die einge
tragen werden. Besondere 
Fürsorge sollte für die Be
dürfnisse des Inhaftierten 
für die Zeit, die er nach 
der Entlassung durchzustehen 
hat, aufgebracht werden, da 
diese Problemsituation ein 
Indikator für einen Rückfall 
sein kann. 

Dr. Kremer: "Und genau dies 
geschieht nicht. Wir haben 
nachweisen können, daß für 
90% der Insassen auch in den 
behandlungsorientierten Be
reichen keine Vollzugspläne 
erstellt werden. Die Thera
peuten- spez iell im Behand
lungsvollzug Haus IV - haben 
folgenden Trick gemacht . Sie 

sagen, wir erstellen zwar 
keine Vol lzugspläne . Aber 
Behandlungspläne . Und Er
kenntnisse, die in diese 
Behandlungspläne einfließen 
unterliegen eben der Schwe i
gepflicht. Auf die Frage, 
wie es denn mit der Rechts 
fähigkeit der Maßnahmen aus 
sehe, die müßten doch aufge
deckt werden, denn der Ge
fangene habe doch einen An 
spruch darauf und das Recht 
zu klagen, wurde geantwor
tet: • Es ist eben therapeu
tisch geboten, daß der Ge
fangene nicht alle Therapie
ziele kenne! • (Dies ist die 
wörtl iche Antwort vom dama -
1 igen Justizsenator Meyer , 
als er damals die SothA be
suchte und von fünf Mitar 
beitern unseres Vereins ge
fragt wurde, warum ke ine 
Vollzugspläne erste l lt wer
den). 

Das habe ich natürlich als 
Mystifikation bezeichnet, 
die genau antitherapeutisch 
ist. Das zeigt, welche ma 
gische Grundhal~ung, welche 
therapeutenkonzentrierte Ha 1-
tung dahintersteht, gegen 
über einem eingesperrten 
Mitmenschen. Das ist ein Un 
terwerfungsverhältnis zu den 
Insassen.'' 
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Der § 65 StGB, welcher vor 
de11 Inkrafttreten des StVollzG 
für die sozialtherapeuti
schen Anstalten galt, wurde 
nach dem Inkrafttreten des 
StVo 11 zG zum§ 9, der besagt, 
daß innerhalb des Vollzuges 
sozialth~rapeutische Berei
che geschaffen werden kön
nen, in denen der Leiter der 
SothA das alleinige Aufnahme
und Rückverlegungsrecht hat. 

Der damalige Justizsenator 
Baumann, Miterfi nder der 
Konzeption der sozialthera
peutischen Anstalt, die Dr. 
Kremer wegen der Gefahr der 
Bildung klinischer Ghettos 
immer abgelehnt hat, verfüg
te 14 Tage vor seinem Rück
tritt im Juni • 78, daß das 
gesamte Haus IV zur sozial
therapeutischen Anstalt 
wird. (Vergleiche dazu Kremer 
Reformpolitische Kritik an 
der Etablierung sozialthera
peutischer Anstalten und Er
gebnisse einer Gegenstrate
gie in: Gruppendynamik, For
schung und Praxis, 5/1976). 
Dr . Kremer: 11 Damit trat für 
das Haus IV der§ 9 StVollzG 

(.ViKto.tu.r des Einulrr.e!ü) 
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in Kraft und damit für die 
Therapeuten das alleinige 
Aufnahme- und Rückver 1 egungs
recht. Sie können sich jetzt 
durch diesen § 9 ihre Kund
schaft suchen und entspre
chend unter Druck setzen: 
'Sie fliegen raus, wenn sie 
nicht mitspielen! 1

• Die Psy
chologen haben es auch immer 
abgelehnt einen Bericht vor
zulegen, wo sie die Krite
rien definieren, nach denen 
sie aufnehmen und behandeln. 
Damit ist keine Kontrolle 
mehr möglich , d. h. die Mysti
fikation ist perfekt . 

Der Hauptsprecher dieser 
Psychologengruppe ist in
zwischen Chefpsychologe in 
der Senatsverwaltung gewor
den. Der hätte nun eigent-
1 ich darauf zu dringen und 
zu kontrollieren, daß die 
Kollegen mal das definieren, 
was er selber quasi acht 
Jahre nicht gebracht hat . 
Spricht man nun die Senats
verwaltung an, sagt die, das 
ist ein Fachproblem, das ist 
Sache des Chefpsychologen, 
der die Fachaufsicht hat. 

So sindauch die Juristen aus 
dem Schneider, die sagen, da 
können wir vom Gesetz her 
nicht eingreifen -etwa bei 
Rückverlegung denn wir 
haben .diesen § 9 StVollzG. 
Wenden sie sich doch an den 
Chefpsychologen. Der wieder 
um deckt seine Kollegen, 
mit denen er acht Jahre zu
sammengearbeitet hat . Und 
umgekehrt habendie Psycholo
gen dadurch Rückendeckung, 
daß sie sich einen therapeu
tischen Raum geschaffen ha
ben, der offenbar unabhängig 
vom anderen Knastbetrieb und 
der Verwaltung ist und sa
gen: Alle Sachen, die juri 
stisch und verwaltungsmäßig 
bestimmt werden, mit denen 
haben wir nichts zu tun. 

Sie haben sich schon 1976 
einen Verwaltungsleiter ins 
Haus gesetzt und sagen: Der 
ist zuständig, wenn's um 
praktische Vollzugsdinge 
geht, wir machen die Thera 
pie. - Sie haben sich inner-

halb des Hauses ein Leit
gremium geschaffen. Und die
ses Gremium hat sich ein Be
ratungsgehe imnis gegeben, so 
daß sie nun beliebig alles 
miteinander auskunkeln kön 
nen. Der Leiter eines Bere i
ches kann seinen Insassen 
sagen: Tut mir leid , aber 
ich bin überstimmt worden, 
aber wie es gelaufen ist, 
darf ich ihnen nicht sagen, 
denn wir haben ja das Bera
tungsgeheimnis. 

Und d ieses Gremium beruft 
sich dann oft auf d ie Se
natsverwaltung. Das ist aber 
ein Witz ... So sind die Ent
scheidungsprozesse für die 
Insassen und die eigenen 
Ko 11 egen undurchsichtiger ge
worden . Fragt man dann bei 
der Aufsichtsbehörde nach, 
erklärt diese wiederum, dafür 
ist der Chefpsychologe zu
ständig, der hat die Fach
aufsicht und im übrigen sind 
die Therapeuten ja laut Ge
setz autonom in ihren Ent
scheidungen und sie füh ren 
die Behandlungsakten ja un
ter dem Siegel der Vertrau
] ichkeit. Als Aufsichtsbe
hörde haben wir natürlich 
das Recht der Akteneinsicht, 
aber wir können ja nicht 
ständig indieAkteneinsehen, 
denn sonst verunsichern wir 
ja das Vertrauensverhältnis 
zwischen Therapeuten und In
sassen. 

Natürlich zeigt sich der 
Therapeut gegenüber dem In
sassen von seiner guten Sei
te und sagt zu ihm : Ich tue 
ja alles in ihrem Interesse, 
ich schreibe aber auch Din
ge rein, die keiner wissen 
darf. S ie sagen mir doch 
auch intime Dinge , oder? Na 



also, und da wollen sie doch 
sicher nicht, daß da der An
staltsleiter oder der Refe
rent der Senatsverwaltung 
reinschaut . - Nein, sagt der 
Gefangene, um Gottes willen. 
-Aus dieser Angst heraus 
spielen die Insassen das 
Spiel und sehen nicht , wie 
sie manipuliert werden und 
erkennen damit ihre Rechte 
nicht, die ihnen vom StVollzG 
her zustehen . Der Gefangene 
in Haus IV sieht nur die 
Gratifikationen i hm gegen
über - und durch die Art, 
wie diese Belohnungen dosiert 
werden, wird der Insasse ma
nipuliert . Davon wird er ab
hängig. Und das ist ein aus
gesprochener kl inifizierter 
und antitherapeutischerVoll
zug, der bei dem Gefangenen 
im Grunde nur die Technik 
der doppelten Buchführung 
verstärken kann . 

Der Gefangene sagt sieh eben, 
gut, ich gehe in's Haus IV, 
um die Vergünstigungen wie 
Urlaub, Freigang etc. mitzu
nehmen, unterlaufe aber im 
Grunde die Therapie ! 

Es ist wie in einem alten 
Laborwitz, wo eine Ratte zur 
anderen sagt: Du, meinen Ver
suchsleiter habe ich aber 
gut dressiert. Immer wenn 
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Gorr, W t E. Pvrz'G ' 

Therapeuten beim 
Aufnahmegespräch 

ich die Taste drücke, gibt 
er mir zu essen. - Genau 
so sagt der Insasse: Immer 
wenn ich einen entsprechen
den Spruch drauf habe, be
komme ich Urlaub oder kriege 
dies und das. - Aber dafür 
muß er sich unterwerfen und 
die Ratte spielen, um dem 
Versuchsleiter das Gefühl zu 
geben: Du bist der Versuchs
leiter ... " . 

Soweit Dr. Heinrich Kremer 
auszugsweise in einem Ge
spräch mit Jörg Staiber, Au
tor des Buches - Kriminalpo
litik und Strafvollzug - , 
das im Sozialpolitischen 
Verlag SPV GmbH, Schlesische 
Str. 31, 1000 Berl in 36, er
schienen ist. 

In di"esem Buch sind die Aus
sagen von Dr. Kremer nachzu-
1 esen . 

Wi e es aussieht, wi ssen 
die in der SothA tätigen 
Therapeuten wahrscheinlich 
selber nicht, was sie als 
Konzept vorzuweisen haben -
gut, daß es da das Beratungs
geheimnis gibt - und wursch
teln mal so rum, in der 
Hoffnung, daß es bei diesem 
oder jenen gutgehen wird. 
Dieser Vollzug ist natürlich 
nicht geeignet spektakuläre 
Ergebnisse zu erzielen, da 
die Therapeuten durch ihren 
undurchschaubaren Aufnahme
ritus die Möglichkeit haben 
sich Problemfälle fernzuhal 
ten. 
Befremdlich ist auch, daß bei 
Zugangsgesprächen die Bewer
ber vor bestimmten Therapeu
ten gewarnt werden und die 
Meinung vertreten wird , daß 
diese den Bewerber ablehnen 
werden, was bisher auch immer 
wieder zutraf. So stellt 
sich hiermit die Frage ganz 
automatisch: Wer ist denn 
nun der zu Begutachtende? 
Der Therapeut als Durch
schauter oder der Knacki 
als Bittsteller? 

- rdh-

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Betr.: 11 Haus 4 Irrgarten 

oder Wi rrgarten 11 

Lichtblick 9/85 

Sehr geehrte Herren, 
die Lektüre dieses Artikels 
war ebenso interessant wie 
wenig überraschend. Auf mich 
wirkte der Artikel als gute 
Zusammenste 11 ung der im Vo 11-
zug üblichen Vorurteile, Äng
ste und Verdrehungen über die 
SothA; es wurden aber auch 
einige, meiner Meinung nach, 
wichtige Punkte und Probleme 
angesprochen . . 
Die Methoden Ihrer Bericht
erstattung allerdings lassen 
mich daran zweifeln, daß es 
hier um eine sachliche Aus-

einandersetzung mit der Ein
richtung und ihren Problemen 
geht. 
So führen sie als Beispiel 
für die Machenschaften der 
Therapeuten einen Aushang 
auf unserer Station (der 
Station 2) an, der sich auf 
die Teilnahme an der Pflicht-

AUSSCHAU NACH SYMPAT!If.SI1NTe1f 

vo 11 versamml ung ( ei nma 1 im 
Monat) bezieht und führen 
ein wörtliches Zitat an : 11 Da 
viele Klienten an der Pflicht
versamm 1 ung nicht tei 1 nehmen, 
kündigen wir an, daß zukünf
tig demjenigen, der nicht 
zur Vollversammlung kommt, 
die Therapiestunden entzogen 
werden. 11 Sie weisen dann da
rauf hin, daß dies bedeuten 
würde, daß die Klienten er
hebliche Nachteile in bezug 
auf Vollzugslockerungen hin
nehmen müßten . Die Schluß
folgerung ist falsch, weil 
das Zitat verfälscht ist . 
Für die Nichtteilnahme an 
d~r ~flichtvollversammlung 
w1rd e1ne Therapiestunde ge
stric~ Anzunehmen, dies 
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hätte Nachtei 1 e fürdie Vo 11-
zugsplanung, ist schlicht· 
lächerlich. 
Weniger zum Lachen finde ich 
eine solche tendenziöse Be
richterstattung. Man merkt 
die Absicht und man ist ver
stimmt . 
Dennoch, falls Sie wirklich 
Interesse daran haben, die 
in IhremArtikel angesproche
nen Probleme mit Therapeuten 
der SothA zu diskutieren, 
sind wir gerne dazu bereit. 
I eh würde mir dann a 11 erd i ngs 
eine sachlichere Berichter
stattung wünschen. 
In diesem Sinne 
mit freundlichen Grüßen 

Krämer, GL 
SothA in der JVA Tegel 
Station 2 

I ~~~ 
~·; ~; 

I 
An den LICHTBLICK 

Meine Therapie im Haus 4, 
Therapeut Herr K., Hauslei
terin Frau Dr. E. 

Ich bin 1983 wegen Brand
stiftung und Versicherungs
betruges zu sechs Jahren Ge
fängnis verurteilt worden . 
Sechs Monate war ich wegen 
dieser Sache in U-Haft und 
bin gegen Kaution freigekom
men. Nach einem Urteil in 
~.Jestdeutschland habe ich 
meinen 
verkauft 

Betrieb nach Berlin 
und bin dann auch 

mit richterlicher Genehmi
gung nach Berlin gezogen. 

1984 , im Juli, mußte ich 
meine Strafe antreten. Sie
ben Tage Moabit, dann vier 
Wochen Tegel im Haus II. Da
nach Aufnahme ins Haus IV. 
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Hier begann eigentlich, \vas 
ich allerdings am Anfang 
nicht merkte, mein eigent
licher Knast. Ich \verde ver
suchen alles wahrheitsgemäß 
zu schildern, wie es m1r 1m 
Haus IV ergangen ist. 

Ich bin also in e1ne Thera
pie gegangen, \veil ich mir 
Hilfe erhofft hatte . Da ich 
das erstemal im Knast bin 
und nie irgendwie gericht
lich aufgefallen bin, fiel 
mir der Knast besonders 
schwer. Pas hat sogar mein 
Therapeut m1r bestätigt. 
Sinngemäß im Therapiege
spräch, Herr H., sie nehmen 
ihre sechs Jahre so schwer, 
als wenn sie die doppelte 
Strafe erhalten hät t en. Er 
drückte sich immer so aus, 
als wenn ich mich immer 
selbst bestrafen würde. Was 

ich auch im Unterbewußtsein 
tat, denn ich \-rurde mit mei
ner Tat nicht fertig. Wer 
meine Geschichte kennt, wird 
mich verstehen. Nun zu mei
ner Therapie. Da ich starke 
Depressionen habe und nerv
lich am En0e bin und mich 
einfach nicht im Knast zu
rechtfinde, bin ich zur The
rapie gegangen. Mein einzi
ges Ziel war und ist es, ge
sund aus dem Knast zu kommen 
und so schnell wie möglich. 

Im Januar dieses Jahres hatte 
ich, wider Envarten, eine 
Haftunterbrechung aus West
deutschland, damit ich an 
Gerichtsterminen teilnehmen 
kann. Mein Therapeut Herr K. 
sagte immer nur, sie bekom
men keine Haftunterbrechung, 
weil der B. da nicht mit
spielt . '.;Tenn ich ihn fragte, 
warum nicht, sagte er, wegen 
der Gleichberechtigung ihren 
Mitgefangenen gegenüber. 

Mein Anwalt in ~.Jestdeutsch
land sagte zu mir, ich soll 
mich nicht verrückt machen 
lassen . Wir werden das schaf-

fen; und er hat Recht behal
ten. Herr K. sagte immer, 
tvenn sie Haftunterbrechung 
bekommen, was ich nicht glau
be, dann sind sie urlaubsfä
hig. Ich habe mich natürlich 
darauf gefreut. Ich bekam 
die Haftunterbrechung. Nach 
viereinhalb Tagen kam ich 
pünktlich zurück 1n die An
stalt. 

Ich sprach 
laub an. 
Herr H., 
noch mal 

Herrn K. auf Ur
Er sagte zu mir, 
wir warten erst 
die nächste Haft-

unterbrechung ab. Wenn sie 
dann auch wiederkommen, ge
denke ich ihren Urlaub durch
zubekommen. Bei Frau Dr. E. 
kam die nächste Haftunter
brechung sehr schnell an. 
Ich kam wieder pünktlich 
zurück, aber mit dem Urlaub 
war wieder nichts. Ich sollte 
mit einem Bea~ten noch ein 
paar Ausgänge machen. Ich 
habe sie gefragt, warum? Ha
ben sie Angst, daß ich mir 
ein Bein breche? Ich fühlte 
mich richtig verschaukelt. 
In jeder Therapiestunde \var 
es mein Ziel gesund zu wer
den und schnellstens aus dem 
Knast zu kommen . Ich möchte 
arbeiten, damit ich nicht 
verrückt werde, denn ich ha
be mein Leben lang nichts 
anderes gekannt. Wenn ich 
Herrn K. darauf ansprach, 
wie und \vO es für mich leich
ter sein kann, hat er nur 
immer gesagt, nirgends, denn 
sie haben schließlich keine 
Rabattmarken gefälscht. Die
ser Satz war eigentlich 
ziemlich ausschlaggebend für 
mich. In der Zwischenzeit 
habe ich von Herrn K. Sonder
urlaub bekommen. Wie ich 
später erfuhr, war er dazu 
gar nicht befugt. Ich war 
ihm natürlich dankbar dafür, 



denn damit ~o1ar mein ~o1eiterer 
Weg geebnet . 

Ich nahm mir einen Amo1alt 
und kündigte die Therapie. 
Aber erst nachdem ich sicher 
war, daß es in Berlin einen 
besseren Vollzug gab , näm
lich Plötzensee . Als Herr K. 
dieses Schreiben hatte, rief 
mein anderer Anwalt aus West
deutschland ihn an; wegen ei
ner anderen Sache . Herr K. 
sagte wörtlich zu ibm, ihr 
Klient hat sich jetzt selbst 
die Füße weggeschossen. Das 
machte mich natürlich wieder 
sehr ängstlich. 

Ich kann keinem sagen, wie 
ich mich in dieser Zeit fühl
te . Mehr tot als lebendig. 
Herr K. ließ mich zu sich 
kommen und sagte, nun hat 
sich ja die Therapie erle
digt. Ich fragte , ~vieso? \olenn 
ich in der Plötze bin, kann 
ich doch meine Therapie wei
termachen. Er sagte nP.in , und 
nach Plötzensee kommen sie 
auch nicht. Ich verspreche 
ihnen, die nächsten zweiein
halb Jahre kommen sie aus 
Tegel nicht mehr raus . Ich 
sagte, ~.runschen sie mir we
nigstens viel Glück . Da sag
te er, das werden sie auch 
bitter nötig haben. 

Ich bekam noch ein sehr ne
gatives Abschiedsschr eiben 
von Frau Dr. E. Es wäre nicht 
ratsam, •den Herrn H. in den 
offenen Vollzug zu verlegen, 
da die Reststrafe so hoch 
ist . Es besteht erhöhte 
Fluchtgefahr, obwohl Herr H. 
schon vier bis fünf mal über 
mehrere Tage draußen war mit 
Ausweis. 

Jetzt wurde ich nach Haus I 
verlegt . Für mi ch war das 
katastrophal, denn von Herrn 
von Seefranz hatte ich bis 
dahin nur Schlechtes gehört . 
Das ist der Teilanstaltslei
ter in Haus I . Nach mehreren 
Gesprächen mit Herrn von 
Seefranz konnte ich mich 
aber persönlich von genau 
dem Gegenteil überzeugen . Er 
trägt den Titel "Diplom" zu
recht. Wogegen im Haus IV 
einige Leute in meinen Augen 

auf dem falschen Stuhl sit
zen. Das darf ich ~o1ohl mit 
Recht behaupten. Nach zwei
einhalb Monaten entließ Herr 
von Seefranz mich nach Plöt
zensee. Ich bin heute in der 
Fahrbereitschaf t, fahre also 
den ganzen Tag durch Berlin. 
Ich kann zu jeder Zeit auf 
Flucht gehen, aber ich habe 
und werde keinen Gedanken 
daran verschwenden, denn ich 
möchte endlich ein neues Le
ben anfangen. 

Dieses waren nur Auszüge aus 
dem Therapiehaus . Wenn ich 
alles schreiben ~rurde, wäre 
mein Bericht zu lang. Ich 
wurde aufgefordert, mich so 
kurz (olie möglich zu fassen. 
Kürzer geht es leider nicht. 
Ich (YÜrde persönlich jedem 
Gefangenen raten, sich in 
der Freiheit einen Therapeu
ten zu suchen und nicht im 
Knast. 

Es kann keine Therapie Er
folg haben, wenn die Thera
peuten weisungsgebunden sind 
und von Therapeuten, die nur 

eine Stunde ~n der \oloche 
Zeit haben, kann ich keine 
Hilfe erHarten . Oft fällt 
die Stunde auch noch aus . 

Anzumerken ist noch, daß ich 
an Herrn L.L . G. einen Hilfe
brief geschrieben habe . Ge
naugenonunen an seinen Rechts
berater. Ich habe auch an 
Herrn B. einen Brief ge
schrieben, aber keiner der 
Herren fand es für nötig 
mich einmal anzuhören oder 
anzuschreiben . ~ein Richter 
in Westdeutschland hat ein
mal mit der Anstalt telefo
niert, wegen der Länge der 
Haftunterbrechung . Als ich 
dann als Zeuge vor Gericht 
stand sagte er, ~o1arum blei
ben sie nicht hier, das sind 
ja schlimme Zustände da un
ten. Ich sagte , ich kann 
nicht, weil ich in Berlin 
me~ne neue Heimat sehe . Da 
sagte er, na gut , aber ver
langen sie nicht mehr von 
mir, daß ich da noch einmal 
anrufe. Damit meinte er die 
Anstalt Tegel. 

Einen Punkt muß ich noch an
führen . Ich sagte immer zu 
meinem Therapeuten, daß ich 
berechtigte Chancen für Halb
strafe habe. Er sagte dann 
zu mir, Halbstr afe werde ich 
aber nicht zustimmen . "Sie 
haben schließlich keine Ra
battmarken gefälscht". Das 
war sein Lieblingssatz . Ich 
habe dieses als Vorurteil 
angesehen. 

Heinz '1. 
JVA Plötzensee 

Künftig Heulton nach Therapieerfolgen . . . 
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AUS DEM INNERN DER "PRIVILLEGIERTEN-BURG" 

Dieses Langstrafer-Haus bie
tet Raum für 62 Gefangene auf 
zwei Stationen. Jede Station 
hat einen Sozialarbeiter, 
genannt Gruppenleiter . 
In der Strafanstalt Tegel 
gibt es ca. 1.400 Gefangene. 
Der Verwahrbereich III /E ist 
mithin - und wohl unbestrit
ten - der heißbegehrteste 
Platz unter den einzelnen 
Teilansta lten der Justizvoll
zugsansta lt . Er verfügt über 
eine vom Senator für Justiz 
(Abteilung soundso) abgeseg
nete Haus-Konzeption, die den 
Gefangenenu .a. zur Teilnahme 
an mindestens zwei Freizeit
gruppen und zur regelmäßigen 
Arbeit verpflichtet. Im Ver
gl ei eh zu den anderen Häusern 
ist das Gruppenangebot breit 
gefächert. Eine Ausnahmeer
scheinung! Der Status dieses 
Hauses ist der eines 'halb
therapeutischen Wohngruppen
vollzuges', was immer auch 
darunter zu verstehen sei. 
Knapp ein Drittel der III/E
Bewohner sind 'Lebenslängli
che' . Die Möglichkeiten, hier 
einen sinnvolleren Vollzug 
als in den übrigen Teilan
staltsbereichen für sich 
(durch eigenes Dazutun) nut
zen zu können, sind in recht 
großzügigem Umfange gegeben 
und werden auch von der Mehr
heit der Mitbewohner genutzt. 
Wer sich ernsthaft um Fort
und Wei terbi 1 dungbemüht , sei 
es in schulischeroder beruf-
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licher Hinsicht, erfährt Zu
spruch und Förderung. Diese 
Tatsache kann nicht hoch ge
nug gewichtet werden; den 
Verantwortlichen muß dafür 
Anerkennung gezollt werden. 
Dreh- und Angelpunkt (An
sprechpartner, Nur-Zuhörer 
oder "see 1 i scher Mülleimer") 
im Haus III/E ist stets der/ 
die zuständige Gruppenleiter 
(in) auf der Station. Aus 
dem Wachpersonal, genannt 
auch Justizvollzugsbedien
stete, sind dem Worte nach 
'Betreuer' geworden. Einige 
von ihnen haben das begriffen; 
andere blieben Wärter oder 
Schließer und verhalten sich 
dementsprechend 11 normal 11

• 

Seinen Haftraum kann der Be
wohnerdes E-Flügels in ange
messenem Umfang, z. B. mit ei 
genen Gardinen, Decken, Tep
pichböden, Tapeten und einer 
Zusatzlampe etc. , recht i ndi 
viduell gestalten. Die in der 
Zelle befindliche Steckdose 
darf genutzt werden . 
So der E-Insasse Kontakt zu 
Freunden, Bekannten und Ver
wandten nach draußen hat, 
kann er diesen - zusätzlich 
zu seinen Regelsprechstunden 

innerhalb von mehrma ls 
jährli ch (12 x) auf der Sta
tion stattfindenden Gruppen
sprechstunden und 'Meetings' 
pflegen. 
Jeder 'Tegelianer ' kann sich 
- per Antrag/Vormelder - zur 
Aufnahme in den Wohngruppen
vollzug III/E bewerben . Im 
Rahmen eines einige Wochen 
(oder Monate) später nach
folgenden Aufnahmegespräches 
- außer dem Kandidaten nebst 
"seiner Papiere11 (Akte), s1nd 
die hausinternen Gruppenlei 
ter und die am Aufnahmetag 
diensttuenden Betreuer zuge
gen - wird dann ' vor Ort' 

entschieden, ob er, der Be
werber, die Voraussetzungen 
zur Aufnahmeinden TAB III/E 
erfüllt. In der Regel fällt 
die Entscheidung, ob 'Ja oder 
Nein', am gleichen Tag. Die 
einzelnen, eigentlichen Auf
nahmekri teri en, abgesehen je
ne von der Strafzeitdauer 
und die möglicher spezieller 
schulischer Fortbildungsab
sichten des Aufzunehmenden, 
sind nicht bekannt und somit 
nur spekulativ vermutbar . Sie 
bleiben letztlich "dunkles 
Geheimnis" der darüber zu 
Befindenden. 
Erfährt der Bewerber eine Ab
lehnung oder tritt er gar 
se 1 bs t vor Zustandekommen ei
nes Aufnahmegespräches von 
seinem Vorhaben zurück, so 
wird er - in nicht seltenen 
Fällen , wie Erfahrung und Ge
hörtes 1 ehrt - das Haus I II /E 
aus vollem Herzen verfluchen 
.. . und es als "Negativ-Haus 11 

seinen Kumpels zu verkaufen 
versuchen. Die spenden dann 
oftmals Dummköpfe nickend 
Beifall, stimmen zu, bewerben 
sich aber dennoch (heimlich!) 
selbst schnurstracks dorthin. 
Das ist der Lauf der Dinge; 
und so wird es weitergehen, 
solangei mTegeler Strafvoll
zug ein derart "differenzier
ter Resazialisierungsvoll 
zugll betrieben wird. In der 
Tat, irgendwie ist die unter
schiedliche "Handhabung" von 
Vollzugsgestaltungen eine 



Ungerechtigkeit den Mehrhei 
ten gegenüber, die im sog. 
Normal -Regelvollzug 'Mittel
altervollzug' schieben müs
sen . 
Darüber sollte offen mitein
ander geredet werden können, 
ohne gleich - wie vorgekom
men - "durch die Blume" da
mit zu drohen, daß das Haus 
III/E , im Falle zuvieler 
Kritik an demselben, wieder 
dem Rege l vollzug "angegli 
chen" werden müsse. 

Dies es ' Schwert des Damok 1 es' 
schwebt dann at;Jch tatsächl i eh 
ständig über den Häuptern der 
III/E- Insassen und wird ab 
und zu schon a 1 s "Druckmi t
tel", vorgeblich als 'Moti
vationswert' getarnt oder um 
'Ruhe und Ordnung' aufrecht
zuerhalten, geschwungen. Da 
stellt sich dann schon die 
Frage , ob und inwieweit der
art "druckerzeugende Mecha
nismen" hilfreich und förder
lich für den Einzelnen sein 
können . Darüberhinaus ist im 
Verwahrbereich III/E ei ne 
Tendenz zur Aushorchung, Be
obachtung und Klassifizierung 
erkennbar. Sie wird auch von 
den Bewohnern wahrgenommen 
und ändert Verhaltensweisen, 
Interaktionsgewohnheiten. 
Leider wird nicht offen dar
über diskutiert; aber ein 
Jeder weiß darum: Unlust, 
Frust und auch Angst, die 
Wegbereiter für ein Magenge
schwür o.ä., machen sich 
breit und beeinflussen das 
Zusammenleben auf engem 
Raum. 
Anregung, Herausforderung 
und möglicherweise Zielset
zung für die Verantwortli
chen des Teilanstaltsberei 
ches III/E sollte es sein, 
gemeinsam mit den ihnen "An
befohlenen" in den vielfältig 
vorhandenen Gruppen auch ein
mal darüber in den Dialog 
zu treten . So mancher würde 

fühlen (es sei gestattet!) 
und so effektiver an seinem 
Vollzugsziel mitarbeiten 
können . 

Vieles bliebe noch anzumer
ken übrig. Insbesondere die 
"psychologische Führung" der 
E-Klienten, die offensicht
lich noch immer in den "Kin
derschuhen der Schulpsycho
logie" steckt und ihren 
Erkenntnissen und Erfahrungs
werten zuwiderläuft oder gar 
Hohn spricht, meine ich . Da 
getraut man sich offenbar 
nicht so recht heran! Fein
fühlige, aber doch drohende 
Autorität macht immerhin 
auch das Leben der III/E
Führung leichter und beque
mer. Darüber hinaus kann auch 
keine Interessenkollision 
"mit 'ner Etage höher" auf
treten . Oder ist das etwa 
nicht so? Immerhin werden 
Vorgaben, Einbindungen und 
Zugzwänge zu Argumentations
grundlagen gemacht . Mit der 
Zivilcourage ist das immer 
so eine Sache; man hätt' sie 
gerne, doch sich zu getrauen 
·sie zu gebrauchen eine ande-
re . Mangelndes Engagement 
bleibt denen "unterm Strich" 
vorzuwerfen, diedie Geschi k
ke des Hauses II I/E zu 1 enken 
ihre Aufgabe und Verantwor
tung nennen. 
An der 'Elle Rückfallquote' 
ließen sich Erfolge messen. 
Eine Haftentlassung direkt 
aus dem Haus I II /E erfo 1 gt in 
den seltensten Fällen. Viel 
mehr ist es Usus, den E-Be
wohner einem anderen Verwahr
bereich (zumeist Haus IV) 
entlassungsvorbereitend "zu
zuführen", um ihn dann von 
dort, nach Therapie oder 
Freigang, endgültig enthaf
ten zu können . Somit lastet 
dem Verwahrbereich III/E -
dem sog . "Privilegierten
Haus" - so gut wie keine 
Rückfa 11 - oder Mi ßerfo 1 gsquo
te · an . 

sich dann vielleicht wohler___. . .......--------... 
-geba-

ME E T ING TA I 

D - FLÜGEL 

Vor der Strafvollstreckungs
kammer ist ein. Verfahren an
hängi g, indem es darum geht, 
ob der D-Fl ügel des Mauses I 
auch wie auf allen anderen 
Flügeln eir. Meeting im Monat 
abhalten kann . Bisher wurde 
dieses vom TAL I verwehrt, 
weil der D-Flügel angeblich 
eine andere Verwahrform als 
die Flügel mit dem sogenann
ten "Wohngruppenvoll zug" ist . 
Nun hat die Strafvoll 
streckungskammer unter dem 
Az. 548 StVK 196/85 Vol l z. 
eine Entscheidung gefällt, 
die ein Teilerfolg ist. 
Dem Antragsteller wird mit 
diesem Beschluß e ingeräumt, 
daß zumindest wie i n 
den Jahren '83 und '84 drei 
Meetings im Jahr auf dem D
Flügel abgehalten werden . In 
der Hauptsache, ob bei Mee
tings bei Abwesenheit des 
Gruppenleiters nur ein Be
sucher zuge 1 as senwird , steht 
die Entscheidung noch aus . 
Es bleibt aber zu hoffen, 
daß die Ansicht der Anstalts
leitung (nur einen Besucher 
zuzulassen) zurückgewi esen 
wird und wie immer drei Be
sucher zugelassen werden . Es 
ist doch völlig unerhebli ch, 
ob der GL in seinem Raum ist 
oder nicht. uberwach ungsauf
gaben nimmt doch sowieso in 
der Hauptsache der Gruppen
betreuer vor , und der kennt 
doch seine "P_appenheimer". 
Erfreulich für uns ist nur , 
daß diesmal die Strafvol l
streckungskammer den gesunden 
Menschenverstand gebraucht 
hat und im Entscheidungste
nor die Versagung der Mee
tings als Verletzung des 
Art. 3 GG bezeichnet. 
Vielleicht gibt das der An
staltsleitung Denkanstöße. 
Zu hoffen is t es! 

- gäh-
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Füt t ern v erboten 

Anfang September fand wieder 
einmal eine Bet riebsbes i ch
t i gung i n der Schrift set ze
rei der JVA Tegel statt . Un
angemeldet, wie übl i ch . Ich 
frage mich, wo blei bt da der 
Datenschutz und die Fürsorge
pflicht der Anstal t gegen
über den Gefangenen? 

Die Situati on war an Pei n
lichkeit kaum zu überbieten. 
Für wen mehr - ob für Begut
achter oder .für die zu Be
gutachtenden - vennag i eh 
nicht zu beantwor ten . Der 
einzige, der sich sichtl ich 
wohl fühl t e , war der Lei ter 
dieser "Expediti on i ns Tier
re i ch11

, unser a 11 sei ts "ge
schätzter und bel i ebter 11 VDL 
aus dem Haus ILI, der Mann 
mit der sonoren und wohl 
klingenden St i mme. Hatte er 
doch mit den Besuchern ei ne 
Zuhörerschaft, die sich i n 
einem Alter befindet, in der 
man noch Träume hat, noch 
mehr Ideale und vor a l len 

Di ngen das mei s te glaubt, 
was ei nem erzählt wird. So 
gesehen konnt e sich unser 
VDL endlieh e i nma 1 einer 
ernst haften und unkri tischen 
Hörerschaft sicher sein .. . 
Was er den Jugendlichen zu 
erzählen hatte entzieht sich 
meiner Kenntnis . Es kann je
doch ni cht viel Gutes gewe
sen se in, da in unserem Be
trieb viel e Lebenslängliche 
und Gefangene mit hohen Zeit
strafen tätig sind. Die 
Richti gkeit meiner Vennutung 
ließ si ch an den Gesichtern 
der Besucher ablesen. Es war 
zunehmend zu bemerken wie 
unwohl sie sich in ihrer 
Haut fühlten. Dazu machten 
sich Unsicherheit und Beklom
menhei t breit. Somancheiner 
di eser jungen Leute mag sich 
gefragt haben wie es angeht, 
daß unsere ins noch "frei 11 

herumlaufen darf und nicht 
am Arbei tsplatz angekettet 
i st. .. 

Es war regelrecht ein er
leichtertes Aufatmen zu ver
spüren als die Mitglieder 
dieser "Sightseeing-Tour" 
den Betrieb verließen. 
Um solche Pein l ichkeiten zu 
vermeiden und aus den ein
gangs erwähnten Gründen, wie 
Datenschutz und Fürsorge
pf licht, wäre der Anstalts
leitung zu empfehlen diese 
Besichtigungen außerhalb der 
Arbeitszeit , z.B. in der 
Mittagspause, durchzuführen. 
Zumindest bitten wir darum 
uns als betroffene Gefangene 
über derartige Aktionen 
rechtzeitig in Kenntnis zu 
setzen, damit jene, die un
gesehen bleiben wollen, die 
Möglichkeit haben, sich dis
kret aus dem Blickfeld zu 
entfernen. Schließlich sind 
auch wir Menschen und keine 
Anschauungsobjekte über die 
willkürlich verfügt wird. 

-rdh-

Was lange gärt ... 

Am Donnerstag, dem 19.9. 1985 unplanmäßig konnte bis Beamten länger im Di enst 
wurde im 3. Programm der Sendesch luß gesehen werden. bleiben müßten. 
Spielfilm "Cabaret~~ mit Li za Aus dem ärgerlichen Anlaß Ich halte es für falsch die 
Minelli gezeigt. Sendebeginn vom Donnerstag und der pos i - Zentra l beamten mit solcher 
20 . 15 Uhr. Sendeschluß 22 · 15 tiven Erfahrung vom Samstag Machtbefugnis auszustatten . 
Uhr. Für uns war schon um her nun erst recht verunsi- Die wenigsten Spezies dieser 
22.00 Uhr Sch 1 uß, denn eine h t f t · d L · Gattung verfiu·gen u··ber d1· e c er , rag en w1r en el-
Fernsehverlängerung war nicht ter der TA III' Herrn Müller, notwendige menschliche Qua-
genehmigt worden .. . So bega- was es mi t der Fernsehver- lifikation um in derartigen 
bensich - gezwungenermaßen - l ängerung eigentlich auf Fällen eine Entscheidung im 
die um das Ende Betrogenen s ich hat. Wir erhielten die Sinne der Gefangenen zu tref
mi ßmutig und zu Recht verär- Auskunft, daß es keine gene- fen. Um willkürliche Ent
gert auf ihre Hafträume. re l le Regelung hierzu gäbe . scheidungen seitens der Zen
Zwei Tage später lief 11 Wet- Der diensthabende Zentralbe- tralbeamten zu unterbinden 
ten, daß11 im ZDF. Fernseh- amte kann über e ine Fernseh- und Unruhe und Ärger unter 
verl ängerung war nicht ge- verl änge rung von maxima 1 15 den Gefangenen zu vermeiden, 
fragt, da um 22 .00 Uhr die Minuten selbst entscheiden . wäre die Hausleitung besser 
Sendung zu Ende sei n sollte. Bei längerer Oberziehung der beraten zum Thema Fernseh
Frank El stner überzog seine Zei t muß di e Genehmigung verl ängerung eine für a 11 e 
Show jedoch um ca. 10 Minu- durch den Anstaltsl eiter er- Beteiligten verbindliche 
ten. Diesmal aber - obwohl t eil t · werden, da dann die Verfügung zu erlassen. 
---------------------------------------------------------------------rdh-
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... Vater sein dagegen sehr 
Es gab .in Deutschland schon 
Frauen, die sich zurückge
setzt fühlten und zur Wahrung 
ihrer Rechte, wegen der 
Gleichstellung zum Mann vor 
dem Bundesverfassungsge
richt Verfassungsbeschwer
de erhoben. Am 5.9.1985 wur
de an das Bundesverfassungs
gericht in Karlsruhe eine 
Verfassungsbeschwerde ge
richtet, in der ein sechs 
Monate alter Säugling zusam
men mit seinem Vater eine 
einstweilige Anordnung be
antragt, mit der er errei
chen will, daß der Sohn in 
jedem Monat fUr eine Woche 
bei seinem leiblichen Vater 
in der Justizvollzugsanstalt 
Butzbach verbringen kann. 
Der Vater argumentiert, daß 
Mann und Frau vo1 dem Gesetz 
gleich sind und das Gesetz 
ausdrück! ich eine gemeinsame 
Unterbringung von Mutter und 
Kind vorsieht. 
Der Strafgefangene Michael 
Heise versucht auf diesem 
Wege die Möglichkeit zu be
kommen, seinen Sohn nicht 
nur für wenige Minuten im 
Monat in dem kahlen Besuchs
raum in der Justizvollzugsan
s ta 1 t Butzbach zu sehen, son-

dern er wil I seinen Sohn in 
jedem Monat für sieben Tage 
bei sich in der Zelle versor
gen. Der jetzt sechs Monate 
alte Säugling soll die Mög-
1 ichkeit haben, ohne blei
bende Schäden in der Bezie
hung zum Vater, die so wich
tige Entwickl ungsphase der 
ersten zwölf Monate seines 
Lebens durchlaufen zu können. 
Kosten würden dadurch nicht 
entstehen. Mit Bett, Windeln 
und Nahrung würde der Sohn 
von seiner Ehefrau ausge
stattet werden. 

Der Anstaltsleiter der JVA 
Butzbach lehnte den Antrag 
von Heise unter dem Hin
weis auf die räum! ichen und 
personellen Verhältnisse in 
der Anstalt ab und betont, 
der Gesetzgeber habe nur die 
Unterbringung von Müttern 
mit ihren Kindern in einer 
Vollzugsanstalt geregelt, 
11wenn dies dem Wohle des 
Kindes entspricht11

• 

Dagegen wehrt sich Michael 
Heise. Er sieht den Gleich
berechtigungsgrundsatz ver
letzt, seine Ehefrau unter
stützt diesen Antrag. Sie 
war zehn Jahre lang in Butz-

bachals Justizbeamtin tätig 
und istmit ihrem Freund nach 
Amerika geflüchtet, dort be
kamen die beiden drei Kinder . 
Inzwischen hat Michael Heise 
geheiratet und versucht nun 
auch im Gefängnis den Kon
takt zu seiner Familie auf
rechtzuerhalten. 

Als ich von diesem Fall in 
der Zeitung las, ammüsierte 
er mich erst und ich hatte 
eigentlich kein Verständnis 
für diesen Antrag. Nach ein 
gehender Information bin ich 
jedoch inzwischen der Mei 
nung, auch der Vater hat das 
Recht zu einem engen Kontakt 
zu seinem Sohn. Das Straf
vollzugsgesetz sagt ganz 
eindeutig, schädlichen Fol 
gen des Freiheitsentzuges 
soll entgegengewirkt werden 
und das Zusammenleben mit 
einem Säug 1 i ng kann die schäd -
1 ichen Folgen mildern. Wir 
wünschen unserem Mitgefange
nen mit seiner Verfassungs
beschwerde Erfolg und hoffen, 
daß sich die öffentl ichkeit 
auch für den Verbleib des 
Sohnes bei seinem Vater ein
setzt. 

-gäh-

Projekt ,,Kulturel re Praxisu 
Ab 20. Oktober ist in Berlin 
die Ausstellung des Projektes 
1.' Kulturelle Praxis 11 zu sehen. 
Das Projekt wurde 1980 in der 
Justizvollzugsanstalt Butz
bach auf Anregung eines Ge
fangenen gegründet. Das Kurs
angebot umfaßt: Video, Foto, 
Plastik, Stein, Keramik, 
Malen, Grafik und Zeichnen. 
Auf gemeinsamenwöchentlichen 
Seminaren, Wochenendtagungen 
und Blockseminaren werden 
die gemeinsamen Arbeiten 
immer wieder diskutiert und 
abgesichert . Gemeinsamkeit 
soll helfen, den einzelnen in 
seinen Schwierigkeiten zu 
stabilisieren. 

Für Gefangene ist die Teil
nahme an den Kursen freiwil
lig und kostenlos. Verkennt-

nisse und künstlerische Be
gabung sind nicht notwendig. 
Allerdings wird eine regel
mäßige Teilnahme erwartet. 
Jede Kursgruppe wird von 
mindestens drei Kunsterzie
hern betreut. Durch diese 
bekommen die Gefangenen die 
notwendigen Hilfen . 
Es ist eigentlich bedauer
lich, daß wir hier in Berlin 
nicht über eine solche Ein
richtung verfügen. Talente 
sind bestimmt genug da. 
Vielleicht hilft es, wenn 
s j eh Vertreter der Vo 1 kshoch
schulen in Berlin sich die 
Ausstellung einmal ansehen 
und überlegen, wie man ähn
liches in Berlin auf die 
Beine stellen kann. 
Die Ausstellung dauert ca. 
5 Wochen. Bei den Betreuern 

des Projektes handelt es sich 
überwiegend um Studenten und 
arbeitslose Pädagogen . Da 
die ganze Vorbereitung aus 
Kostengründen selbst erledigt 
werden muß, wozu auch der 
Aufbau der Auss te 11 ung zäh 1t , 
ist es erforderlich, daß 
einige Leute (ca. 5 - 6 Per
sonen) sich ein paar Tage i n 
Berlin aufhalten müssen. 
Eine Bitte an unsere ex
ternen Leser; vielleicht hat 
der eine oder andere eine 
Schlafmöglichkeit und ist 
gewillt in der Zeit vom 
15.10. 22.10.1985 einen 
der Betreuer bei sich aufzu 
nehmen. Meldungen bitte an 
Frau Regina Börke, Kleeber
gerstraße 23, 6308 Butzbach . 

-spi -
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IiAFTJ\ECHT 

StPO §§ 116, 
Fluchtanreiz 
tung) 

112 (Haftverschonung trotz 
durch erhebliche Strafe~Nar-

AUCH BEI EINER H~ VERURTEILUNGSFALLE ERHEB
LICHE!~ STRAFERWARTUNG UND DE!'-1 DADURCH BE
DINGTEN FLUCHTANREIZ KöNNEN SOZIALE BINDUN
GEN SO STARK SEIN, DASS WENIGER EINSCHNEI
DENDEMASSNAHMEN GEr~. § llG StPO DER FLUCHT
GEFAHR RECHNUNG TRAGE~. 

OLG Frankfurt/M., Beschl. 
1 Ws 109/85 

V. 9. 5. 1985 -

Sachverhalt: Der Beschuldigte ist des uner
laubten Besitzes von und Handeltreiben mit 
Haschisch in nicht geringer~lenge (ca . 30 kg) 
dringend verdächtigt. Die bestreitenden 
Einlassungen des Beschuldigten, ein Unbe
kannter habe ohne sein Wjssen das Haschisch 
in seiner Garage abgestellt, erschien nach 
dem Ermittlungsstand nicht glaubhaft . 
Gleichwohl wurde der Beschuldigte vom wei
teren Vollzug der mit Fluchtgefahr begrün
deten U-Haft unter den Auflagen verschont, 
se1neh Wohnsitz beizubehalten bzw. jede 
Wohnsitzänderung mitzuteilen, sich 2 x wö
chentlich bei der Polizei zu melden und al
len Ladungen Folge zu leisten . 
Aus den Gründen : DerHaftgrund der Fluchtge
fahr (§ 112 Abs . 2 Nr. 2 StPO) besteht zwar 
ansatzweise im Hinblick auf die erhebliche 
Straferwartung im Verurteilungsfalle . Doch 
kann nach Auffassung des Senats angesichts 
bestehender Bindungen der Fluchtanreiz 
durch die aus der Beschlußformel ersicht
lichen weniger einschneidenden Maßnahmen 
gemäß § 116 StPO gebannt werden. Der Be
schuldigte hat einen festen Wohnsitz in 
Frankfurt. Dort lebt auch seine Mutter. Ob 
man die Tatsache, daß der Beschuldigte bis 
zu seiner Festnahme nicht für seinen jetzi
gen Wohnsitz, sondern noch für die nahege
legene Wohnung seiner Mutter polizeilich 
gemeldet war, mit dem LG als "unklare Wohn -
34 'der lichtblick' 

situation" bezeichnen kann, mag dahinste
hen. Jedenfalls kann daraus nicht die zur 
Bejahung der Fluchtgefahr erforderliche 
überwiegende Wahrscheinlichkeit abgeleitet 
werden, der Beschuldiote werde sich im Fall 
der Freilassung dem Verfahren durch Flucht 
oder Untertauchen entziehen. Gleiches gilt 
für den Umstand, daß sich die Mutter des 
Beschuldigten im vergangenen Winter - un
widerlegt zur Kur- in Spanien aufgehalten 
hat. Daraus kann nicht ohne weiteres ge
sch 1 essen werden, sie werde auch bereit sein. 
sich mit ihrem SohnaufDauer in Spanien an
sässig zu machen, wo dieser von Auslieferung 
bedroht wäre. 
Andererseits stellt die Möglichkeit, das 
Jurastudium mit dem bereits begonnenen 
Staatsexamen erfo 1 grei eh absch 1 i eßen zu kön
nen, für den Beschuldigten einen nicht un
erheblichen Anreiz dar, hier zu bleiben und 
sich dem Verfahren zur Verfügung zu halten. 
Die Ansicht des LG, das Examen sei anges i chts 
erheblicher Straferwartung für den Beschul
digten nicht mehr "von allzu großem Wert", 
teilt der Senat nicht. Eine Verurteilung zu 
mehrjähriger Freiheitsstrafe \vürde Z\var die 
beruflichen Aussichten des Beschuldigten 
erheblich einschränken. Doch wäre die Chan
ce des Beschuldigten, sich nach Strafver
büßung eineberufliehe Existenz zu schaffen, 
mit bestandenem 1. j uri st i schem Staatsexamen 
deutlich besser als mit einem nicht abge
schlossenen Studium. 

Unter Abwägung aller Umstände und Berück
sichtigung der verfügten Haftverschonungs
auflagen hält es der Senat für wahrschein
licher, daß der Beschuldigte -auf freien 
Fuß gesetzt - sich dem Verfahren zur Ver
fügung hält, als daß er sich ihm unter Auf
gabe vorhandener Bindungen und verb 1 eibender 
beruflicher Chancen entzieht. 

Mitgeteilt von RA Joachim Bremer, 
Frankfurt/M. 

Entnommen aus STRAFVERTEIDIGER- 5. Jahr
gang; Heft 9, September 1985 



5tVoll zG § 155 Abs. 1 (Grenzen der Heranzie
hung eines Polizeibeamten bei Haftraumkon
tre 11 en) 

HAFTRAU~1KONTROLLEN , DIE DER AUFRECHTERHAL
TUNG DER SICHERHEIT UND ORDNUNG IN DER AN
STALT DIENEN, DüRFEN NICHT ZUR AUFFINDUNG 
VON BEWE ISMITTEL~ IN EINEM ANHÄNGIGEN ER
MITTLUNGSVERFAHREN GENUTZT l~ERDE!~, WESHALB 
DIE HINZUZIEHUNG VON KRIMINALBEAMTEN UNZU
LÄSSIG IST. 

LG Karlsruhe, ßesch1 ., v. 
StVK II - 420/83 

11. 12.1984 -

Sachverhalt: Bei dem Gefangenen wurden sei
tens der JVA Kontro 11 en des Haftraums durch
geführt, an denen Beamte des Landeskrimi na 1-
amtes mitwirkten. Der hiergegen gerichtete 
Antrag auf Feststellung der Rechtswidrig
keit der Vollzuqsmaßnahme war erfolqreich. 
Aus den Gründen : Gern . § 155 Abs. 1 StVollzG 
werden die Aufgaben der JVA von Vollzugs
beamten wahrgenommen. Aus besonderen Gründen 
können sie auch anderen Bediensteten der JVA 
sowie nebenamtlich oder vertraglich ver
pflichteten Personen übertragen werden. Den 
Einsatz von Polizeibeamten zur Erledigung 
von Vollzugsaufgabenhoheitlichen Charakters 
trägt diese Ausnahmevorschrift nicht. Die 
Heranziehung eines Polizeibeamten als Sach
verständigen ist lediglich in Ausnahmefäl
len, z.B. zur Unterstützung des mit der Be
suchsüberwachung betrauten Vollzugsbeamten, 
in sbesondere bei Besuchen von Strafgefange
nen aus terroristischen Vereinigungen, zu 
läss i g, wenn der Sachverständige ausschließ
lich der Aufsicht und Leitung des Anstalts
leiters untersteht und wenn sichergestellt 
ist, daß er seine Wahrnehmungen allein dem 
Anstaltsleiter zugänglich macht (vgl. Cal 
liess, Müller-Dietz Strafvollzugsgesetz 3. 
A. Rdnr . I zu§ 155 StVollzG liegt). Die 
Hinzuziehung eines Polizei beamten als Sach
verständigen bei der Besuchsüberwachung des 
Anst. hat auch die Kammer im Beschluß vom 
19.3.1984 (StVK 6/874) nicht beanstandet. 
Anders verhält es sich dagegen bei der Hin
zuziehung von Kriminalbeamten bei Haftraum
kontrollen, die eindeutig hoheitlichen Cha
rakter haben, insbesondere bei solchen Kri
minalbeamten, die mit der Bekämpfung terro
ristischer Gewa l ttäter befaßt sind, da bei 
ihnen naturgemäß nicht sichergestellt wer
den kann, daß sie ihre Wahrnehmungen allein 
dem Anstaltsleiter zugänglich machen. Zu
gunsten des Ast . muß davon ausgegangen wer
den, daß die beanstandeten Haftraumkontrol 
len unter Mitwirkung von Kriminalbeamten 
zumindest auch zur Auft indung von Bewei smi t 
teln für das gegen den Ast. beim GBA anhän
gige Ermittlungsverfahren wegen Verdachts 
des Vergehens nach § 129a StGB dienen konn-

ten. Soiche ZI-Jecke dürfen jedoch nicht durch 
Haftraumkontrollen, die der Aufrechterhal 
tung der Sicherheit und Ordnung in der An
stalt dienen, verfolgt werden. Vielmehr 
müssen die Strafverfolgungsbehörden dazu die 
rechtlichen Möglichkeiten der StPO in An
spruch nehmen. 

Mitgeteilt von RA Dr. Gerhard Härdle, 
Heide 1 berg 

Entnommen aus STRAFVERTEIDIGER - 5. Jahr
gang; Heft 9, September 1985 
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VEREIIIIGu 

StPO § 119 (Gesprächskontrolle bei Untersu
chungsgefangenen) 

BERUHT EIN HAFTBEFEHL NICHT AUF DEM HAFT
GRUND DER VERDUNKELUNGSGE FAHR, MUSS DER EI 
NEN UNüBERWACHTEN BESUCH DER EHEFRAU DES 
ANGEKLAGTEN BEI DIESEM IN DER U-HAFT ABLEH
NENDE BESCHLUSS DIE PRüFUNG ERKENNEN LAS
SEN, WARUM EINE INHALTLICHE KONTROLLE DES 
GESPRÄCHES ZUR VERMEIDUNG VON FLUCHTGEFAHR 
ODER ZUR VERMEIDUNG EINER STöRUNG DER AN 
STALTSORDNUNG GEBOTEN IST. 

OLG Frankfurt/M. , Beschl. v. 15.8.1983-
3 Ws 524/83 
Gründe: Dem Angeklagten wird vorgeworfen , 
seit Sommer 1979 in Frankfurt mit Btm in 
nicht geringen Menqen ohne Erlaubnis Handel 
getrieben zu haben. Der am 24.11 . 1982 vor
läufig festgenommene Angeklagte ist Ameri 
kaner . Den Antrag des Verteidigers des An
geklagten auf Erteilung einer Besuchser
laubnis für die Ehefrau des Angeklagten mit 
der Maßgabe, den Besuch in englischer Spra
che ohne Hinzuziehung eines Dolmetschers 
zu gestatten, hat der Vors. der 12. StrK 
zurückgewiesen. Dagegen richtetsieh die Be
schwerde des Angeklagten. Die Beschwerde 
ist zulässig und auch begründet. 
Das dem Untersuchungsgefangenen grundsätz-
1 ich zustehende Recht, Besuche zu empfangen, 
darf - abgesehen von den durch die Erforder
nisse des Haftvollzuges bedingten zeitlichen 
Grenzen - gemäß § 119 Abs . 3 StPO nur inso
weit eingeschränkt werden, a 1 s dies zur Ver
meidung von Flucht- und Verdunkelungsgefahr 
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sowie zur Sicherung der Ordnung in der Ju
stizvollzugsanstalt erforderlich ist . Dabei 
kommt dem Besuch, der die Aufrechterhaltung 
der Beziehungen des Untersuchungsgefangenen 
zu seinen Familienangehörigen dient, unter 
demverfassungsrechtlichen Gesichtspunkt des 
Art . 6GG besondere Bedeutung zu (vg l . hier
zu: BVerfGNJ~l 1976, 1312; Dünnebier-LR StPO, 
23 . A. 1977, § 119 Rdnr . 1, 10, 50; Boujong
KK, § 119 Rdnr. 21, 23). Diese Erwägungen 
gelten auch für die Maßnahmen der Besuchs
überwachung (vgl. BVerfG a. a. 0. ). 
Hiervon ausgehend 1 äßt sieh die angefochtene 
Entscheidung nicht mit der im Nichtabhilfe
beschluß niedergelegten Auffassung rechtfer
tigen, der Angeklagte sei nicht geständig, 
der Zeuge Y. habe seine belastenden Aussa
gen teilweise zurückgenommen, es bestehe 
daher kein Anlaß, bei der Ertei l ung der Be
suchserlaubnis Ausnahmen von der Regel zu 
machen. 

Es ist nicht ersichtlich, aus welchen Grün
den der Haftzweck die i nhaltliche Kontrolle 
des Gespräches zwischen dem Untersuchungs
gefangenen und seiner Ehefrau fordert. Nach 
dem Vortrag des Angeklagten, der von der 
StA bestät igt worden ist, hat bis zur Anhän
gigkeit des Verfahrens bei der StrK eine 
inhaltliche Überwachung des Gespräches zwi
schen dem Angeklagten und seiner Ehefrau 
durch einen Dolmetscher nicht stattgefunden . 
Die StA hat offensichtlich Verdunkelungsge
fahr nicht angenommen ( ... ). Daß eine in
hal tliche Kontrolle des Gesoräches zur Ver
meidung von Fluchtgefahr oder zur Vermeidung 
einer Störung der Anstaltsordnung geboten 
ist, ist nicht ohne weiteres ersichtlich. 
Jedenfalls bedarf es hierzu einer auf den 
konkreten Einzelfall bezogenen Begründung, 
die zumindest erkennen lassen muß, daß eine 
entsprechende Prüfung vorgenommen worden 
ist. Dabei ist zu berücksichtigen, daß der 
Richter in geeigneten Fällen, d. h., wenn 
konkrete Anhaltspunkte für eine Gefährdung 
des Haftzwecks oder der Ansta 1 tsordnung feh
len, aucheinen unbewachten Besuch und damit 
erst recht einen Besuch ohne Gesprächsüber
wachung genehmigen kann ( vgl. hierzu: Dünne
bier a. a . 0. Rdnr. 52; Boujong a. a. 0. 
Rdnr . 26) . 

Mitgetei lt von RA Dr. Jürgen Fischer , 
Frankfurt/M. 

Entnommen aus STRAFVERTEIDIGER - 5. Jahr
gang; Heft 9 , September 1985 
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LANDGERICHT GIESSEN 
Beschluß vom 25.3 . 1985 
1504/84 -

1 StVK-Vollz. 

UNTERBRINGUNG IN EINER DREI-MANN-ZELLE MIT 
11,54 qm BODENFLÄCHE. 

1. Die Belegung eines Haftraumes mit einer 
Bodenfläche von 11,54 qm mit drei Gefan
genen ist unzulässig. 

2. Gemäß§ 144 Abs. 1 StVollzG sindHafträu
me wohnlich auszustatten, müssen hinrei
chend Luftinhalt haben und für eine ge
sunde Lebensführung ausreichend mit Hei
zung und Lüftung, Boden- und Fensterflä
chen ausgestattet sein. 

3. Es ist auch von Bedeutung, daß bei einer 
Belegung des Haftraums mit mehreren Ge
fangenen die Gefahr besteht, daß die Ge
fangenen von ihrem Recht, den Haftraum mit 
eigenen Sachen auszustatten (§ 19 Abs . 1 
StVo 11 zG) und von der Möglichkeit des Be
sitzes von Gegenständen für die Frei
zeitbeschäftigung (§ 70 StVollzG) im 
Hinblick auf die dann bestehende Unüber
sichtlichkeit des Haftraums (§ 19 Abs. 2 
StVollzG) keinen Gebrauch machen können. 

4. Im Rahmen der Festsetzung der Belegungs
fähigkeit der Anstalt ist es erforderlich, 
daß ein Raumnutzungsplan aufgestellt 
wird, in dem für jeden einzelnen Haft
raum seine Eignung als Einzel- oder Ge
meinschaftshaftraum festgehalten ist. 

5. Ferner ist bei der Festsetzung der Bele
gungsfähigkeit in dem Raumnutzungsplan 
festzuha 1 ten, we 1 ehe im ei nze 1 nen bezei ch
neten Räume für Arbeit, Ausbildung und 
Weiterbildung, Seelsorge, Freizeit, 
Sport, therapeutische Maßnahmen und Be
suche zur Verfügung stehen (§ 145 Satz 
2 StVollzG). 

6. Eine Umwandlung von Gemeinschaftsräumen 
in Hafträume ist durch das Strafvollzugs
gesetz verboten. 

7 . Die Justizvollzugsanstalt kann sich bei 
der Belegung eines Haftraumes nicht dar
auf berufen, die Aufsichtsbehörde habe 
gemäß § 146 Abs. 2 StVollzG einer Bele
gung der Hafträume mit mehr Personen als 
zugelassen zugestimmt. 

8. Eine ständige überbelegung der Anstalt 
führt zwangsläufig zu einer chronischen 
Überlastung der Verwaltung, der Fachdien
stederAnstalt, der Vollzugsbeamten, ei
ner Verknappung der ohnehin nicht für alle 
Gefangenen ausreichenden Arbeitsplätze 
und zwangsläufig zu einem verminderten 
Freizeitangebot und zu einer restriktiven 
Handhabung von Besuchsmöglichkeiten. 



9. Sollten auf Dauer erheblich weniger Haft
plätze als benötigt zur Verfügung ste
hen, muß die Aufsichtsbehörde notfalls 
darauf hinwirken, daß die Vollstreckungs
behörden von den strafprozessualen Mög
lichkeiten des§ 455 a StPO Gebrauch 
macht, um Abhilfe zu schaffen. 

Entnommen aus 'INFO zum Strafvollzug' -
Heft 5, September· 1985 

HINWEIS 

Wer über den Sachverhalt, der dem o.g . Be
schluß zugrundeliegt, weitere Informationen 
haben möchte, der kann sieh an die LICHT
BLICK-Redaktion wenden . Da wir selber fi 
nanziell knapp bei Kasse sind, bitten wir 
darum, dem schriftlich geäußerten Wunsch 
Briefmarken für Porto- und Kopiekosten im 
Wert von DM 4, 00 beizulegen. 

~lir sind leider nicht in der Lage, ohne die
se "Zutaten" zu reo.gieren. 

••••••••••• -red-

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT 
Beschluß vom 26.2.1985 - 2 BvR 1145/83 -

ZUR VERFASSUNGSRECHTLICHEN PFLICHT DER 
STRAFVOLLZUGSBEHöRDEN, RECHTZEITIG OBER UR
LAUBSANTRÄGE VON GEFANGENEN ZU ENTSCHEIDEN. 

6. Zeitliche Maßstäbe für die Durchführung 
des Verfahrens lassen sich aus der Rege
lung in § 113 StVollzG entnehmen; danach 
kann grundsätzlich nach Ablauf von drei 
Monaten seit Stellung des Antrags auf 
Vornahme einer Vollzugsmaßnahme der An
trag auf gerichtliche Entscheidung ge-
s te 11 t werden. · 

7. Jedenfalls hat die Vollzugsbehörde die 
Prüfung eines Urlaubsantrages auch bei 
einem zu lebenslanger Freiheitsstrafe 
verurteilten Strafgefangenen, der sich 
im gesch 1 ossenen Vo 11 zugbefindet, so zü
gig zu betreiben, daß alsbald nach Ablauf 
der 10-Jahresfri st des § 13 Abs . 3 StVo 11 zG 
über die Gewährung von Urlaub entschie
den werden kann. 

Entnommen aus 'INFO zum Strafvollzug' -
Heft 5, September 1985 

HINf.fEIS 

Wer an den o. g. Entscheidungsgründen aus dem 
Beschluß des Bundesverfassungsgerichtes in
teressiert ist, der kann sich an die LICHT
BLICK- Redaktion wenden. Da wir selber finan
ziell knapp bei Kasse sind, bitten wir dar
um, dem schriftlich geäußerten Wunsch Brief
marken für Porto- und Kopiekosten im Wert 
von DM 4,00 beizulegen . 

vlir sind leider nicht in der Lage, ohne die
se "Zutaten" zu reagieren. 

1. Die Gewährung von Urlaub steht im Ermessen • • • • • • • • • • • - red
der Vollzugsbehörde. 

2. Der Vollzugsbehörde obliegt auch die Be
urteilung,obund welche Ermittlungen zur 
Aufklärung des Sachverhalts erforderlich 
sind. 

3. Der Gefangene hat indes einen Anspruch 
auf fehlerfreie, mithin auch auf rechtzei
tige Ermessensausübung. 

4. Bei Anträgen auf Urlaub nach§ 13 StVo 11 zG 
ergibt sieh der Anspruch, binnen angemes
sener Zeit beschieden zu werden, aus der 
der Vo 11 zugsbehörde ob 1 i egenden Verpfl ich
tung, imHinblick auf die Grundrechte der 
eine lebenslange Freiheitsstrafe verbü
ßenden Gefangenen auf deren Resozial isie
rung hinzuwirken und schädlichen Auswir
kungen des Freiheitsentzuges im Rahmen 
des Möglichen zu begegnen. 

5. Dieses Ziel, dem gerade auch der Urlaub 
dient, kann nur erreicht werden, wenn bei 
Eintritt der Bedingungen des § 13Abs. 3 
StVollzG die tatsächlichen Voraussetzun
gen für eine Gewährung rechtzeitig ge
klärt werden und alsbald entschieden 
wird . 

§§ 22 Abs. 3, 46, 189, 198 Abs. 3 StVollzG 
(BELASTUNG MIT DEN KOSTEN DES ARRESTVOLL
ZUGES) 

1. Die Heranziehung zu Haftkosten für den 
Zeitraum eines Arrestvollzuges folgt aus 
der Be 1 astung des Gefangenen mit den Ver
fahrenskosten aufgrund seiner Verurtei 
lung; nach § 464a Abs. 1 StPO gehören zu 
den Kosten des Verfahrens auch die Ko
sten der Vollstreckung einer Rechtsfolge 
der Tat (vgl. auch§ 10 JVKostO). 

2. Wird der Gefangene darauf hingewiesen, 
daß er während des Arrests keinen Einkauf 
erhält und nicht taschengeldberechtigt 
ist, so liegt darin lediglich ein~ Auf
klärung über gesetzliche Folgen des Ar
res tvo 11 zuges undkeine se 1 bs tändi ge, zu
sätzliche Disziplinarmaßnahme. 

BeschlußdesKammergerichts vom 19.12.1984-
5 Ws 452/84 Vollz-

Entnommen aus : 'Zeitschrift für Strafvollzug 
und Straffälligenhilfe', Heft 4- Aug. '85 
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•erltner 
netenhaus 

LANDESPRESSEDIENST 
Kleine Anfrage Nr. 433 des Abgeordneten 
Ditmar Staffelt (SPD) vom 11.7.1985 über 
11 AUSGABE VERDORBENER MARGARI NE IN DER HAFT
ANSTALT TE GEL II : 

1. Trifft es zu, 
T ege 1 im Apri 1 
Margarine an 
wurde? 

daß in der Haftanst alt 
1985 total verschimmelte 

die Häftli nge ausgegeben 

2. Wesha 1 b wurde beim Einkauf du rch di e 
Haftansta 1 t nicht darauf geac htet, daß 
auch Portionspackungen nach dem Marga
rinegesetz das Mindesthaltbarkeits- oder 
Herstellungsdatüm enthalten müssen? 

3. Wie oft werden die Küchenbetriebe in den 
Berliner Haftanstalten überprüft? 

4. Werden auch Lebensmittelproben entnommen 
und auf ihre Genußtaugl ichkei t und son
stigen Vorschriften des Lebensmittel 
rechts untersucht (Kennzeichnung etc.)? . 

5. Welche Maßnahmen hält der Senat für not
wendig, um Lebensmittelvergiftungen i n 
den Haftanstalten auszuschließen? 

Antwort des Senat vom 24.7.1985: 

Zu 1. : Es trifft zu, daß in der Justizvoll
zugsanstalt Tege l imApril 1985 e in Teil der 
Margarine- etwa 6 Kartons a 6 Kilog ramm 
verschimmelt zur Ausgabe gelangte. Das Halt 
barkeitsdatumwar nicht überschritten. Di e 
Margarine wurde umgehend umgetauscht . 

Die Qualität der Margarine war bisher nicht 
zu beanstanden. Die Margarine in Portions
packungen wirdwöchentlich angeliefert, es 
gelangenwöchentlich ca. 420 bis 540 Kilo
gramm zur Ausgabe. 

Zu 2.: Die Portionspackungen a 30 Gramm 
- reine Pflanzenmargarine - werden von ei
nem Berliner Herste l ler nur f ürdie Berl ine r 
Justizvoll zugsanstalten hergestellt. Das 
Mi ndest haltbarkeitsdatum gemäß § 7 der Le
bensm i·t te 1-Kennze i chnungsverordnung - LMKV -
ist j ewe i 1 sauf den 6 K i 1 og ramm-Ka rtons ver 
merkt , d.ie regelmäß ig in die Verwa hrhäuser 
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zur Ausgabe der Einzelverteilung im Rahmen 
de r Geme inschaftsverpfl egung abgegeben wer
den. Die Uberwachung der Mindesthaltbar
keitsdaten erfolgt in der Küche der Justiz
vol l zugsanstalt Tegel . 

Mit dieser Verfahrensweise wird dem § 3 
LMKV nicht voll entsprochen. Es wird daher 
veranl aßt werden, daß auch die e inzelnen 
Port ionspackungen in absehbarer Ze i t das 
Mindesthal tbarkeitsdatum tragen . Durch die
se Maßnahmen ist ein Preisanstieg der Mar
garine zu erwarten, da die Firma die Her
st el lung nu r ha lbautomati sch durchführen 
ka nn und an dieser Stel l e ein Mehraufwand 
entsteht. 

Im übri gen wäre ein Vorfa l l wie er der Fra
ge 1 zugrunde ] iegt auch hierdurch nicht zu 
verhindern gewesen. 

Zu 3.: nie Anstaltsküchen der Justizvoll
zugsan stalten we rden zwe ima l j ähr l ich durch 
den Amt sarzt und e twa vi e rma l jährlich durch 
den Amt s tierarzt überprüft . 

Zu 4.: Be i den unte r 3. aufgefüh r ten Ober
prü f ungen werden auch Leben smittelp roben 
entnommen und auf i hre Genußtaugl ic hke i t 
unte rsuch t. Es wi rd auch auf d ie Ei nhaltung 
der Sonst igenVorschr i ft en des Lebensm i tte l
recht s ei nsch ließlich de r Kenn zeichnung s 
pf 1 i cht geacht et. 

Zu 5.: Sämtliche Lebensmittel, mit Ausnahme 
von Tiefkühlkost und Daue rkonserven, werden 
r ege lmäßig zur umgehenden Verwendung be
scha fft . Die Uberprüfung der Warenbeschaf
f enhe i t bereit s vom Herste ll e r abgepackter 
Po rtionsmengen wird stichprobenart ig durch
gef ühr t; jedoc h geben diese Kontrollen kei
nen Aufschluß übe r d ie Beschaff enheit der 
übrigen Port ionen. Der Senat sieht , insbe
sondere bei de r Beschaffung von fertig ver
pac kten Lebensmitteln für die Morgen- und 
Abendkos t , keine Möglichkeit, weitergehende 
Maßnahmen zu treffen. 

Prof . Dr . Rupert Sc hol z 
Sena tor für Justiz 
und Bundesa nge l egenhei t en 



JOHANNESGROTZKY 

GEBRAUCHS· 
ANWEISUNG 
FURDIE ~ 
~SOWJET· 

UNION 

Ansprache des Autors an seine geschätzten 
Leser: 

»Wenn Sie Sowjetunion-Spezialist sind und dieses 
Büchlein in die Hände bekommen, werden Sie selbige 
überdem Kopf zusammenschlagen. Es fehlt Ihnen ver
mutlich das abgewogene Urteil, der historische Hinter
grund, die Diskussion um das Für und Wider eines an
deren Gesellschaftssystems-kurzall das, was Bücher 
dick und langweilig machen kann. 

Wenn·Sie bereits als Tourist mehrfach die Sowjet
union besucht oder dort gar längere Zeit gelebt haben, 
ahne ich bereits Ihren empörten Aufschrei, alles sei 
ganz anders. 

Wenn Sie noch nie in der Sowjetunion waren und 
sich erst auf eine Reise dorthin vorbereiten, werden Sie 
wohl fragen. ob es nicht noch mehrWissenswertes Ober 
das Land zu berichten gibt. Sie alle haben Recht. 

jeder sieht und erlebt die Sowjetunion anders. Und 
vor allen Dingen: In diesem Buch ist die Sowjetunion 
aus der Sicht der Ausländer und Touristen beschrieben. 
Benutzen Sie es daher, wie es sein Titel empfiehlt: ills 
Gebrauchsanweisung für ein Land, über das man sich 
viel ärgert. solange man dort ist und wohin man sich 
zurücksehnt, sobald man es verlassen hat." 

Johannes Grotzky, seit 1983 
Hörfunkkorrespondent in Mos
kau hat ein Benimm-Buch für 
Besucher der Sowjetunion ge
schrieben. Wer als Tourist 
die Sowjetunion bereist , hat 
mit allerlei Unbillen zu 
kämpfen. Man kann so gut wie 
alles falschmachen und der 
unbefangene Benutzer vori Post 
und Telefon erlebt Überra
schungen! 

Doch Dank der Hi nweise und 
der großen Sachkenntnis des 
Autors karill gar nichts pas
sieren . Er nimmt den Leser 
an die Hand und führt ihn 
über alle Klippen und nimmt 
ihm die Angst . 

Für Rußlandreisende sollte fWW 1 n11b( 1 \tJU 1 JSS 2 I hJ" 
es Pflichtlektüre sein und 
wer sich amüsieren h'ill, hat 
an dieser "Gebrauchsanwei
sung" seine helle Freude . 

Peter Feraru 
Das Messe r der Hoffnung 
Jetzt auch als Taschenbuch 
erhäl t lich (Fi scher Taschen
buch 5888) Fischer Taschen
buch Verlag , Frankfurt a. lvt. 

Marlies Menge 
Die Sachsen-
das Staatsvolk der DDR 

Marlies Menge beschreibt in 
diesem Buch die ''fünfte Be
satzungsmacht", so wurden t.md 
werden die Sachsen auch heute 
noch bezeichnet . Die Autorjn 
ist seit 1978 DDR- Korrespon
dentin der ZEIT. 

Zusarronen mit dem Fotografen 
Rudi Meisel hat sie sich im 
letzten Jahr auf die Suche 
nach der sächsischen Seele 
gemacht. Sie hat sie ent
deckt! Liebevoll beschrei bt 
sie die Eigenarten dieses 
Volksstammes und ent deckt, 
mit dem Ohr am Mt.md der Men
schen , Neues . Selbst die Hi
stori e wirdmit leichter Hand 
einbezogen und so entsteht 
ein Bild der ~achsen, wi e 
es eigentlich nicht bekannt 
war. 

Von vielen Besuchen in der 
DDR war mir nur der Typ des 
"machen sie mal den Koffer
raum auf' Grenzers bekannt , 
mm weiß ich , es gibt auch 
andere. Die Sachsen sind er
finderisch, gastfreundlich, 
großzügig und humorvoll . Da 
auch die Landschaft sehr an
schaulich geschildert und 
bebildert wird, kann man das 
Buch empfehlen. 

- gäh-
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